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KANTON AARGAU

REGIERUNGSRAT

Regierungsgeb&ude, 5001 Aarau Per E-Mail
Telefon 062 835 12 40
Fax 062 835 12 50
regierungsrat@ag.ch
www.ag.ch/regierungsrat V-FA@astra.admin.ch

Bundesamt fiir Strassen

10. Dezember 2025

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. September 2025 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, zum obenge-
nannten Geschaft Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau dankt lhnen fiir diese
Madglichkeit.

Es ist grundsatzlich nachvollziehbar, dass nach der bereits 2022 erfolgten Anpassung beim Fiihre-
rausweis (Kategorie B fiir E-Lastwagen bis 4,25 t) weitere Vorgaben dieser Gewichtsgrenze fir
E-Lastwagen angepasst werden sollen. So lasst sich vermeiden, dass den elektrisch betriebenen
Fahrzeugen aufgrund des technisch bedingt hoheren Gewichts regulatorische Nachteile entstehen.
Der Regierungsrat kann den vorgeschlagenen Anderungen darum weitgehend zustimmen.

Aus Griunden der Physik ist das Gewicht allerdings ein relevanter Aspekt der Verkehrssicherheit. An-
passungen von Gewichtslimiten sind darum generell sorgfaltig zu prifen. Es ist sicherzustellen, dass
die Verkehrssicherheit mit den vorgesehenen Anpassungen gewahrleistet bleibt.

Wir danken Ihnen fiir die Berlcksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Griisse

Im Namen des Regierungsrats

Dieter Egli Joana Filippi
Landammann Staatsschreiberin
Beilage

» Fragebogen


mailto:regierungsrat@ag.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X] Kanton [] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Regierungsrat des Kantons Aargau
Regierungsgebaude

5001 Aarau

Kontakt:
Strassenverkehrsamt Aargau
Postfach

5001 Aarau

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Beilage zur Vernehmlassung des Regierungsrats des Kantons Aargau.docx
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund
bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA I NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiuihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es gilt zu beachten, dass das Mitfuhren eines Feuerldschers nicht nur der Sicherheit des
betreffenden Fahrzeugs und dessen Insassen dient, sondern generell im Ereignisfall
(zum Beispiel brennende Ladung oder Brand eines anderen Fahrzeugs) eingesetzt wer-
den kann. Die Einsparung des geringen Gewichts und Platzes scheint in diesem Zusam-
menhang weniger wichtig als der allgemeine Nutzen.
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l Ap penzell Ausserrhoden Departement Regierungsratin
R Inneres und Sicherheit
Schitzenstrasse 1
9102 Herisau
Tel. +4171 3436363
inneres.sicherheit@ar.ch

www.ar.ch
Departement Inneres und Sicherheit, 9102 Herisau
" Katrin Alder
Per E-Mail : g
Regierungsrétin

V-FA@astra.admin.ch (Word und PDF)

Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

3003 Bern

Herisau, 9. Dezember 2025

Eidg. Vernehmlassung; Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziig-
lich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit E-Mail vom 26. September 2025 lud das Bundesamt fir Strassen ASTRA im Auftrag des Bundesrates die
Kantonsregierungen ein, in oben genannter Angelegenheit Stellung zu nehmen. Die Angelegenheit wurde dem
Departement Inneres und Sicherheit (DIS) zur direkten Erledigung zugewiesen.

Wir bedanken uns im Namen des Kantons Appenzell Ausserrhoden fir die Méglichkeit, sich zu dieser Sache
zu dussern. Das DIS nimmt dazu wie folgt Stellung:

Das DIS stimmt den einzelnen Punkten geméss Fragebogen zur Vernehmlassung im Grundsatz zu.

Hinsichtlich der vorgesehenen Ergénzung von Art. 99 Abs. 2 der Verordnung tber die technischen Anforderun-
gen an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 741.41) erkennt das DIS jedoch keine nachvollziehbare Begriindung flr
eine solche Ausnahme, da die Gesamtmasse eines Fahrzeugs die Betriebsgefahr massgeblich beeinflusst und
hierin entsprechend ein massgeblicher Faktor der Verkehrssicherheit zu sehen ist. Ahnliches ergibt sich auch
in Bezug auf die vorgesehene Ausnahmebestimmung nach Art. 114 Abs. 2 E-VTS.

Im Ubrigen unterstiitzt das DIS die vorgesehenen Rechtsanpassungen und verzichtet auf das Ausfillen des
Fragebogens.

Wir bedanken uns fir die Kenntnisnahme.

Freungliche Griisse

Y

Katrin -A!der, Regierungsratin

Kopie an: Kantonskanzlei (per E-Mail)
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KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Landammann und Standeskommission

Sekretariat Ratskanzlei Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
Marktgasse 2

9050 Appenzell Per E-Mail an

Telefon +41 71 788 93 11 V-FA@astra.admin.ch
info@rk.ai.ch

www.ai.ch

Appenzell, 18. Dezember 2025

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich
Anpassungen fur Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25t
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. September 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur
Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziglich Anpassungen fir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25t zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprift. Sie begrisst die Vorlage und verweist
auf den Fragebogen.

Wir danken lhnen flr die Mdglichkeit zur Stellungnahme und griissen Sie freundlich.

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:

yn

Roman Dobler

Beilage:
Fragebogen

Zur Kenntnis an:

- Justiz-, Polizei- und Militardepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 10d, 9050 Appenzell
- Sténderat Daniel Fassler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch)

Al 013.12-459.2.1.24-1340111 11



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernenmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fur Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

X Kanton [_] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Kanton Appenzell I.Rh.

Roman Dobler

Ratschreiber

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

bb-docker-prod-2356199
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fir Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt

und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der

emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nhachfolgend «Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”S und

b*™ E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Aufgrund der Grosse des schweizerischen Strassennetzes ist eine Ausnahme von der

ARV1 tragbar.

. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe Bemerkungen zu Frage 2.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41c E-VRV)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Ja, diese Fahrzeuglenkenden sollten wie «normale» Pw-Lenkende behandelt werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

> JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[]JA X NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:
Aufgrund der geringen Mengengerusts keine spurbare Entlastung fur die Strassenver-
kehrsamter.

Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N (Lastwagen

und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-

richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Ein mit Verbrennungsmotor betriebenes Fahrzeug zum Sachentransport soll weiterhin
einen Feuerldscher mitfiihren und ein Elektronutzfahrzeug bis 4.25 Tonnen nicht. Die Re-
gelung macht wenig Sinn.
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Landeskanzlei BA S E L n

Rath t 2 -
4410 Liestal LANDSCHAFT R
T 061 552 50 06

landeskanzlei@bl.ch REGIERUNGSRAT
www.bl.ch

Realerungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal

Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK),
Bern

V-FA@astra.admin.ch

Liestal, 25. November 2025

Vernehmlassung betreffend Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts
beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Besten Dank fur die Gelegenheit zur Meinungsausserung. Wir befiirworten die vorgeschlagenen
Anderungen von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts und haben keine Bemerkungen
zu den Detailbestimmungen.

ochaghtungsvoll

¢ //éfu %)ﬁff LG

Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich
Regierungsprasident Landschreiberin

- Beilage: Fragebogen



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X] Kanton [] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

VN-Andern-VO-StrassenverkehrG-Elektro-Nutzfzg_RRB_(BEILAGE_FRAGEBOGEN)
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuihrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fiih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41c E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9 Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
CH-4001 Basel Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Tel: +41 61 267 85 62 . .

E-Mail: staatskanzlei@bs.ch Per Email an: _

www.bs.ch/regierungsrat V-FA@astra.admin.ch

Basel, 16. Dezember 2025
Regierungsratsbeschluss vom 16. Dezember 2025

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t: Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens; Stellung-
nahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit lhrem Schreiben vom 26. September 2025 haben Sie uns die Unterlagen zu obgenannter
Vernehmlassung zukommen lassen. Wir danken lhnen fur die Gelegenheit zur Stellungnahme
mit Frist bis 9. Januar 2026. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt begriisst die vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Anpassungen in allen Punkten.

Freundliche Grusse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

e E- Agups Aeef

Dr. Conradin Cramer Barbara Schupbach-Guggenbuihl
Regierungsprasident Staatsschreiberin



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X] Kanton [_] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Kanton Basel-Stadt

v.d. Kantonspolizei / Verkehrspolizei sowie BVD
Spiegelgasse 6

4001 Basel

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Beilage 1_Fragebogen (002)
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Bemerkungen / Anderungsantrag:
Wir begrissen die konsequente Weiterentwicklung der Erleichterungen fiir Elektro-Nutz-
fahrzeuge, die 2022 punktuell bereits erfolgte.

So ist z.B. bereits seit 2022 eine Anderung von Art. 4 Abs. 5 lit. f Ziff. 2 und lit. h VTS in
Kraft, die Fahrzeuglenkenden der Kategorien B resp. BE erlaubt, bis zu 750 kg schwerere
Fahrzeuge zu flihren, solange das Mehrgewicht auf eine emissionsfreie Antriebstechnik
zurlickzuflhren ist. Die hier interessierenden technischen Anpassungen sind letztlich die
logischen Folgeanderungen, die auch auf europaischer Ebene ebenso verfolgt werden.

Die Erleichterungen setzen jedoch geeignete flankierende Massnahmen voraus, damit
das Wachstum der Lieferwagenfahrten insgesamt gesteuert werden kann. Angesichts
des prognostizierten Anstiegs des Lieferverkehrs um rund 58 % bis 2050, bedarf es auf
kantonaler Ebene erweiterter Kompetenzen, um das Wachstum gezielt lenken zu kénnen.
Insbesondere die starren, nationale Vorgeben betreffend Kurier-, Paket- und Express-
diensten beeintrachtigen heute kantonale Handlungsspielrdume.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-
rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund
bter E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4.

Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5.

Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung

vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

3/4



Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N, (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Kanton Bern
Canton de Berne

03|04|Djv03

Regierungsrat

Postgasse 68
Postfach
3000 Bern 8 Staatskanzlei, Postfach, 3000 Bern 8

info.regierungsrat@be.ch
www.be.ch/rr

Eidgenossisches Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation UVEK

RRB Nr. 1392/2025 17. Dezember 2025
Direktion: Sicherheitsdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Vernehmlassung des Bundes: Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrs-
rechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat dankt Ihnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Der Kanton Bern beflirwortet die Férderung der eMobilitat und die Erleichterung der Nutzung
von Fahrzeugen mit emissionsfreiem Antrieb. Zu den vorgeschlagenen Anderungen haben wir
jedoch Vorbehalte.

Mit weiteren Ausnahmeregelungen werden neue Ungleichbehandlungen geschaffen. Die Inte-
ressen der Elektromobilitat, der Verkehrssicherheit und der Gleichbehandlung missen hier
sorgfaltig gegeneinander abgewogen werden.

Es gibt Aspekte, bei denen das Gewicht eines Fahrzeuges nur unterschwellig eine Rolle spielt,
wie bei der Form des Fahrzeuges, der Manévrierbarkeit, der ARV oder beim Feuerldscher. Hier
sind Unterschiede vorstellbar.

Jedoch erachten wir es aus Sicht der Verkehrssicherheit als problematisch, dass bei Geschwin-
digkeit und Abstand Erleichterungen bezliglich des Gewichts eingefiihrt werden sollen. Es |&sst
sich aus unserer Sicht nur bedingt argumentieren, warum ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor
mit 4.25t in diesen Punkten anders behandelt werden soll als ein gleich schweres Fahrzeug mit
Elektroantrieb. Fir die Gewahrleistung der Verkehrssicherheit darf in diesen Punkten nur dann
nach Antriebsart unterschieden werden, wenn nachgewiesen ist, dass z.B. die Bremswirkung
von Elektrofahrzeugen besser ist als jene von Verbrennungsmotoren und dadurch eine Un-
gleichbehandlung sachlich begriindet werden kann.

Mit Blick auf die gewlinschte Entwicklung des Anteils an Elektrofahrzeugen im Strassenverkehr,
wére es unseres Erachtens zwingend, dass volistandig elektrisch betriebene Fahrzeuge als sol-
che erkennbar werden durch andere Verkehrsteilnehmer und somit die Ungleichbehandlungen

ausserlich sichtbar werden. Wenn zum Beispiel flr elektrisch betriebene Fahrzeuge bis 4.25t an
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernenmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fur Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

X Kanton [_] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Regierungsrat des Kantons Bern

Postgasse 68

Postfach
3000 Bern 8

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

60963423244d4f50aecdfbf7e427b63c .DOCX
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fir Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nhachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

[]JA X NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Durch die Einfuhrung weiterer abweichender Vorschriften entstehen nicht mehr begrind-
und kontrollierbare Unterschiede und Ungleichbehandlungen mit zu erwartenden Forde-
rungen nach weiteren Anpassungen in diversen Bereichen des Strassenverkehrsgeset-
zes. Die Antriebsart eines Fahrzeuges ist nicht Gegenstand der Verkehrssicherheit und
des Verkehrsflusses.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-
rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”S und
b E-ARV 1)?

[]JIA X NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Eine Differenzierung lasst sich nur rechtfertigen, sofern die elektrische Antriebsart bzw.
die Bremswirkung solcher Fahrzeuge das héhere Gewicht und die htheren Geschwin-
digkeiten zu kompensieren vermag und davon ausgegangen wird, dass durch die aktuell
beschrankten Reichweiten von Elektrofahrzeugen Lenkpausen bauartbedingt erfolgen.
Vollstéandig elektrisch betriebene Fahrzeuge sollten als solche erkennbar werden durch
andere Verkehrsteilnehmer und Kontrollorgane.

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[]JA X NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Bemerkung gemass Frage 2
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41c E-VRV)?

[]JA X NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Gefahren, positiven oder negativen Beschleunigungen und die physikalischen Kréfte
stellen grundséatzlich auf die Gesamtmasse ab. Eine Differenzierung lasst sich nur recht-
fertigen, sofern die elektrische Antriebsart bzw. die Bremswirkung solcher Fahrzeuge die
héhere Geschwindigkeit rechtfertigt. Vollstandig elektrisch betriebene Fahrzeuge sollten
in dem Fall als solche erkennbar werden durch andere Verkehrsteilnehmer und Kontroll-

organe.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Diese Erganzung ist sinnvoll. Gleichstellung der Fahrzeugkombination GZG Uber 3.5t &
schwere Motorwagen. Dies dient der Verkehrssicherheit und ist seit langerem anpas-

sungswirdig.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[]JIA X NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es ist nicht ersichtlich, warum die Delegation nur auf Fahrzeuge >3.5t auszudehnen ist,
die einzig wegen ihrer Antriebsart schwerer sind. Wenn, dann ware diese Erweiterung auf
alle Fahrzeuge > 3.5t angezeigt. Diese Ausdehnung erachten wir als nicht zielfihrend.

Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgeristet sein miussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

[]JA X NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Unfallgefahr geht von der Gesamtmasse aus. Eine Differenzierung lasst sich nur
rechtfertigen, sofern die elektrische Antriebsart bzw. die Bremswirkung die hohere Ge-
schwindigkeit zu kompensieren vermag. Vollstéandig elektrisch betriebene Fahrzeuge soll-
ten als solche erkennbar werden durch andere Verkehrsteilnehmer und Kontrollorgane.

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[]JIA X NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Obwohl vom elektrischen Antriebssystem eine geringere Brandgefahr ausgeht als vom
Verbrennungsantrieb, kénnen mit einem Feuerléscher auch Brande die von der Ladung
oder z.B. von Uberhitzten Bremsen ausgehen geléscht oder zumindest verzégert werden.
Insofern ist die Mitfiihrung eines Feuerldschers grundsatzlich zu begriissen.
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Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG T +41 26 305 10 40
www.fr.ch/ce

Conseil d’Etat
Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg

PAR COURRIEL

Département fédéral de I'environnement, des transports,
de I'énergie et de la communication DETEC

Monsieur Albert Rosti

Conseiller fédéral

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Courriel : V-FA@astra.admin.ch

Fribourg, le 28 octobre 2025

2025-1064

Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routiére en ce
qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids
n'excede pas 4,25 t — Procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Par courrier du 26 septembre dernier, vous nous avez consultés sur 1’objet cité en titre, et nous vous
en remercions.

Ces modifications, qui visent pour I’essentiel a favoriser les utilitaires électriques dont le poids total
se situe entre 3,5 et 4,25 tonnes, notamment par la suppression de diverses exigences appliquées
aux véhicules lourds, ont notre plein soutien, et nous n’avons pas de remarques particulieres a
formuler.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, a ’assurance de nos sentiments les
meilleurs.

Au nom du Conseil d’Etat :

Jean-Francois Steiert, Président

Danielle Gagnaux-Morel, Chanceliere d’Etat

L original de ce document est établi en version électronique


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Conseil d’Etat CE
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Copie
a la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, pour elle et I'Office de la circulation et de la navigation ;
a la Chancellerie d'Etat.



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Geneéve, le 17 décembre 2025

Département fédéral de
I'environnement, des transports, de
Iénergie et de la communication
4153-2025 (DETEC)

Monsieur Albert Rosti

Conseiller fédéral

Palais fedéral Nord

3003 Berne

Le Conseil d’Etat

Concerne : modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation
routiére en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires
électriques dont le poids n’excede pas 4,25 t.

Monsieur le Conseiller fédéral,

Notre Conseil a bien recu votre courrier du 26 septembre 2025, par lequel vous avez invité
les gouvernements cantonaux a se prononcer dans le cadre de la procédure de consultation
citée en titre, et il vous en remercie.

Le Conseil d’Etat salue le pragmatisme de ces modifications, qui évite une concurrence
d'usage selon la motorisation d'un véhicule a moteur a combustion de moins de 3.5 tonnes
avec un véhicule de livraison a motorisation électrique pouvant atteindre 4.25 tonnes et ainsi
poursuit une politique cohérente de décarbonation des transports en ne péenalisant pas les
transporteurs désireux d'investir dans les nouvelles technologies.

Il vous prie donc de trouver sa prise de position détaillée intégrée dans le questionnaire que
VOUS Nous avez soumis, annexé a la présente.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Monsieur le
Conseiller fédéral, a I'assurance de notre haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

La chanceliére : Le président :

ig ejt)#ElZ adi Thierry Apothéloz

-

Annexe mentionnée
Copie a (format Word et pdf) : V-FA@astra.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de I'environnement, des transports,
Confédération suisse de I'énergie et de la communication DETEC

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Questionnaire pour la consultation

Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routiére en ce qui concerne des
adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde pas 4,25 t.

Auteur de l'avis :
Canton [_] Association [_] Organisation [] Autres milieux intéressés

Expéditeur :
République et Canton de Geneve

Important :
Veuillez envoyer votre avis sous forme électronique (documents pdf et Word) d’ici au
9 janvier 2026 a I'adresse suivante : V-FA@astra.admin.ch

Annexe (V1).docx



Questions

x

Approuvez-vous dans I'ensemble lintroduction de facilités supplémentaires
pour les véhicules dont le poids total n'excede pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systéme de propulsion non polluante (ci-aprés
dénommés « véhicules utilitaires électriques dont le poids n'excéde pas
425t »)?

D] oul - [INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :
La difficulté réside dans le fait de prouver que le surpoids provient uniqguement du systéme

de propulsion.

Révision partielle de 'OTR 1

Acceptez-vous que les conducteurs d'ensembles de véhicules composés
d’un véhicule utilitaire électrique dont le poids n'excéde pas 4,25 t ne soient
pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne (art. 4, al. 2, let. bbs, P-OTR 1) ?

X oul [INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :

Favorise le développement des véhicules utilitaires électriques et décarbone le transport
régional. Toutefois, définir précisément les conditions d'exemption (poids, composition du
véhicule) peut complexifier la reglementation et son application par les autorités.

Acceptez-vous que les conducteurs de vehicules utilitaires electriques dont
le poids n’excede pas 4,25 t ne soient pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne
(art. 4, al. 4, P-OTR 1) ?

B oul [ ] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

L'assouplissement des régles contribue a rendre les véhicules électriques plus attractifs
pour la livraison et le transport urbain, favorisant la transition énergétique. Toutefois, |l
faut s’assurer que I'exemption ne compromette pas la securité, notamment en veillant a
ce que les conducteurs respectent des regles minimales de sécurité routiére.
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Révision partielle de 'OCR

4. Acceptez-vous que les conducteurs de voitures automobiles lourdes a
propulsion non polluante, dont le poids total n'excéde pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systéme de propulsion non polluante, doivent
par principe observer les regles de la circulation routiére et la signalisation
applicables aux conducteurs de voitures automobiles legeres (art. 41c P-
OCR) ?
oul [ I NON : [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’amendement :

Adapter la réglementation a la réalité de ces véhicules éviterait des contraintes
disproportionnées sur les conducteurs et propriétaires, favorisant ainsi le passage vers
des véhicules plus propres. Toutefois, cette distinction nécessite une preuve rigoureuse
gue le surpoids provient uniguement du systeme de propulsion, ce qui complique la
gestion et les controles réglementaires. Aussi, ces véhicules sont physiguement plus
lourds que la categorie légére standard, ce qui peut influencer la sécurité routiere, la
distance de freinage, et les risques d’accident.

Révision partielle de ’'OSR

5. Acceptez-vous que la teneur de l'art. 28, al. 1, OSR soit modifiee de telle
sorte que le signal « Distance minimale » (2.47) s’applique a 'avenir d'une
part aux conducteurs de voitures automobiles lourdes et, d’autre part, aux
conducteurs d’ensembles de véhicules dont le poids de I'ensemble excede
3,5t (art. 28, al. 1, P-OSR) ?

X oul [ 1NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :
Ceci précise mieux quels véhicules sont concernés, rendant la régle plus claire pour les

conducteurs et les autorités.

Révision partielle de TOETV

6. Acceptez-vous que la délégation du contrdle officiel avant 'immatriculation
(contréle garage) soit aussi admise pour les camions et les tracteurs a
sellette, pour autant qu'il s'agisse de véhicules utilitaires électriques dont le
poids n'excede pas 4,25t (art. 32, al. 2, P-OETV) ?

X oul [CINON [] Sans avis / Non concerné(e)
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Remarques / Proposition d'amendement :
Cette adaptation semble pertinente pour accompagner la transition vers la mobilite
électrigue sans augmenter la charge administrative.

7. Acceptez-vous que des véhicules de la catégorie N2 (camions et tracteurs a
sellette) ne doivent plus étre équipés d'un dispositif limiteur de vitesse s'il
s’agit de véhicules utilitaires électriques de la catégorie N2 dont le poids
n'excéde pas 4,25t (art. 99, al. 2, let. e, P-OETV) ?

X oul [ ] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :

8. Acceptez-vous que les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde
pas 4,25t ne doivent plus obligatoirement étre équipés d’un extincteur
(art. 114, al. 2, OETV) ?

D] oul [ ] NON [[] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

4/4



Telefon 055 646 60 11/12/15

kanton glarus ﬁ \IIEV;ID/IWag:I itﬁatskanzlei@gl.ch
Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

3003 Bern

Glarus, 16. Dezember 2025
Unsere Ref: 2025-232 / SKGEKO.5030

Vernehmlassung i. S. Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts
beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgendssische Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation gab uns
in eingangs genannter Angelegenheit die Mdglichkeit zur Stellungnahme. Dafiir danken wir
und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

Der Kanton Glarus unterstitzt die vorgeschlagenen Anpassungen der vier Verordnungen
des Strassenverkehrsrechts. Wir begriissen die Aufwandreduktion bei den kantonalen Voll-
zugsbehorden. Im Weiteren fordert eine konsequentere Gleichstellung mit den Lieferwagen
mit Verbrennungsmotoren die zunehmende Verbreitung der leiseren und klimafreundlichen
Elektro-Nutzfahrzeuge. Erganzend verweisen wir auf unsere Stellungnahme zu den Fragen
im Fragebogen.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzuglichen Hochachtung.

Freundliche Grisse

Fir den Regierungsrat

Kaspar Becker Arpad Baranyi
Landammann Ratsschreiber

Beilage:
- Fragebogen

E-Mail an (PDF- und Word-Version): V-FA@astra.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X] Kanton [_] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Regierungsrat des Kantons Glarus
Rathaus

8750 Glarus

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragebogen (ausgefiillt) (002)


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Die Anderungen tragen dazu bei, dass die Elektromobilitat geférdert werden kann.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bPsund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fuh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundséatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Die Fahrzeuge entsprechen dem Erscheinungsbild eines Lieferwagens. Das Mehrge-

wicht von 750 kg sollte die Verkehrssicherheit nicht massgeblich beeintrachtigen.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N, (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Die Regierung La Regenza Il Governo
des Kantons Graubinden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr.

2. Dezember 2025 2. Dezember 2025 857/2025

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Bundeshaus Nord
3003 Bern

per E-Mail (als Word- und PDF-Dokument) an:
V-FA@astra.admin.ch

Vernehmlassung UVEK - Anderung von vier Verordnungen des Strassenver-
kehrsrechts beziglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. September 2025 raumen Sie den Kantonen die Méglichkeit
ein, sich zur Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich
Anpassungen fur Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen zu aussern. Dafiir bedan-

ken wir uns bestens.

Der Kanton Graubiinden begriisst die vorgeschlagenen Anderungen. Besonders po-
sitiv ist zu werten, dass auf eine Verlangerung der Nachprifintervalle fir elektrisch
betriebene Nutzfahrzeuge verzichtet wurde. Bereits heute bestehen im Vergleich zur
Europaischen Union gewisse Erleichterungen. Zusatzliche Lockerungen wiirden zu

sicherheitsrelevanten Diskrepanzen fuhren, die es zu vermeiden gilt.

Der Bundesrat hat zudem gepruft, die Vorschriften zu den seitlichen Schutzvorrich-
tungen fur Lastwagen zu lockern, dies jedoch abgelehnt. Seitliche Schutzvorrichtun-

gen dienen dem Schutz ungeschutzter Verkehrsteilnehmenden und verhindern, dass



Personen bei Abbiegeunfallen unter das Fahrzeug geraten. Wéhrend bei geschlos-
senen Kastenwagen die Karosserie diesen Schutz bietet, ist bei Fahrzeugen mit offe-
ner Ladebriicke oder Aufbau zwischen Kabine und Hinterachse eine entsprechende
Vorrichtung erforderlich. Eine Erleichterung in diesem Bereich wirde das Unfallrisiko
erhdéhen. Es ist daher zu begrussen, dass in diesem Bereich keine Lockerungen vor-

genommen werden.

Fir unsere detaillierte Stellungnahme verweisen wir auf den beiliegenden Fragebo-

gen.
Freundliche Griisse

Namens der Regierung
Der Prasident: Der Kanzleidirektor:

" a WM

Marcus Caduff Daniel Spadin




Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X Kanton [] Verband [ ] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Kanton Graubiinden
Reichsgasse 35
7001 Chur

Wichtig: :
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA @astra.admin.ch

Fragebogen E-Nutzfahrzeuge Kanton GR - Vernehml.docx



Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
geflihrt werden flr Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt
und das 3,5t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA [ ] NEIN

[] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Betreffend Fiihrerausweis und Mitfithren von Anhangern wird auf die bereits erfolgte An-

derung von Art. 4 Abs. 5 lit. f Ziff. 2 VZV hingewiesen.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr FUhrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b und

bter E-ARV 1)?

X JA [] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t liberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten miissen (Art. 41c E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Werden diese Erleichterungen erlassen, hat dies zur Folge, dass auch fir solche Fahr-

zeuge die fahrzeugbedingte Hochstgeschwindigkeit von 80 km/ h erhéht wird.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kiunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Darunter fallen demnach neu auch Kombinationen von Personenwagen und Pferdeanha-

ngern, die 3.5 Tonnen Gesamtzugsgewicht Uberschreiten. Es gilt zu erwadhnen, dass
diese Bestimmung keinen Sachzusammenhang zu den emissionsarmen Antrieben hat.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag: v

Diese Ausrustungserleichterung ist zwingend erforderlich, falls das Verbot "Signal 2.45
Uberholen fiir Lastwagen verboten" fiir solche Fahrzeuge nicht mehr beachtet werden
muss.

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Bemerkung:

1

Winschenswert ware eine entsprechende Anpassung der Bestimmungen betreffend
Personentransportfahrzeugen mit emissionsfreiem Antrieb (z.B Wohnmobile/Klein-
busse/Schulbusse)

Gemass Art. 3 Abs. 1 ter Bst. ¢ STUG, sind im Binnenverkehr nur die Lieferwagen
(GG 3.5t) von der Zulassungsbewilligung als Strassentransportunternehmer befreit
(Transportlizenz fir den Giterverkehr). Die Anderungsvorschliage dieser Vernehmlas-
sung beabsichtigen solche emissionsfreien Fahrzeuge (GG 4.25t) betreffend den
Strassenverkehrsvorschriften mit den Lieferwagen gleichzustellen.

Deshalb stellt sich die Frage, ob beim Bundesgesetz liber die Strassentransportunter-
nehmen (STUG) in Art. 3 Abs. c. keine Ausnahme betreffend der vorgeschriebenen
Zulassungsbewilligung als Strassentransportunternehmer (Trsp-Lizenz) vorgesehen
ist. Das Erlagen einer Zulassungsbewilligung ist bekanntlich mit grossem Aufwand
verbunden.
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3. Wir begrlissen es, dass der Bundesrat auf eine Verlangerung der Nachprifintervalle

fur elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge verzichtet hat. Bereits heute bestehen im Ver-
gleich zur Europaischen Union gewisse Erleichterungen. Zusétzliche Locke-rungen
wirden zu sicherheitsrelevanten Diskrepanzen fuhren, die es zu vermeiden gilt.

. Der Bundesrat hat gepruft, die Vorschriften zu den seitlichen Schutzvorrichtungen fur
Lastwagen zu lockern. Seitliche Schutzvorrichtungen dienen dem Schutz ungeschitz-
ter Verkehrsteilnehmenden und verhindern, dass Personen bei Abbiegeunfallen unter
das Fahrzeug geraten. Wahrend bei geschlossenen Kastenwagen die Karosserie die-
sen Schutz bietet, ist bei Fahrzeugen mit offener Ladebriicke oder Aufbau zwischen
Kabine und Hinterachse eine entsprechende Vorrichtung erforderlich. Eine Erleichte-
rung in diesem Bereich wirde das Unfallrisiko erhéhen. Es ist daher zu begrussen,
dass in diesem Bereich keine Lockerungen vorgenommen werden.
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J“RA 2% CH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

GS/UVEK
09. Dez. 2025
Hoétel du Gouvernement
’ 2, rue de I'Hopital
Nr. CH-2800 Delémont

t+413242051 11
f+413242072 01

Hétel du Gouvernement — 2, rue de I'Hopital, 2800 Delémont
chancellerie@jura.ch

Département fédéral de I'environnement,

des transports, de I'énergie et de la communication
Monsieur le Conseiller fédéral

Albert Rosti

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Delémont, le 2 décembre 2025

Consultation relative a la modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circula-
tion routiére en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques
dont le poids n’excéde pas 4,25 t

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Gouvernement jurassien a été invité par votre Département a se prononcer au sujet de la procé-
dure de consultation mentionnée en objet et il vous en remercie.

Il vous transmet, en annexe, le questionnaire complété relatif a la modification de quatre ordon-
nances relevant du droit de la circulation routiére en ce qui concerne des adaptations pour les véhi-
cules utilitaires électriques dont le poids n’excede pas 4,25 t.

Le Gouvernement jurassien vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, a 'assurance de sa
haute considération.

1
a

I

)
J

Martial Courtet

Président

Iy

—

Annexe : ment.

Envoi par la poste et par courriel (en format PDF et Word) a I'adresse V-FA@astra.admin.ch




Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de I'environnement, des transports,
Confédération suisse de I'énergie et de la communication DETEC
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Questionnaire pour la consultation

Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routiére en ce qui concerne des
adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde pas 4,25 t.

Auteur de l'avis :

X Canton [] Association [_] Organisation [_] Autres milieux intéressés
Expéditeur :

République et Canton du Jura

Hétel du Gouvernement

Rue de I'Hopital 2

2800 Delémont

Important :

Veuillez envoyer votre avis sous forme électronique (documents pdf et Word) d’ici au
9 janvier 2026 a I'adresse suivante : V-FA@astra.admin.ch

Questionnaire rempli.docx



Questions

1.

Approuvez-vous dans I'ensemble l'introduction de facilités supplémentaires
pour les véhicules dont le poids total n'excéde pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systéme de propulsion non polluante (ci-apres
denommeés « véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde pas
425t»)?

X oul [ ]NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Révision partielle de 'OTR 1

2.

Acceptez-vous que les conducteurs d’ensembles de véhicules composés
d’'un véhicule utilitaire électrique dont le poids n'excéde pas 4,25 t ne soient
pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne (art. 4, al. 2, let. b’s, P-OTR 1) ?

X] oul [ ]NON [[] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’amendement :
Vu I'étendue du réseau routier suisse et I'autonomie limitée des véhicules, une exception
a ’OTR1 peut étre tolérée.

Acceptez-vous que les conducteurs de véhicules utilitaires électriques dont
le poids n'excéde pas 4,25 t ne soient pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne
(art. 4, al. 4, P-OTR 1) ?

X oul [ ]NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :
Vu I'étendue du réseau routier suisse et I'autonomie limitée des véhicules, une

exception a 'OTR1 peut étre tolérée.

2/4



Révision partielle de 'OCR

4. Acceptez-vous que les conducteurs de voitures automobiles lourdes a
propulsion non polluante, dont le poids total n'excéde pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systéeme de propulsion non polluante, doivent
par principe observer les regles de la circulation routiére et la signalisation
applicables aux conducteurs de voitures automobiles légeres (art. 41c P-
OCR) ?

X oul [ INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Révision partielle de 'OSR

5. Acceptez-vous que la teneur de l'art. 28, al. 1, OSR soit modifiée de telle
sorte que le signal « Distance minimale » (2.47) s’applique a I'avenir d’'une
part aux conducteurs de voitures automobiles lourdes et, d’autre part, aux
conducteurs d’ensembles de véhicules dont le poids de 'ensemble excéde
3,5t (art. 28, al. 1, P-OSR) ?

X oul [ INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’amendement :

Révision partielle de 'OETV

6. Acceptez-vous que la délégation du contréle officiel avant I'immatriculation
(contréle garage) soit aussi admise pour les camions et les tracteurs a
sellette, pour autant qu'il s’agisse de véhicules utilitaires électriques dont le
poids n’excede pas 4,25 t (art. 32, al. 2, P-OETV) ?

[]oul X NON [] Sans avis / Non concerné(e)
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Remarques / Proposition d’amendement :

Le nombre de cas est trop faible pour que les efforts supplémentaires de formation et de
controle liés a cette dérogation puissent vraiment alléger la charge de travail des services
des automobiles.

Acceptez-vous que des véhicules de la catégorie N> (camions et tracteurs a
sellette) ne doivent plus étre équipés d'un dispositif limiteur de vitesse s'il
s'agit de véhicules utilitaires électriques de la catégorie N2 dont le poids
n’excéde pas 4,25 t (art. 99, al. 2, let. e, P-OETV) ?

X oul I NON ] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :
Il'y a quand méme des inquiétudes pour la sécurité routiére, car le risque vient du poids
total. Peu importe les raisons qui font que ce poids dépasse 3,5 tonnes.

Acceptez-vous que les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde
pas 4,25t ne doivent plus obligatoirement étre équipés d'un extincteur
(art. 114, al. 2, OETV) ?

[]oul X] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Il n’y a aucune raison valable pour qu’une voiture automobile lourde destinée au transport
de choses et équipée d’'un moteur a combustion doive étre équipée d’un extincteur, alors
qgu’un véhicule utilitaire électrique jusqu’a 4,25 tonnes n'y soit pas soumis. Les 10kg
supplémentaires de charge utile et le fait que seuls les débuts d’incendie puissent étre
éteints ne constituent pas, a notre avis, des raisons suffisantes.
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KANTON
LUZERN

Justiz- und Sicherheitsdepartement
Bahnhofstrasse 15

Postfach 3768

6002 Luzern

Telefon 041 228 59 17

{,Svdw(\j,:_%_ls;h Eidgendssisches Departement fiir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation UVEK
per E-Mail

V-FA@astra.admin.ch

Luzern, 16. Dezember 2025

Protokoll-Nr.: 1464

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpas-
sungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t: Stellungnahme Kanton Luzern

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates danke ich lhnen fir die Gelegenheit, zum titeler-
wahnten Geschaft Stellung nehmen zu kénnen und dussere mich wie folgt:

Wir unterstitzen die vorgeschlagenen Anpassungen, welche primar die Angleichung der Vor-
schriften fur leichte Elektro-Nutzfahrzeuge an jene Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis
3,5 Tonnen bezwecken. Damit wird die Elektromobilitat im Lieferverkehr geférdert, deren
Wettbewerbsfahigkeit gestarkt und ein Beitrag zur Forderung nachhaltiger Transportldsun-
gen geleistet.

Die Aufhebung des gemass Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe c der Verkehrsregelnverordnung
(VRV; SR 741.11) bestehenden Alkoholverbots lehnen wir allerdings ab. In diesem Punkt lasst
die Verkehrssicherheit keinerlei Kompromisse zu. Ablehnend stehen wir ebenfalls der beab-
sichtigten Delegation der amtlichen Priifung vor der Zulassung gegeniber. Hinsichtlich der
vorliegend in Frage stehenden Fahrzeugkategorien ist ein Spezialwissen erforderlich, was ei-
ner Selbstabnahme entgegensteht. Ein besonderes Augenmerk wird schliesslich auf die Kom-
patibilitat dieser Vorlage mit dem EU-Verkehrssicherheitspaket zu richten sein, insbesondere
mit der nach Eréffnung dieses Vernehmlassungsverfahrens vom EU-Parlament definitiv ver-
abschiedeten neuen Fiihrerscheinrichtlinie. Im Ubrigen verweisen auf unsere Bemerkungen
im Fragebogen.
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Fur die Berulcksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen.

Freundliche Grisse

| .___'r__
Ylfete Fanaj
Regierungsréatin
Beilage:
— Fragebogen
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X Kanton [_] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:
Regierungsrat des Kantons Luzern

vertreten durch:

Justiz- und Sicherheitsdepartement

Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern

Wichtig:

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

BEI-JSD VO-Anpassungen leichte Elektro-Nutzfahrzeu.docx



Fragen

. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt

und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der

emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das EU-Verkehrssicherheitspaket wurde inzwischen vom EU-Parlament be-
schlossen. Dabei sieht die neue EU-Fuhrerscheinrichtlinie vor, dass E-Auto-
fahrer kinftig u.a. schwerere Fahrzeuge lenken durfen. Es wird namentlich
mit Blick auf den grenzuberschreitenden Verkehr ein Augenmerk auf die
Komptabilitat der Vorlage mit dieser Richtlinie zu richten sein. Gerade
Wohnmotorwagen und Motorwagen zum Gutertransport werden oft im Aus-
land eingesetzt.

Im Weiteren stellen wir eine Gleichstellung der E-Nutzfahrzeuge bis 4,25
Tonnen mit den Lieferwagen bis 3,5 Tonnen auch im Rahmen des Bundes-
gesetzes uber die Strassentransportunternehmen (STUG) zur Diskussion.
Konkret beziehen wir uns auf die Regelung, wonach keine Zulassungsbewil-
ligung als Strassentransportunternehmen bendtigt, wer fur die gewerbsmas-
sige Guterbeforderung ausschliesslich Lieferwagen und Fahrzeugkombinati-
onen verwendet, deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis 2,5 Tonnen
ubersteigt, jedoch hochstens 3,5 Tonnen betragt, und diese Fahrzeuge aus-
schliesslich zur Guterbeférderung in der Schweiz einsetzt (Art. 3 Abs. 1ter
Bst. ¢ STUG). Es stellt sich daher die Frage, ob nicht auch die entspre-
chende Bestimmung im STUG angepasst werden musste. Das Erlangen ei-
ner Zulassungsbewilligung ist bekanntlich mit grossem Aufwand verbunden
(beauftragten eines Transportleiters mit Fachausweis fiir den Giterverkehr,
finanzieller Nachweis etc.).

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bPsund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Flhrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢c E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Auf die Aufhebung des Alkoholverbots (Art. 2a Abs. 1 Bst. ¢ VRV) ist aller-
dings zu verzichten. Hier dirfen mit Blick auf die Verkehrssicherheit keinerlei
Kompromisse gemacht werden.




Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht Uber 3,5 Tonnen unterliegen umfang-
reichen und strengeren Bau- und Ausristungsvorschriften. Betriebe, welche
Selbstabnahmen durchfuhren, besitzen nicht die notwendigen Mittel und
Kenntnisse, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Eine Ausdehnung
der Selbstabnahmen auf Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen erachten
wir daher als problematisch und lehnen dies ab.

Weiter ist bei der vorgeschlagenen Formulierung unklar, ob die neuen Er-
leichterungen nur fur Fahrzeuge mit Ziffer 157 (Erleichterung im Binnenver-
kehr) eingefuhrt oder allen betreffenden Fahrzeugen zugestanden werden
sollen.

Zudem erachten wir es als prufenswert, namentlich aus Kostengrunden, die
betroffenen Fahrzeuge mit Ziffer 157 von der jahrlichen Nachprifung zu ent-
binden.
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7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen

und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-

richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Diese Ausrustungserleichterung ist zwingend erforderlich, falls das Verbot
«Signal 2.45 Uberholen fur Lastwagen verboten» fur solche Fahrzeuge nicht
mehr beachtet werden muss.

. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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LE CONSEIL D’ETAT

DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Département fédéral de I'environnement, des
transports, de I'énergie et de la
communication DETEC

3003 Berne

Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routiére en ce
qui concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids
n’excede pas 4,25 t.

Monsieur le conseiller fédéral,

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchatel a pris connaissance du projet de
modifications cité en marge et vous remercie de la possibilité qui lui est donnée de se

prononcer.

Notre autorité se positionne favorablement quant a ce projet de révision et vous renvoie au
questionnaire annexé pour sa position de détail.

En vous remerciant de nous avoir consulté, nous vous prions d’agréer, Monsieur le conseiller
fédéral, Mesdames, Messieurs, I'expression de notre haute considération.

Neuchatel, le 17 décembre 2025

Au nom du Conseil d'Etat :

La présidente, La chanceliéere,
C. GRAF S. DESPLAND

W

Annexe : ment.



Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de I'environnement, des transports,
Confédération suisse de I‘énergie et de la communication DETEC
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Questionnaire pour la consultation

Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routiére en ce qui concerne des
adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde pas 4,25 t.

Auteur de ’avis :

X] Canton [_] Association [_] Organisation [_] Autres milieux intéressés
Expéditeur :

République et Canton de Neuchatel

Collégiale
2000 Neuchatel

Important :
Veuillez envoyer votre avis sous forme électronique (documents pdf et Word) d'’ici au
9 janvier 2026 a I'adresse suivante : V-FA@astra.admin.ch

2025_12_17_DDTE_704_A1_Questionnaire_Consult_Modif_4Ordonnances_CR_Vhc_Ultilitaires_Electriques_Legers.docx



Questions

1.

Approuvez-vous dans I'ensemble l'introduction de facilités supplémentaires
pour les véhicules dont le poids total n‘excéde pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systeme de propulsion non polluante (ci-apres
dénommés « véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde pas
425t»)?

X oul [_INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Cette proposition nous semble aller dans le sens d’une mise sur le méme pied d’égalité
les conducteurs de voiture de livraison a moteur thermique dont la limite du point total
n’excéde pas 3.50 t et ceux a propulsion non polluante. De plus, ces derniers ne doivent
pas étre défavorisés par la perte de capacité de transport, surtout que I'on parle de trafic
interne.

Révision partielle de 'OTR 1

Acceptez-vous que les conducteurs d’ensembles de véhicules composés
d’un véhicule utilitaire électrique dont le poids n’exceéde pas 4,25 t ne soient
pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne (art. 4, al. 2, let. b®s, P-OTR 1) ?

X] oul [ ]NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

C’est une question d’égalité de traitement avec les conducteurs de voiture de livraison a
moteur thermique dont la limite du point total n’excede pas 3.50 t, surtout que parfois, les
conducteurs peuvent étre confronté aux deux techniques de propulsion a l'interne de la
flotte de véhicule de leur entreprise.

Acceptez-vous que les conducteurs de véhicules utilitaires électriques dont
le poids n’excéde pas 4,25 t ne soient pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne
(art. 4, al. 4, P-OTR 1) ?

X oul [ ] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :
Idem réponse 2.
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Révision partielle de 'OCR

4. Acceptez-vous que les conducteurs de voitures automobiles lourdes a
propulsion non polluante, dont le poids total n'excéde pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systéme de propulsion non polluante, doivent
par principe observer les régles de la circulation routiére et la signalisation
applicables aux conducteurs de voitures automobiles Iégéres (art. 41c P-
OCR)?

X oul [ INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition damendement :
Idem réponse 2.

Révision partielle de 'OSR

5. Acceptez-vous que la teneur de l'art. 28, al. 1, OSR soit modifiée de telle
sorte que le signal « Distance minimale » (2.47) s’applique a I'avenir d’'une
part aux conducteurs de voitures automobiles lourdes et, d’autre part, aux
conducteurs d’ensembles de véhicules dont le poids de I'ensemble excéde
3,5t (art. 28, al. 1, P-OSR) ?

X oul [ ]NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :
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Révision partielle de 'OETV

6. Acceptez-vous que la délégation du contréle officiel avant 'immatriculation
(contrle garage) soit aussi admise pour les camions et les tracteurs a
sellette, pour autant qu’il s’agisse de véhicules utilitaires électriques dont le
poids n’excéde pas 4,25 t (art. 32, al. 2, P-OETV) ?

X] oul [ ]NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

7. Acceptez-vous que des véhicules de la catégorie N2 (camions et tracteurs a
sellette) ne doivent plus étre équipés d’'un dispositif limiteur de vitesse s'il
s’agit de véhicules utilitaires électriques de la catégorie N2 dont le poids
n’excéde pas 4,25t (art. 99, al. 2, let. e, P-OETV) ?

Xl oul [ INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :
Seulement pour le trafic interne.

8. Acceptez-vous que les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excede
pas 4,25t ne doivent plus obligatoirement étre équipés d’'un extincteur
(art. 114, al. 2, OETV) ?

X oul [ ] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :
Idem réponse question 7.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

X Kanton [_] Verband [] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Kanton Nidwalden

Regierungsrat

Dorfplatz 2

6371 Stans

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

RR Stellungnahme - Fragebogen Strassenverkehrsrecht


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Keine.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bPsund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Keine.

. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Keine.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundséatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Keine.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Keine.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:
Keine.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N, (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Keine.

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Keine.
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Ka n tO n Der Vorsteher des Sicherheits- und Sozialdepartements SSD

Obwalden

CH-6060 Sarnen, Enetriederstrasse 1, SSD

. N /
Regierungsrat /

Eidgenossische Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Per Mail an:
V-FA@astra.admin.ch

Referenz/Aktenzeichen: OWSTK.5609
Unser Zeichen: ks

Sarnen, 12. Dezember 2025

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t;
Stellungnahme.

Sehr geehrter Herr Bundesrat u&*ﬁv\)v\lﬁ A‘\L\Q(X/

Fur die Einladung zur Vernehmlassung zur Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrs-
rechts beziiglich Anpassungen fir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t danken wir lhnen.

Der Kant Iden verzichtet in diesem Vernehmlassungsverfahren auf eine Stellungnahme.

Freundli Griisse

CHristoph Amstad

Kopie an:
- Kantonspolizei
- Staatskanzlei

Sicherheits- und Sozialdepartement SSD
Enetriederstrasse 1, 6060 Samen

Tel. +41 41 666 62 19

ssd@ow.ch

www.ow.ch






Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X] Kanton [_] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:
Kanton Schaffhausen / Baudepartement / Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

RR.7498 Fragebogen SH
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Fragen

. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die bereits bestehenden Erleichterungen genligen im Grundsatz. Durch die Einflihrung
weiterer abweichender Vorschriften entsteht ein nicht mehr begriind- und kontrollierbarer
Flickenteppich mit zu erwartenden Forderungen nach weiteren Erleichterungen in diver-
sen Bereichen des Strassenverkehrsrechts. Die Antriebsart eines Fahrzeuges ist nicht
Gegenstand der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bPsund

bter E-ARV 1)?

L ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Vgl. Frage 1

. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und FUh-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Vgl. Frage 1
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundséatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Nur wenn die Verkehrsregeln generell an ein Gewichtslimit von 4,25 t angepasst wiirden.
Die Betriebsgefahr und die physikalischen Krafte sind von der Gesamtmasse des Fahr-
zeuges abhangig. Es ist dabei unerheblich, aus welchen Grinden mehr als 3,5 t zu

Stande kommen.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

L ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Der Mindestabstand gilt aufgrund der Schwere der Fahrzeuge. Es ist dabei unerheblich,
aus welchen Grinden mehr als 3,5 t zu Stande kommen. Diese nicht kontrollierbare Vor-

schrift ist generell zu hinterfragen.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

L ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es gibt keinen Grund, die Delegation nur auf Fahrzeuge >3.5 t auszudehnen, die einzig
wegen ihrer Antriebsart schwerer sind. Wenn, dann ware diese Erweiterung auf alle An-
triebsarten auszudehnen.

Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

L ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Die Betriebsgefahr geht von der Gesamtmasse aus. Es ist dabei unerheblich, aus wel-
chen Grinden mehr als 3,5 t zu Stande kommen.

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

L ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es ist nicht zu begriinden, weshalb ein mit Verbrennungsmotor ausgeristeter schwerer
Motorwagen zum Sachentransport einen Feuerldscher mitfihren muss und ein Elektro-
Nutzfahrzeug bis 4,25 t nicht. Die rund 10 kg mehr Nutzlast und der Umstand, dass nur
Entstehungsbrande geldscht werden kdnnten, erachten wir nicht als ausreichende Be-
grindung.
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Regierungsrat des Kantons Schwyz
glering Y VERSENDET AM 0 9, DEZ. 2005

kantonschwyz® -
i

6431 Schwyz, Postfach 1260

per E-Mail

Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

an: V-FA@astra.admin.ch

Schwyz, 2. Dezember 2025

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4.25 Tonnen
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 26. September 2025 hat das Eidgenossische Departement fur Umweit, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) den Kantonsregierungen die Unterlagen in titelvermerkter An-
gelegenheit zur Vernehmlassung bis 9. Januar 2026 unterbreitet.

Fahrzeuge mit Elektroantrieb sind nach heutigem Stand der Technik aufgrund des Batteriegewichts
schwerer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Dadurch ist die Nutzlast bei Lieferwagen mit max.
3.5t Gesamtgewicht eingeschrénkt und die Beschaffung von elektrischen Lieferwagen ist durch die
geringere Nutzlast wirtschaftlich wenig interessant. Dies, weil es zusétzlicher Lieferwagen bedarf, um
die gleiche Giitermenge transportieren zu kénnen. Positiv wirkt sich aus, dass Elektrofahrzeuge keine
Abgase emittieren und weniger Larm verursachen. Insofern kann der Regierungsrat den beantragten
Anderungen grundséatzlich zustimmen, einzig das Mitfiihren eines Feuerloschers soll weiterhin
Pilicht bleiben, so wie es fiir alle Fahrzeuge tiber 3.5 t gilt. Anzumerken bleibt, dass es um einen
«Swiss Finish» handelt, welcher nur im Binnenverkehr Anwendung findet. Ubersichtlicher wird die
Situation fur alle Beteiligten dadurch nicht.

Wir danken |hnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Bundesrat, unse-
rer vorzliglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

M&A}\M

Michael Stahli
Landammann

— T —

Dr. Mathias E. Brun
Staatsschreiber




Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenéssisches Departement fir Umweit, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X] Kanton [ ] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:
Regierungsrat des Kantons Schwyz

Postfach 1260
6431 Schwyz

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragebogen Lieferwagen 4.25 t



Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefiihrt werden fir Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t (ibersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA [ ]NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Flihrerinnen und Fuh-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b und
bter E-ARV 1)?

X JA [ ]NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fuh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
héchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t (iberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsétzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation flir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten missen (Art. 41¢c E-VRV)?

X JA [ 1 NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kiinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Uibersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Priifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

] JA I NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgeriistet sein miissen, wenn sie Elekiro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse Nz sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgeflihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

] JA DX NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Fir das Léschen von Entstehungsbrénden leisten Feuerléscher gute Dienste, weshalb
es keinen Grund gibt, fir diese Fahrzeuge Uber 3.5 t eine Ausnahme zu machen.
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MiKANTON
¥ solothurn
Motorfahrzeugkontrolle
Amtsleitung
Gurzelenstrasse 3
45712 Bellach
Kenneth Liithelschwab Per E-Mail:
Amtschef V-FA@astra.admin.ch

Eidgenossisches Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation UVEK

15. Dezember 2025

Fahrzeugvorschriften - Teilrevision von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. September 2025 stellten Sie der Kantonsregierung den Vorentwurf sowie
den erladuternden Bericht zur Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts zu und
luden diese zur Stellungnahme ein. Im Auftrag des Regierungsrates nutzen wir diese Méglichkeit
gerne.

Wir sind mit den Vorschlagen des UVEK zur Anderung des Strassenverkehrsgesetzes weitgehend
einverstanden. Wir unterstitzen Massnahmen, mit denen die Bestimmungen fur Elektro-Nutzfahr-
zeuge mit einem Gesamtgewicht bis 4,25 t angepasst werden. Ebenso beflrworten wir alle Mass-
nahmen, mit denen punktuelle Nachteile fur Elektro-Nutzfahrzeuge ausgeglichen werden.

In Bezug auf Frage 8 des Fragebogens zur Teilrevision der VTS sind wir hingegen nicht damit ein-
verstanden, dass auf das Mitfihren eines Feuerldschers fur Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t ver-
zichtet wird. Handfeuerldscher sind bei Entstehungsbréanden (z. B. Reifen, Interieur, Elektrik, La-
degut) wirksam und erhdhen die Eigensicherung bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Insbesondere
in Tunneln und dicht bebauten Radumen ist eine frilhe Brandbekampfung sicherheitsrelevant. Zu-
dem kénnen Feuerloscher im Alltag ebenfalls von Nutzen sein und nicht nur im Zusammenhang
mit dem Strassenverkehr.

Wir bedanken uns fur die Moglichkeit, zum obenerwahnten Geschaft eine Stellungnahme abge-
ben zu kénnen.
Freundliche Grusse

Ve

Kenneth Litzélschwab

Amtschef

Beilagen: Fragebogen Fahrzeugvorschriften- Teilrevision von vier Verordnungen des
Strassenverkehrsrechts (Datei in Word und PDF)

Kopie: Bau- und Justizdepartement (bk)

Staatskanzlei des Kantons Solothurn



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X] Kanton [] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Kanton Solothurn

v.d. Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn
Gurzelenstrasse 3

4512 Bellach

Kontakt: Kenneth Litzelschwab, Amtschef

032 627 66 66

Wichtig:

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragekatalog.docx
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die weiteren Erleichterungen fiir Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4.25 t nicht tbersteigt
und das 3.5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien
Antriebstechnik verursacht wird, wird unterstitzt. Dabei sollen die Sicherheitsanforderun-
gen erfillt bleiben. Sollte kiinftig eine Anhebung der Fihrerkategorie B auf 4,25t erfolgen,
ware zu prifen, ob die technische Fahrzeugkategorisierung entsprechend angepasst
werden sollte. Dabei ist auf eine technisch gleichwertige Behandlung aller Antriebstech-
nologien zu achten, um eine faire und praxistaugliche Regelung sicherzustellen.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Flh-
rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund
bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Ohne diese Erleichterungen werden viele Betreiber solche Fahrzeuge nicht beanspru-
chen. Das Ziel der Emmissionsreduktion wirde dadurch verfehlt werden. Die Ausnahme
soll jedoch ausschliesslich fiir die bezeichneten Elektrofahrzeuge gelten und klar auf den
Binnenverkehr sowie genau definierte Fahrzeugkombinationen beschrankt werden.

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Flhrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Ohne diese Regelung waére der Einsatz solcher Fahrzeuge wirtschaftlich unattraktiv und
das Ziel der Emissionsreduktion wirde verfehlt. Die Ausnahme soll jedoch aus-
schliesslich fiir diese Fahrzeuge gelten und klar begrenzt sein, unter Wahrung der
Verkehrssicherheit und Gleichbehandlung.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation flr die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Elektrotransporter weisen das Gewicht von 4.25 t lediglich infolge dem Mehrgewicht we-
gen der Batterie auf. Deshalb wird eine Gleichbehandlung mit den leichteren Fahrzeugen
unterstutzt.

Emissionsfreie Motorwagen bis 4.25 t sollen den Verkehrsregeln fiir leichte Motorfahr-
zeuge unterstellt werden. Sofern alle Sicherheitsanforderungen erfullt sind, wird diese
Massnahme unterstitzt. Sollte kiinftig eine Anhebung der Flihrerkategorie B auf 4.25 t
erfolgen, ist zu prifen, ob die technische Fahrzeugkategorisierung entsprechend ange-
passt werden sollte. Dabei ist auf eine technisch gleichwertige Behandlung aller Antriebs-
technologien zu achten, um eine faire und praxistaugliche Regelung sicherzustellen.

Allerdings wird dennoch die Berucksichtigung der Gewichtsbeschrankungen gemass Art.
20 SSV beantragt, da eine Polizeikontrolle, durch Aufhebung dieser Gewichtsbeschran-
kungen kaum moglich ist. In der Praxis stutzen sich solche Gewichtsbeschrankungen auf
larm- und verkehrstechnische Griinde. Deshalb wird eine Ausnahme gefordert. Zu priifen
ware allenfalls, diese Regelungsliicke durch eine entsprechende Zusatztafel angepasst
wirde. Es konnte eine Ausnahme fiir emissionsfreie Fahrzeuge bis 4.25 t vorgesehen
werden. So waren die rechtlichen Grundlagen auch klar formuliert.

Insgesamt ist eine solche Anpassung zu beflirworten.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kUnftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der Einbezug von Fahrzeugkombinationen tber 3.5 t ist sachgerecht und erhdht die Ver-
kehrssicherheit. Wichtig ist eine technologieneutrale Umsetzung, unabhangig vom An-
triebssystem. Mit dieser Anpassung wird eine Licke geschlossen.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Selbstabnahme fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 t wird unterstiitzt, sofern alle Qua-
litats- und Sicherheitsanforderungen erfiillt sind. Diese Regelung kann jedoch nur bei
Fahrzeugen mit vollstandiger Werkskarosserie angewendet werden. Bei Fahrzeugen mit
Chassis-Kabine ohne Aufbau ist eine Selbstabnahme nicht zuldssig, da die Gesamtpri-
fung erst nach dem Aufbau erfolgen kann.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Dieser Ansatz ist zu begrissen. Eine solche Pflicht Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 t der
Klasse N2 mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung auszuristen ware ein un-
notiger Mehraufwand und wiirde den Einsatz dieser Fahrzeuge unnétig erschweren. Das
Absehen von einer Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung ist zweckmassig, férdernd
und praxisgerecht.

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefuihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Ein Feuerldscher ist wichtig fur die eigene Sicherheit — bis die Feuerwehr eintrifft. Beson-
ders in Tunneln oder dicht bebauten Bereichen kénnen eine friihzeitige Brandbekamp-
fung entscheidend sein. Aus sicherheitstechnischer Sicht ware ein Handfeuerldscher
sinnvoll, sei dies im Alltag oder aber im Verkehrsleben.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

X Kanton [_] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Regierung des Kantons St.Gallen

Regierungsgebaude

9001 St.Gallen

Wichtig:

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die vier vorgesehenen Anderungen im Strassenverkehrsrecht sind gerechtfertigt, da sie
zur Gleichstellung und Starkung der Wettbewerbsfahigkeit von Fahrzeugen beitragen,
deren Gesamtgewicht von Uber 3,5 t ausschliesslich durch die emissionsfreie Antriebs-
technik — im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren — bedingt ist.

RRB 2025/889 / Beilage 2
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Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-
rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bPsund
bter E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Ausnahme von der Chauffeurverordnung fiir Fahrzeugkombinationen, die aus Zug-
fahrzeugen mit emissionsfreien Antrieben bis zu einem Gesamtgewicht von 4,25 t beste-
hen, gewahrleistet die Wettbewerbsfahigkeit emissionsfreier Antriebe gegenuber Ver-
brennungsmotoren und reduziert zugleich den administrativen Aufwand flr
Transportunternehmen sowie Kontrollbehérden.

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fuh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Ausnahme von der Chauffeurverordnung bei schweren Motorfahrzeugen mit einem
Gesamtgewicht bis 4.25 t, deren Gesamtgewicht aufgrund des emissionsfreien Antrie-
bes mehr als 3.5 t betragt, stellt die Wettbewerbsfahigkeit der emissionsfreien Antriebe
gegenlber Verbrennungsmotoren sicher und erleichtert den administrativen Aufwand
der Transportunternehmen sowie der Kontrollbehdrden.

Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Im Rahmen der Gleichstellung von Fahrzeugen mit emissionsfreien Antrieben, bei denen
das Mehrgewicht ausschliesslich auf die emissionsfreie Antriebstechnik zuriickzufiihren
ist, im Vergleich zu Fahrzeugen mit herkdbmmlichen Verbrennungsmotoren, ist diese Er-

leichterung gerechtfertigt.
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Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N> (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

Im Zuge der Gleichstellung von Fahrzeugen mit emissionsfreien Antrieben, deren Mehr-
gewicht ausschliesslich auf die emissionsfreie Antriebstechnik zurlickzufiihren ist, im Ver-
gleich zu Fahrzeugen mit herkdbmmlichen Verbrennungsmotoren, ist diese Erleichterung
sachgerecht und gerechtfertigt.

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

telefono  +41 91 814 41 11

fax +41 91 814 44 35
e-malil can@ti.ch
web www.ti.ch

Bellinzona

12 novembre 2025

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale del’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni DATEC

V-FA@astra.admin.ch (word e pdf)

Procedura di consultazione concernente la modifica di quattro ordinanze del
codice della circolazione stradale per 'adeguamento dei requisiti applicabili ai
veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 tonnellate

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 26 settembre 2025 in merito alla summenzionata
procedura di consultazione e vi ringraziamo per I'opportunita che ci viene offerta di
esprimere il nostro giudizio per il tramite del questionario allegato.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Pragsidente

Normian Gobbi

Allegato:
- Questionario

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)

Il Cancelligre

Jirnoldo Coduri

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch)

- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

- Pubblicazione in Internet

ti

v
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Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell’'ambiente, dei trasporti,
Confédération suisse dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Questionario sul progetto posto in consultazione

Modifica di quattro ordinanze del codice della circolazione stradale per 'adeguamento dei requisiti
applicabili ai veicoli commerciali elettrici fino a 4,25

Parere trasmesso da:

X Cantone [] Associazione [_]Organizzazione [] Altre cerchie interessate

Mittente
Dipartimento istituzioni (Polizia cantonale + Sezione della circolazione)

Importante

Inviare il parere in formato Word e PDF entro il 9 gennaio 2026 al seguente indirizzo e-
mail: V-FA@astra.admin.ch

5403-allegato.docx


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Domande

Siete d’accordo, nel complesso, con la proposta di introdurre nuove
agevolazioni per i veicoli di peso totale fino a 4,25 t il cui peso eccedente le
3,5 t & imputabile esclusivamente al sistema di trazione a emissioni zero (di
seguito «veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 t»)?

X si 1NO [ Nessun parere/Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:

L’introduzione della propulsione elettrica deve, in linea di principio, essere incentivata.
Anche le proposte contenute nella presente modifica meritano, di principio, di essere
approvate.

Rimane tuttavia il fatto che tali misure giungono con un certo ritardo nei confronti dei
trasportatori che, avendo investito anticipatamente nella transizione ecologica, hanno
dovuto sostenere costi piu elevati per adeguarsi alle disposizioni legali finora in vigore.

Revisione parziale OLR 1

Siete d’accordo che nei trasporti nazionali i conducenti di combinazioni di
veicoli composti da un veicolo commerciale elettrico fino 4,25 t siano
esonerati dal’OLR 1 (art. 4 cpv. 2 lett. b®s AP-OLR 1)?

X si XINO

Osservazioni / Proposta di modifica:

Le esenzioni previste dalla normativa sono ormai numerose, al punto che, durante un
controllo di polizia, risulta sempre piu complesso verificare se un conducente di un veicolo
o di una combinazione abbia circolato esclusivamente in Svizzera oppure abbia effettuato
trasporti internazionali nei 56 giorni precedenti.

A nostro avviso, questa nuova esenzione arriva con notevole ritardo. Sarebbe stato
opportuno introdurla gia nelle precedenti consultazioni, quando molte aziende del settore
hanno dovuto investire somme considerevoli per adeguarsi alle prescrizioni dellOLR,
acquistando costosi sistemi per lo scarico e I'archiviazione dei dati.

Tale ritardo rischia ora di creare una disparita di trattamento tra le imprese che si sono
prontamente conformate alle norme vigenti e quelle che beneficeranno dell’esenzione
senza aver sostenuto i medesimi oneri.

Siete d’accordo che nei trasporti nazionali i conducenti di veicoli

commerciali elettrici fino a 4,25 t siano esonerati dal’OLR 1 (art. 4 cpv. 4

AP-OLR 1)?

X si XINO [] Nessun parere/Non
pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:
Sirimanda alla risposta 2.
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Revisione parziale ONC

4. Siete d’accordo che i conducenti di mezzi pesanti a emissioni zero con peso
totale massimo di 4,25 t nei quali il superamento delle 3,5 t &€ dovuto
unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione debbano in linea
di principio osservare le norme della circolazione e la segnaletica previste
per i conducenti di veicoli a motore leggeri (art. 41¢c AP-ONC)?

X si LINO [] Nessun parere/Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:
Nessuna

Revisione parziale OSStr

5. Siete d’accordo che sia modificato il tenore dell’articolo 28 capoverso 1
OSStr in maniera tale che il segnale «Intervallo minimo» (2.47) si applichi ai
conducenti sia di veicoli pesanti sia di combinazioni di veicoli nei quali il
peso del convoglio supera le 3,5t (art. 28 cpv. 1 AP-OSStr)?

X si [ 1NO [] Nessun parere/Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:
Nessuna

Revisione parziale OETV
6. Siete d’accordo che sia consentito delegare il collaudo ufficiale pre-
immatricolazione (collaudo in officina) anche per autocarri e trattori a sella,
purché siano veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 t (art. 32 cpv. 2 AP-

OETV)?
X si LINO [] Nessun parere/Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:
Nessuna
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Siete d’accordo che per i veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 t rientranti
nella categoria N2 (autocarri e trattori a sella) decada I'obbligo di
equipaggiamento con un dispositivo automatico di limitazione della velocita
(art. 99 cpv. 2 lett. e AP-OETV)?

W XINO [ Nessun parere/Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:

Non si condivide la proposta di abolire I'obbligo del limitatore di velocita per i veicoli
commerciali elettrici fino a 4,25 t.

Il mantenimento di tali dispositivi resta fondamentale per garantire la sicurezza su strade
gia fortemente trafficate, dove anche un singolo incidente pud provocare gravi disagi alla
circolazione.

Limitare la velocita contribuisce a prevenire collisioni e tamponamenti, riducendo cosi il
rischio di chiusure prolungate delle principali vie di transito e favorendo una maggiore
fluidita complessiva del traffico.

Siete d’accordo che per i veicoli commerciali elettrici fino a 4,25 t venga
soppresso I'obbligo dell’estintore a bordo (art. 114 cpv. 2 AP-OETV)?

W X NO [ Nessun parere/Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:

Non si condivide la proposta di sopprimere I'obbligo dell’estintore a bordo per i veicoli
commerciali elettrici fino a 4,25 t.

Pur essendo consapevoli che, in caso di incendio o principio d’incendio del pacco batterie,
I'estintore risulta di utilita limitata e che la priorita deve essere I'allontanamento immediato
dal veicolo, la sua presenza resta comunque importante.

L’estintore pu0 infatti rivelarsi utile per spegnere piccoli principi d’'incendio in altre parti del
veicolo o nellambiente circostante, come materiali trasportati, cablaggi o altri veicoli
coinvolti.

Si tratta di una misura di sicurezza di base, semplice ma potenzialmente determinante
per evitare il propagarsi delle fiamme e limitare i danni in situazioni di emergenza.
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Staatskanzlei, Regierungskanzlei, 8510 Frauenfeld

Eidgenodssisches Departement fur Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK)

Herr Albert Rosti

Bundesrat

Bundeshaus Nord

3003 Bern

Frauenfeld, 9. Dezember 2025
Nr. 670

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpas-

sungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen fiir die Méglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf fiir eine Anderung
von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziglich Anpassungen fir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t und teilen lhnen mit, dass wir die Vorlage weitgehend ableh-

nen.

Fur die Einzelheiten gestatten wir uns, auf den beigefligten Fragebogen zu verweisen.

Mit freundlichen Grissen

egierungsrates
~

~

Der Staatsschreiber

Beilage:
- Fragebogen

Regierungsgebaude, 8510 Frauenfeld
T +41 58 345 53 10
www.tg.ch




Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
X] Kanton [] Verband [ ] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Kanton Thurgau

Staatskanzlei

Regierungsgebaude

8510 Frauenfeld

Wichtig:

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragebogen


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend ,Elektro-Nutz-
fahrzeuge bis 4,25 t%)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die bereits bestehenden Erleichterungen genligen im Grundsatz. Durch die Einflihrung
weiterer, abweichender Vorschriften entsteht ein kaum noch begriind- und kontrollierba-
rer ,Flickenteppich“ mit absehbaren Forderungen nach weiteren Erleichterungen in diver-
sen Bereichen des Strassenverkehrsrechts. Die Antriebsart eines Fahrzeuges sollte nicht
Gegenstand der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses sein.

Teilrevision ARV 1
2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-
rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bPsund
bter E-ARV 1)?
X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Aufgrund der Grosse des Schweizer Strassennetzes und der beschrankten Reichweite

der Fahrzeuge kann dies verantwortet werden.

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Aufgrund der Grosse des Schweizer Strassennetzes und der beschrankten Reichweite

der Fahrzeuge kann dies verantwortet werden.

Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Die Betriebsgefahr und die physikalischen Krafte sind von der Gesamtmasse des Fahr-
zeuges abhangig. Es ist dabei unerheblich, aus welchen Griinden das 3,5 t (iberschrei-

tende Gewicht verursacht wird.
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Teilrevision SSV

5.

Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1

SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal ,Mindestabstand® (2.47)

kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen und

andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, deren

Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

L ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der ,Mindestabstand® gilt aufgrund der Schwere der Fahrzeuge. Es ist dabei unerheblich,
aus welchen Grunden das 3,5t Ubersteigende Gesamtgewicht verursacht wird. Diese
kaum kontrollierbare Vorschrift ist ohnehin generell zu hinterfragen.

Teilrevision VTS

6.

Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung

vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-

per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32

Abs. 2 E-VTS)?

L ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es gibt keinen plausiblen Grund, die Delegation nur auf Fahrzeuge > 3.5 t auszudehnen,
die einzig wegen ihrer Antriebsart schwerer sind. Wenn dies erfolgen soll, dann wére
diese Ausweitung auf alle Antriebsarten auszudehnen.

Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Die Betriebsgefahr geht von der Gesamtmasse aus. Es ist dabei unerheblich, aus wel-
chen Griinden das 3,5 t Uberschreitende Gewicht verursacht wird.

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb ein mit Verbrennungsmotor ausgerusteter schwerer
Motorwagen zum Sachentransport einen Feuerléscher mitfiihren muss und ein Elektro-
Nutzfahrzeug bis 4,25 t nicht. Die rund 10 kg mehr Nutzlast und der Umstand, dass nur
Entstehungsbrande geldscht werden kdnnten, erachten wir nicht als ausreichende Be-
grundung.
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

V-FA@astra.admin.ch

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen; Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. September laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur Anderung
von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge
bis 4,25 Tonnen Stellung zu nehmen.

Der Regierungsrat ist mit der Revision im Grundsatz einverstanden. Die detaillierte Stellungnahme
entnehmen Sie bitte dem Riickmeldeformular in der Beilage.

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns fiir die Moglich-
keit zur Stellungnahme und griissen Sie freundlich.

Altdorf, 22. Dezember 2025
A\ Im Namen des Regierungsrats

ann er leidirektor

(

Chkisti old Roman’Balli

Derlanda




Beilage
- Riickmeldeformular



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
Kanton [_] Verband [_] Organisation [_| Weitere interessierte Kreise

Absender:
Regierungsrat Kanton Uri
Rathausplatz 1

6460 Altdorf

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Beilage Begleitschreiben_Riickmeldeformular.docx



Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
geflihrt werden fiir Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht libersteigt
und das 3,5 t Gibersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fithrerinnen und Fiih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bs und

pter E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [[] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fiih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
héchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t (iberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsétzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fiir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten miissen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kiinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t tibersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [INEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Priifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[1JA NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es gibt keinen Grund, die Delegation nur auf Fahrzeuge >3.5 t auszudehnen, die einzig
wegen ihrer Antriebsart schwerer sind. Wenn eine Anpassung vorgenommen werden soll,
dann ware diese Erweiterung auf alle Antriebsarten auszudehnen.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgeristet sein miissen, wenn sie Elekiro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse Nz sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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CONSEIL D’ETAT

Chéateau cantonal

1014 Lausanne
Monsieur le Conseiller fédéral
Albert Rosti
Chef du Département fédéral de
'environnement, des transports, de
I'énergie et de la communication (DETEC)
Palais fédéral
3003 Berne

Envoi par courriel : V-FA@astra.admin.ch

Réf. : 25 COU_7317 Lausanne, le 17 décembre 2025

Consultation fédérale (CE) - Modification de quatre ordonnances relevant du droit
de la circulation routiére en ce qui concerne des adaptations pour les véhicules
utilitaires électriques dont le poids n'excede pas 4,25 t

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Conseil d’Etat vaudois vous remercie de I'associer a cette procédure de consultation
et de lui permettre de faire part de ses observations dans le cadre de I'objet mentionné en
titre.

En préambule, le Conseil d’Etat tient a rappeler son engagement en faveur de
I'électrification du parc automobile, levier indispensable a la réduction des émissions de
gaz a effet de serre générées par le trafic routier (Plan climat cantonal et mesure 2.7 du
Programme de législature 22-27 notamment).

Toutefois, le Conseil d’Etat est défavorable aux révisions proposées de 'OTR1, de TOCR
et de 'OETV compte tenu notamment des risques élevés pour la circulation routiére et ce
méme s’il reléve que ces projets pourraient permettre d’éliminer les désavantages de la
mobilité électrique. Les conséquences négatives du projet sur la sécurité et la protection
de I'environnement sont importantes. Par ailleurs, 'augmentation des vitesses autorisées
pour les véhicules lourds jusqu’a 4,25 tonnes entrainerait une hausse de la consommation
d’énergie et pourrait s’avérer contre-productive a long terme.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que si les mesures devaient étre adoptées, elles
devraient I'étre pour une durée limitée et accompagnées d’une surveillance et d'un
monitoring public permettant d’observer les effets de la nouvelle réglementation sur la
branche du transport, la sécurité routiére et 'environnement. En cas d’effets négatifs, les
dérogations devraient étre levées avant terme.

CONSEIL DETAT
www.vd.ch—T 4121 316 41 59



CONSEIL D'’ETAT

En revanche, le Conseil d’Etat est favorable a la révision de 'OSR.

Ces différentes prises de position sont mentionnées dans le questionnaire annexé a la
présente.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire,
Monsieur le Conseiller fédéral, a I'expression de nos sentiments distingués.

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT

LA PRESIDENTE LE CHANCELIER.
. r//,-;. s ////-’_,_,.
=" Y 2
Christelle Luisier Brodard Michel Staffoni

Annexe
* Questionnaire diment rempli

Copies
+ OAE
+ SAN

CONSEIL DETAT
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Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de I'environnement, des transports,
Confédération suisse de I'énergie et de la communication DETEC
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Questionnaire pour la consultation

Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routiére en ce qui concerne des
adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde pas 4,25 t.

Auteur de l'avis :

X] Canton [] Association [_] Organisation [_] Autres milieux intéressés
Expéditeur :

Canton de Vaud

Important :
Veuillez envoyer votre avis sous forme électronique (documents pdf et Word) d'ici au
9 janvier 2026 a I'adresse suivante : V-FA@astra.admin.ch

Ann Questionnaire_VD_25.11.2025.docx



Questions

1. Approuvez-vous dans I'ensemble lintroduction de facilités supplémentaires
pour les véhicules dont le poids total n'excede pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systéme de propulsion non polluante (ci-apres
dénommés « véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde pas
4,251 »)?

[]oul X] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Les véhicules de plus de 3,5 t restent des voitures automobiles lourdes et doivent étre
traités comme tels. Etendre encore les facilités introduirait une complexité inutile dans la
législation et pour les contrles de police. Par ailleurs, ces adaptations créent des
disparités avec le droit européen et multiplient les exceptions a un systeme déja allégé
depuis 2022. Les catégories européennes des véhicules doivent étre respectées (4250
kg= N2 Europe). Le changement devrait étre traité a la base (élargissement de la
catégorie N1) et non une multitude d’exceptions dans divers réglements avec le risque
d’augmenter les interprétations possibles.

Il faut donc maintenir la limite actuelle pour garantir 'harmonisation des normes et la
sécurité.

Si les efforts visant & éliminer les désavantages de la mobilité électrique peuvent étre
salués et pourraient étre pertinentes dans la situation actuelle, il convient de relever que
la technologie évolue et certains véhicules électriques profitent déja d’'une charge utile
comparable aux véhicules thermiques.

Or, certaines exceptions a la réglementation des véhicules lourds ne doivent pas étre
assouplies pour des raisons de sécurité. Les conséquences négatives du projet sur la
sécurité et la protection de I'environnement sont importantes. Ainsi, 'augmentation des
vitesses autorisées pour les véhicules lourds jusqu’a 4,25 t entrainerait une hausse de la
consommation d’énergie et pourrait s’avérer contre-productive a long terme. Une grande
partie des mesures proposées présente des risques pour la sécurité

Par ailleurs, I'utilité a long terme de ces assouplissements pour les véhicules a
motorisation sans émissions pesant entre 3,5 et 4,25 t est limitée. Si elles devaient étre
adoptées, ces révisions devraient étre mises en place pour une durée limitée et
accompagnées d’'un monitoring public, observant les effets de la nouvelle réglementation
sur la branche du transport, la sécurité routiere et I'environnement. En cas deffets
négatifs, la dérogation devrait étre levée avant terme.

Révision partielle de 'OTR 1



Acceptez-vous que les conducteurs d’ensembles de véhicules composés
d’un véhicule utilitaire électrique dont le poids n’excéde pas 4,25t ne soient
pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne (art. 4, al. 2, let. bbs, P-OTR 1) ?

[]oul X] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Cette dérogation compliquerait les contrdles et créerait une inégalité de traitement entre
les conducteurs soumis a I'OTR 1 et ceux qui en seraient exemptés, allant ainsi a
I'encontre de I'objectif fondamental de sécurité routiére. En outre, dés le 1er juillet 2026,
notre législation (OTR 1) se renforcera en soumettant au régime du temps de travail les
véhicules de plus de 2,5 tonnes circulant en trafic international. La proposition actuelle va
donc a contre-courant, puisqu’elle allége les exigences pour le trafic national. Enfin, les
progres technologiques permettront certainement d’alléger les véhicules a propulsion non
polluante, rendant ces exceptions temporaires et, de surcroit, inutiles.

Méme si ces mesures pourraient encourager le passage a des véhicules sans émissions,
la prolifération des véhicules utilitaires Iégers jusqu’a 3,5 t représente déja un risque pour
la sécurité et les conditions de travail et les mesures devraient étre provisoires.

Acceptez-vous que les conducteurs de véhicules utilitaires électriques dont
le poids n’excéde pas 4,25 t ne soient pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne
(art. 4, al. 4, P-OTR 1) ?

[]oul X] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Les regles de durée du travail et du repos garantissent la sécurité routiére. Leur
suppression pour une catégorie spécifique de véhicules lourds fragilise cette logique et
rend les contrbles incohérents. Cette exception repose uniqguement sur un argument
économique et administratif et non sur la sécurité.

Méme si I'application actuelle de 'OTR 1 désavantage les véhicules électriques, plus
lourds pour une méme charge utile, une exemption pour les véhicules sans émissions
entre 3,5 et 4,25 t ne serait justifiée que de maniére limitée au vu de I'évolution de la
technologie et des véhicules utilitaires présentant une méme charge utile que des
véhicules thermiques.
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Révision partielle de ’'OCR

4. Acceptez-vous que les conducteurs de voitures automobiles lourdes a
propulsion non polluante, dont le poids total n’excéde pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systéeme de propulsion non polluante, doivent
par principe observer les regles de la circulation routiere et la signalisation
applicables aux conducteurs de voitures automobiles Iégeres (art. 41¢c P-
OCR) ?

[]oul X] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Assimiler ces véhicules aux voitures Iégéres rendrait notre législation plus difficile a
comprendre, en multipliant encore les exceptions. En effet, ces nouvelles régles
créeraient des incohérences, notamment en matiére de vitesse sur autoroute,
d’interdiction de conduire sous l'influence de Il'alcool, de dépassements ou encore de
distances de sécurité a respecter, allant ainsi a I'’encontre de I'objectif fondamental de la
sécurité routiere.

Le poids reste un critere déterminant et n’est pas réduit en raison de la propulsion
électrique. Le poids total doit rester déterminant concernant I'application des bases
légales. Appliquer les mémes prescriptions qu’aux voitures légéres pourrait générer des
risques accrus pour le conducteur et pour les autres usagers de la route (p.ex : limite de
poids pour un pont, méme si OCR 41c al. 2 le précise)

De plus, cela touche également I'égalité de traitement des conducteurs en introduisant
une exception théorique pour ce type de véhicules.

L'idée de ne plus appliquer Tlinterdiction d’alcool au volant (pour certains véhicules),
l'interdiction de dépassement, ainsi que le respect d’une vitesse maximale (inférieure) sur
I'autoroute, de distance minimale entre véhicules et de certaines limitations et priorités en
matiére de circulation, interroge d’un point de vue de la santé publique. En effet, I'impact
de 750 kg supplémentaires d’'un véhicule utilitaire électrique n’a, a notre avis, pas été
suffisamment pris en compte en matiére d’'impacts sur la sécurité routiere dans ce projet,
notamment d’un point de vue de la maniabilité du véhicule, des distances de freinage,
ainsi que des conséquences lors d’une collision avec un tel véhicule.

Méme si ces modifications offrent des incitations précieuses a la mobilité électrique, elles
affaiblissent la sécurité routiere et augmentent I'impact environnemental a long terme.
L’assouplissement des vitesses maximales réduit la sécurité. Les dommages augmentent
exponentiellement avec la vitesse et le poids, tout comme la consommation d’énergie, le
bruit et 'usure des pneus. Ces effets concernent aussi les véhicules électriques. Elles
devraient étre acceptées de maniére provisoire et surveillée.

Les camping-cars sont plus rarement utilisés et conduits par des personnes moins
expérimentées. Leur vitesse accrue augmenterait la dangerosité de maniéere
disproportionnée. Nous considérons donc que la vitesse maximale pour ces véhicules
lourds ne devrait pas dépasser 80 km/h. Par souci d’'uniformité, nous acceptons toutefois
provisoirement I'augmentation & 120 km/h pour dix ans.
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Révision partielle de ’'OSR

5. Acceptez-vous que la teneur de I'art. 28, al. 1, OSR soit modifiée de telle
sorte que le signal « Distance minimale » (2.47) s’applique a I'avenir d’'une
part aux conducteurs de voitures automobiles lourdes et, d’autre part, aux
conducteurs d’ensembles de véhicules dont le poids de I'ensemble excéde
3,5t (art. 28, al. 1, P-OSR) ?

X oul [ ] NON [ ] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Le signal « distance minimale » augmente la sécurité, notamment prés des zones
dangereuses. Cette adaptation simplifie I'application du signal en supprimant la distinction
entre véhicules articulés et trains routiers, améliorant ainsi la cohérence et la
compréhension de la Iégislation.

Révision partielle de TOETV

6. Acceptez-vous que la délégation du contrble officiel avant 'immatriculation
(contréle garage) soit aussi admise pour les camions et les tracteurs a
sellette, pour autant qu’il s’agisse de veéhicules utilitaires électriques dont le
poids n’excede pas 4,25t (art. 32, al. 2, P-OETV) ?

[]oul X] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :

Pour des raisons d’égalité de traitement et de sécurité, il est préférable que ces véhicules,
techniqguement complexes, soient controlés officiellement par les autorités cantonales.
Par ailleurs, il y a trop d’incertitudes concernant les diverses spécificités Iégales,
véhicules incomplets, véhicules non-carrossés etc.

7. Acceptez-vous que des véhicules de la catégorie N2 (camions et tracteurs a
sellette) ne doivent plus étre équipés d’un dispositif limiteur de vitesse s'il
s’agit de véhicules utilitaires électriques de la catégorie N2> dont le poids
n’excede pas 4,25t (art. 99, al. 2, let. e, P-OETV) ?

[ ]oul X NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

La raison de cet équipement obligatoire n’est pas liée au type de propulsion mais a la
catégorie/poids du vhc. (N2).

La suppression de ce dispositif pour les véhicules de plus de 3,5 t serait inutile et
compromettrait la sécurité routiéere.

8. Acceptez-vous que les véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde
pas 4,25t ne doivent plus obligatoirement étre équipés d’'un extincteur
(art. 114, al. 2, OETV) ?

[]oul X] NON [] Sans avis / Non concerné(e)




Remarques / Proposition d'amendement :

Méme si les extincteurs ne permettent pas toujours d’éteindre un incendie de véhicule,
ils peuvent ralentir sa propagation et ainsi renforcer la sécurité. Les risques d’'incendie ne
sont pas supprimés par le type de propulsion.
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CANTON DU VALAIS

AT

Staatsrat 2025.04618
CP 670, 1950 Sion

KANTON WALLIS
P.P CH-1951 A
«I « Sion ~-PRIORITY Poste CH SA
A
Département fédéral de I'environnement ‘-*""' 3
des transports, de I'énergie et de la P L
communication (DETEC)
Monsieur Albert Rosti
Conseiller fédéral
Palais fédéral Nord
3003 Berne
Notre réf. SG/SCN/BA
Date - 3 DEC. 2025

Annexe
Copie a

Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routiére en ce qui
concerne des adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n'exéde pas
4,25t

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Conseil d'Etat valaisan a pris connaissance de la procédure de consultation susmentionnée et
vous remercie de I'avoir consulté.

Le Conseil d'Etat soutient globalement les modifications proposées. La position détaillée du Canton
du Valais ainsi que les remarques concernant difféerentes dispositions projetées figurent dans le
questionnaire annexé.

En vous remerciant par avance de I'attention que vous porterez a notre prise de position, nous vous
prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, a 'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat
La chanceliére
e "

Monique Albrecht

Le président

Mathias Reynard

questionnaire relatif a la consultation citée en objet
V-FA@astra.admin.ch

Av. de France 71, CP 670, 1950 Sion
Tél. 027 606 21 00
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Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de I'environnemen, des uaiispu
Confédération suisse de I'énergie et de la communication DETEC 2025.04618

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Questionnaire pour la consultation

Modification de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routiére en ce qui concerne des
adaptations pour les véhicules utilitaires électriques dont le poids n'excéde pas 4,25 t.

Auteur de ’avis :
Canton [_] Association [_] Organisation [_] Autres milieux intéressés

Expéditeur :
Canton du Valais
Place de la Planta 3, Palais du Gouvernement

1950 Sion

Important :
Veuillez envoyer votre avis sous forme électronique (documents pdf et Word) d’ici au
9 janvier 2026 a 'adresse suivante : V-FA@astra.admin.ch

DCE 2 Annexe Reponse DETEC Consultation madification 4 ordonnances vehicules utilitaires elect Quest__.docx



Questions

1.

Approuvez-vous dans I'ensemble l'introduction de facilités supplémentaires
pour les véhicules dont le poids total n'‘excéde pas 4,25t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systeme de propulsion non polluante (ci-apres
dénommés « véhicules utilitaires électriques dont le poids n’excéde pas
4,25t»)7?

X oul [CJNON [[] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Révision partielle de 'OTR 1

2.

Acceptez-vous que les conducteurs d’ensembles de véhicules composés
d’un véhicule utilitaire électrique dont le poids n'excéde pas 4,25 t ne soient
pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne (art. 4, al. 2, let. bbs, P-OTR 1) ?

oul [ INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :
Vu ['étendue du réseau routier suisse et I'autonomie limitée des véhicules, une exception

a I'OTR1 peut étre toléree.

Acceptez-vous que les conducteurs de vehicules utilitaires électriques dont
le poids n’excéde pas 4,25 t ne soient pas soumis a 'OTR 1 en trafic interne

(art. 4, al. 4, P-OTR 1) ?
oul [1NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :
Vu I'étendue du réseau routier suisse et I'autonomie limitée des véhicules, une

exception a 'OTR1 peut étre tolérée.
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Révision partielle de 'OCR

4. Acceptez-vous que les conducteurs de voitures automobiles lourdes a
propulsion non polluante, dont le poids total n'excéde pas 4,25 t et dont le
dépassement de poids par rapport a la limite de 3,50 t est imputable au seul
surplus de poids induit par le systéme de propulsion non polluante, doivent
par principe observer les régles de la circulation routiere et la signalisation
applicables aux conducteurs de voitures automobiles légéres (art. 41c P-
OCR)?
oul [INON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Révision partielle de ’OSR

5. Acceptez-vous que la teneur de I'art. 28, al. 1, OSR soit modifiée de telle
sorte que le signal « Distance minimale » (2.47) s’applique a I'avenir d’'une
part aux conducteurs de voitures automobiles lourdes et, d'autre part, aux-
conducteurs d’ensembles de véhicules dont le poids de I'ensemble excéde
3,51t (art. 28, al. 1, P-OSR) ?

X oul [ ] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d'amendement :

Révision partielle de 'OETV

6. Acceptez-vous que la délégation du contréle officiel avant 'immatriculation
(contr6le garage) soit aussi admise pour les camions et les tracteurs a
sellette, pour autant qu'il s’agisse de véhicules utilitaires électriques dont le
poids n’excéde pas 4,25 t (art. 32, al. 2, P-OETV) ?

[]oul NON [[] Sans avis / Non concerné(e)
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Remarques / Proposition d'amendement :

Le nombre de cas est trop faible pour que les efforts supplémentaires de formation et de
contrdle liés a cette dérogation puissent vraiment alléger la charge de travail des services
des automobiles.

Acceptez-vous que des véhicules de la catégorie N2 (camions et tracteurs a
sellette) ne doivent plus étre équipés d’un dispositif limiteur de vitesse s'il
s'agit de véhicules utilitaires électriques de la catégorie N2 dont le poids
n'excéde pas 4,25t (art. 99, al. 2, let. e, P-OETV) ?

oul ] NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’amendement :
Il y a quand méme des inquiétudes pour la sécurité routiére, car le risque vient du poids
total. Peu importe les raisons qui font que ce poids dépasse 3,5 tonnes.

Pour des raisons de sécurité routiére, comme évoqués dans la consultation, il convient
de ne pas supprimer le dispositif limiteur de vitesse. En Valais, ces véhicules
emprunteront l'autoroute méme pour les petits trajets et constitueront un risque
supplémentaire pour la sécurité routiére.

On pourrait envisager une limitation 2 100 km/h (comme pour les minibus ou autocar)
mais en aucun cas une suppression du limiteur.

En outre, pour chaque véhicule, le constructeur devra délivrer une garantie de vitesse
alors que son équipement « sortie d’usine » conforme au droit UE prévoit un limiteur de
vitesse. Les pneumatiques devront également étre adaptés, le cas échéant, a la nouvelle
garantie de vitesse.

Acceptez-vous que les véhicules utilitaires électriques dont le poids n'excéde
pas 4,25t ne doivent plus obligatoirement étre équipés d’un extincteur
(art. 114, al. 2, OETV) ?

[]oul DX NON [] Sans avis / Non concerné(e)

Remarques / Proposition d’'amendement :

Il n'y a aucune raison valable pour qu'une voiture automobile lourde destinée au transport
de choses et équipée d'un moteur a combustion doive étre équipée d'un extincteur, alors
gu'un véhicule utilitaire électrique jusqu'a 4,25 tonnes n'y soit pas soumis. Les 10 kg
supplémentaires de charge utile et le fait que seuls les débuts d'incendie puissent étre
éteints ne constituent pas, a notre avis, des raisons suffisantes.
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Sicherheitsdirektion

Kanton Zug

Sicherheitsdirektion, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail

Eidgendssisches Departement
fur Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation UVEK
Herr Bundesrat Albert Rosti
3003 Bern

T direkt +41 41 594 54 93
karin.bruderer@zg.ch
Zug, 25. November 2025
SD SDS 7.11/ 454

Vernehmlassung zu vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpas-
sungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t
Vernehmlassung des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. September 2025 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, sich bis
am 9. Januar 2026 zu den oben genannten Vorlagen vernehmen zu lassen. Der Regierungsrat
des Kantons Zug hat die Sicherheitsdirektion mit der direkten Erledigung der Vernehmlassung
beauftragt.

Zu den gestellten Fragen und unseren Antrdgen verweisen wir auf den beiliegenden ausgefill-
ten Fragebogen.

Wir danken Ihnen fur die Méglichkeit zur Stellungnahme und fir die Berticksichtigung unserer
Antrage.

Freundliche Griisse
Sicherheitsdirektion

L

Laura Dittli
Regierungsratin

Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug
T +41 41 594 50 20
zg.ch



Beilage:
— Ausgefullter Fragebogen (im Word- und im PDF-Format)

Versand per E-Mail an:
— Bundesamt fur Strassen ASTRA (V-FA@astra.admin.ch; im Word- und im PDF-Format)

Kopie per E-Mail mit Beilage an:

— Baudirektion (info.bds@zg.ch)

— Finanzdirektion (info.fd@zg.ch)

— Amt fur Bevolkerungsschutz, Zivilschutz und Militar (ABZM; info.abzm@zg.ch)
— Strassenverkehrsamt (info.stva@zg.ch)

— Zuger Polizei (kommandooffice.polizei@zg.ch)

— Staatskanzlei (info.staatskanzlei@zg.ch; Abschluss der GEVER-Aufgabe)
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

X] Kanton [] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Sicherheitsdirektion des Kantons Zug

Bahnhofstrasse 12
6301 Zug

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

001 Beilage Ausgefuellter Fragebogen.docx
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Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

[]1JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Antrag: Die vorgeschlagenen zusatzlichen Erleichterungen fiir Nutzfahrzeuge mit emis-
sionsfreier Antriebstechnik bis 4,25 t seien nicht umzusetzen.

Begrundung:

Wir lehnen die vorgeschlagenen Anderungen zur weiteren Privilegierung von Nutzfahr-
zeugen mit emissionsfreier Antriebstechnik bis 4,25 t (nachfolgend: Elektro-Nutzfahr-
zeuge bis 4.25 t) ab. Die bereits bestehenden Erleichterungen genigen.

Die geplanten Anpassungen filhren zu einer ungerechtfertigten Besserstellung von Nutz-
fahrzeugen mit emissionsfreier Antriebstechnik bis 4,25 t gegentber Nutzfahrzeugen mit
einem Verbrennungsmotor, da letztere weiterhin der Limite von 3,5 t unterliegen. Dabei
verfligen beide Uber das gleiche Gesamtgewicht von 4,25 t. Zwar konnen Elektro-Nutz-
fahrzeuge bis 4,25 t aufgrund ihres hoheren Eigengewichts durch die Batterie nicht mehr
transportieren als konventionelle Fahrzeuge, doch erlaubt ihnen die Ausnahmeregelung,
dieses zusatzliche Gewicht mitzufiihren, ohne an Nutzlast zu verlieren. Dies schafft einen
einseitigen Marktvorteil, verzerrt den Wettbewerb zwischen verschiedenen Antriebssys-
temen und ist sachlich nicht gerechtfertigt.

Den geplanten Erleichterungen zugunsten von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t steht
zudem die Verkehrssicherheit entgegen. So darf ein Elektro-Nutzfahrzeug bis 4,25 t auf
Autobahnen neu bis zu 120 km/h fahren, wahrend konventionelle Lastwagen tber 3,5 t
Gesamtgewicht auf 80 km/h beschrankt sind. Diese Ungleichbehandlung ist inkonsequent
und sicherheitsrelevant, da schwerere Fahrzeuge bei hdheren Geschwindigkeiten lan-
gere Bremswege haben.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund

bter E-ARV 1)?

[]JA X] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

Aus Griinden der Verkehrssicherheit spielt es keine Rolle, auf welche Art das Mehrge-
wicht zustande kommt. Die Krafte, die bei 4,25 t wirken, sind immer die Gleichen. Die
Betriebsgefahr bleibt daher ebenfalls gleich.

Siehe auch Bemerkungen zu Frage 1.

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Flhrerinnen und Flh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[]1JA X] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe Bemerkungen zu den Fragen 1 und 2.

Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation flr die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

[]JA X NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe Bemerkungen zu den Fragen 1 und 2.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?



[]1JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe Bemerkungen zu den Fragen 1 und 2.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe Bemerkungen zu den Fragen 1 und 2.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

[]JA X NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 t der Klasse Nz, die nicht mehr mit einer Geschwindig-
keitsbegrenzungseinrichtung ausgerustet sind, dirfen im Ausland nicht gefahren werden.

Siehe auch Bemerkungen zu den Fragen 1 und 2.

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiuihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Mit einem Feuerléscher besteht in jedem Fall die Méglichkeit, einen Entstehungsbrand
zu verhindern.

Siehe auch Bemerkungen zu den Fragen 1 und 2.
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GS/UVEK
Kanton Ziirich

10. Dez. 2025 Regierungsrat

staatskanzlei@sk.zh.ch
Tel. +4143259 2002

Nr. Neumihlequai 10
8090 Zdirich
Elektronisch an V-FA@astra.admin.ch zh.ch

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
3003 Bern

3. Dezember 2025 (RRB Nr. 1245/2025)

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts
beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen
(Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 26. September 2025 haben Sie uns eingeladen, zu Anderungen von
vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts Stellung zu nehmen. Wir danken lhnen
flr diese Gelegenheit und aussern uns wie folgt:

Die vorgeschlagenen Verordnungsanderungen umfassen flr elektrisch angetriebene
Elektro-Nutzfahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen, bei denen das
3,5 Tonnen Uberschreitende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien
Antriebstechnik bedingt ist, und flr ihre Lenkerinnen und Lenker Erleichterungen, indem
fur sie im Wesentlichen die gleichen Vorschriften gelten sollen wie fiir die leichten Motor-
wagen und deren Lenkende. Diesen Verordnungsanderungen stimmen wir zu.

Die Anpassungen im Strassenverkehrsrecht zielen darauf ab, die Attraktivitat von Nutz-
fahrzeugen mit emissionsfreier Antriebstechnik zu erhéhen. Fur das gewerbliche Trans-
portwesen kann sich die Vorlage indessen auch nachteilig auswirken. Gemass Art. 3
Abs. 1" Bst. ¢ des Bundesgesetzes liber die Strassentransportunternehmen (STUG,

SR 744.10) bendtigen Unternehmen, die fur die gewerbsméssige Guterbeférderung
ausschliesslich Lieferwagen und Fahrzeugkombinationen verwenden, deren Gesamt-
gewicht nicht mehr als 3,5 Tonnen betréagt, und die diese Fahrzeuge ausschliesslich

in der Schweiz einsetzen, keine Zulassungsbewilligung als Strassentransportunterneh-



men. Mit dem Einsatz von schwereren Elektro-Nutzfahrzeugen wirden die Unternehmen
neu eine Transportlizenz bendtigen. Um dies zu vermeiden, wirden wir es begriissen,
wenn eine entsprechende Anpassung des STUG anhand genommen wirde.

Freundliche Grlisse

Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Die Staatsschreiberin:

J A

Dr. Martin Neukom Dr. Kathrin Arioli

.




FDP

Die Liberalen

FDP.Die Liberalen, Neuengasse 20, 3011 Bern

Bern, 16. Dezember 2025 / RC
VL_Vier Tonnen

Elektronischer Versand: V-FA@astra.admin.ch

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich
Anpassungen fur Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen

Sehr geehrte Damen und Herren

Fur lhre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir lhnen. Gerne
geben wir IThnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.

Die Revision sieht Anpassungen an Bestimmungen fir Elektro-Nutzfahrzeuge mit einem
Gesamtgewicht bis 4,25 t in vier Verordnungen vor.

Die FDP.Die Liberalen untersttitzt die Vorlage, weil es sich im Wesentlichen um einen Abbau
unnétiger Regulierungen handelt. Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge sind bei gleichem
Nutzwert — insbesondere wegen des Zusatzgewichts der Batterie — schwerer als
Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor bis 3,5 t. Durch die vorgelegten Anpassungen der fur
Elektro-Nutzfahrzeuge geltenden Vorschriften bis 4,25 t werden Nachteile ausgeglichen — und
dies, ohne die Verkehrssicherheit zu beeintrachtigen. Insgesamt werden die Unternehmen
durch die vorgesehenen Verordnungsanpassungen entlastet — sowohl pekunidr als auch
administrativ.

Im Ubrigen weist die FDP darauf hin, dass die Herstellung der vollstandigen Paritat zwischen
konventionellen Lieferwagen und E-Fahrzeugen das Ziel sein muss, weil dies zu
Burokratieabbau fuhren wirde. Mit Blick auf die vorliegende Vorlage bedeutet dies, dass die
FDP die Vorschlage des Bundesrats, die Anforderungen an die seitlichen Schutzvorrichtungen
unverandert zu belassen sowie die Nachprifintervalle nicht den Lieferwagen anzugleichen,
ablehnt.

Wir danken lhnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und fir die Berticksichtigung unserer
Uberlegungen.

Freundliche Grisse
FDP.Die Liberalen

FDP.Die Liberalen | Generalsekretariat | Neuengasse 20 | CH-3011 Bern
R, +41 (0)31 320 35 35 | & www.fdp.ch | & info@fdp.ch |  /fdp.dieliberalen | ¥ @FDP_Schweiz Seite1/2



FDP

Die Liberalen

Der Co-Prasident Die Co-Prasidentin Der Generalsekretar
Benjamin Muhlemann Susanne Vincenz-Stauffacher Jonas Projer
Standerat Nationalratin

FDP.Die Liberalen | Generalsekretariat | Neuengasse 20 | CH-3011 Bern

Py
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [_] Verband [X] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Grinliberale Partei Schweiz
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

STN_GLP_VL_Elektro-Nutzfahrzeuge_via_Antwortformular


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Fragen

. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt

und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der

emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Grinliberalen setzen sich fiir eine moderne, effiziente und klimafreundli-
che Mobilitat ein. Der Abbau von Hurden fur die Verbreitung der Elektromobi-
litat ist dazu zentral. Heute bestehen fur Elektro-Nutzfahrzeuge aufgrund ihres
batteriebedingten héheren Gesamtgewichts noch zahlreiche Benachteiligun-
gen gegenuber konventionellen Nutzfahrzeugen bis 3,5 t. Diese Benachteili-
gungen gilt es zu beseitigen, um die Dekarbonisierung des Verkehrssektors
voranzutreiben. Entsprechend hat die GLP mit der Motion von Jirg Grossen
(25.3219, «Gleichbehandlung von Elektro-Nutzfahrzeugen der Kategorie B»)
Anpassungen vorgeschlagen.

Die GLP begrusst ausdrucklich, dass mit den vorliegenden Verordnungsan-
derungen zentrale Punkte der Motion umgesetzt werden. Diese Anpassungen
tragen dazu bei, die Rahmenbedingungen fir den Einsatz emissionsfreier
Nutzfahrzeuge zu verbessern, ohne die Verkehrssicherheit zu gefahrden. Wir
begrussen insbesondere die Befreiung von Elektor-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t
von der Ausrustungspflicht mit Fahrtenschreibern sowie die Angleichung der
Verkehrsregeln an jene fir konventionelle Lieferwagen bis 3,5 t. Diese Mass-
nahmen setzen die richtigen Anreize fur klimafreundliche Technologien und
sind ein weiterer Schritt hin zu einer effizienteren und nachhaltigeren Ver-
kehrspolitik.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fiuh-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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3.

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VRV

4.

Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation flr die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5.

Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerloscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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GRUENE.CH/ VERTS.CHY

GRUNE Schweiz
Miro Poffa
Waisenhausplatz 21
3011 Bern

031 326 66 12

Eidgendssisches Department fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Per Mail an: V-FA@astra.admin.ch
Bern, 9. Januar 2026

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich
Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 t; Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Zusammenhang mit der im Titel vermerkten Vernehmlassung haben Sie die GRUNEN zur
Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen fur die Einladung und dussern uns wie folgt.

Die GRUNEN begriissen grundsatzlich die Bestrebungen, Nachteile der Elektromobilitat aus
dem Weg zu rdumen, um die Dekarbonisierung des Verkehrssektors voranzutreiben. Da
emissionsfreie Antriebe aufgrund des Batteriegewichts derzeit deutlich schwerer sind, ist ein
Nachteilsausgleich gegeniber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor legitim, um die Attraktivitat
von E-Nutzfahrzeugen zu steigern. Dennoch darf dies nicht zu Lasten der Verkehrssicherheit,
des Umweltschutzes oder der Arbeitsbedingungen gehen.

Massnahmen als befristete Ubergangsregelung ausgestalten

Die Lockerungen fir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 t erachten die GRUNEN als grundsétzlich
legitim, erachten den langfristigen Nutzen der Anderungen aber als gering, wahrend ihre
Nachteile fiir Sicherheit und Umwelt einschneidend sein kénnen. Die GRUNEN fordern daher,
dass diese Anderungen als Ubergangsregelung nach zehn Jahren automatisch ausser Kraft
treten. Eine Verlangerung durch den Bundesrat soll nur bei ausgewiesenem Bedarf moglich
sein. Ein systematisches Monitoring soll zudem die Auswirkungen auf die Transportbranche,
die Verkehrssicherheit und die Umwelt GUberwachen und 6ffentlich dartber berichten.

Die Angleichung der Verkehrsregeln an jene fir Ileichte Motorfahrzeuge (u.a.
Hochstgeschwindigkeit von 120 km/h statt 80 km/h) birgt Risiken. Hohere Geschwindigkeiten
fuhren bei schweren Fahrzeugen zu exponentiell hoéheren Unfallschaden, mehr
Energieverbrauch, Larm und Reifenabrieb. Die GRUNEN akzeptieren diese Lockerung
deshalb nur unter der Bedingung der Befristung und des Monitorings.
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ARV 1 zugunsten der Arbeitsbedingungen auf Fahrzeuge ab 2.5 Tonnen ausweiten

Die Ausnahme von den Arbeits- und Ruhezeitvorschriften (ARV 1) fur E-Nutzfahrzeuge bis
4.25 tist zur Férderung des Elektromobilitat kurzfristig und als Ubergangsregelung vertretbar.
Die GRUNEN weisen jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass die Arbeits- und Ruhezeiten von
Fahrer*innen leichter Nutzfahrzeuge heute ungeniigend geregelt sind, was zu Ubermiidung
und damit Sicherheitsrisiken fuhrt.

Zur arbeitsrechtlichen Gleichstellung und zur Erhéhung der Sicherheit fordern die GRUNEN
deshalb, dass der Geltungsbereich der ARV 1 generell auf Fahrzeuge ab einem
Fahrzeuggewicht von 2.5 t ausgeweitet wird, sofern das Lenken die berufliche Haupttatigkeit
darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung erfolgt. Dies entspricht auch den
Entwicklungen in der Europaischen Union.

Die GRUNEN betonen in diesem Zusammenhang, dass diese punktuellen Erleichterungen fiir
schwere E-Nutzfahrzeuge den notwendigen Trend zu kleineren, ressourcenschonenderen
Fahrzeugen nicht entgegenwirken dirfen. Im Sinne einer effizienten Elektromobilitdt muss das
Ziel weiterhin eine Verlagerung weg von immer schwereren Fahrzeugen hin zu Modellen mit
deutlich geringerem Material- und Energieverbrauch sein, um die dkologischen Vorteile des
elektrischen Antriebs voll auszuschdpfen.

Wir danken lhnen fiir die Beriicksichtigung dieser Stellungnahme und stehen fir Fragen gerne
zur Verfugung.

Freundliche Grisse

Uz
f' o &,M

Lisa Mazzone Miro Poffa
Prasidentin Fachsekretar Umwelt, Energie und Verkehr
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Schweizerische Volkspartei Generalsekretariat / Sécrétariat général
Union Démocratique du Centre Postfach, 3001 Bern / www.svp.ch
Unione Democratica di Centro  Tel. 031 300 58 58 / gs@svp.ch
Partida Populara Svizra IBAN: CH80 0900 0000 3000 8828 5

Eidgendssisches Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK
3003 Bern

Elektronisch an:

V-FA@astra.admin.ch

Bern, 11. Dezember 2025
Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpas-
sungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen

Antwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP)

Sehr geehrte Damen und Herren

Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge sind bei gleichem Nutzwert wegen des Zusatz-
gewichts der Batterie schwerer als Lieferwagen bis 3,5 Tonnen. Durch Anpassungen
der fur Elektro-Nutzfahrzeuge geltenden Vorschriften bis 4,25 Tonnen sollen punktuell
Nachteile ausgeglichen werden, ohne die Verkehrssicherheit zu beeintrachtigen.

Die SVP stimmt der Vorlage im Grundsatz zu und erwartet, dass die Fahrzeuge
konsequent wie leichte Motorwagen behandelt werden — nicht nur dort, wo es
der Bundesverwaltung passt, sondern dort, wo es dem Gewerbe niitzt.

Die Vorlage nimmt ein zentrales Anliegen der SVP auf, welches Nationalrat Benjamin
Giezendanner (SVP) mit der Motion 25.3158 ins Parlament getragen hat. Es ist sowohl
volkswirtschaftlich wie auch umweltpolitisch geboten, die Nachteile von Elektro-Nutz-
fahrzeugen, die lediglich aufgrund des Batteriegewichts die 3,5-Tonnen-Grenze Uber-
schreiten, zu beseitigen. Die heutige Rechtslage bedeutet fir die Handwerker und Ku-
riere eine unnotige burokratische und praktische Last.

Die SVP begrusst grundsatzlich die vorgesehenen Erleichterungen in der Arbeits- und
Ruhezeitverordnung sowie im Strassenverkehrsrecht. Der Wegfall der Fahrtschreiber-
pflicht im Binnenverkehr sowie die Anpassung der Geschwindigkeits- und Uberholre-
geln werden als sinnvolle Massnahmen zur Entlastung der KMU und Harmonisierung
des Verkehrsflusses bewertet. Auch die technischen Anpassungen sind begriissens-
wert.

Aus Sicht der SVP mussen die Fahrzeuge konsequent wie leichte Motorwagen behan-
delt werden. Dies betrifft beispielsweise die Prifintervalle. Entsprechend muss die Vor-
lage in dieser liberalen und sachlich gebotenen Optik Uberarbeitet werden; die Stoss-
richtung stimmt.

Wir danken Ihnen fur die Berucksichtigung unserer Stellungnahme und grissen Sie
freundlich.


http://www.svp.ch/
mailto:gs@svp.ch
mailto:V-FA@astra.admin.ch

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI

Der Parteiprasident Der Generalsekretar
W(ﬂ@’)\ 3 /i—/ r 2 ,/
Marcel Dettling Henrique Schneider

Nationalrat



B economiesuisse

Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt flr Strassen ASTRA

CH-3003 Bern

Ausschliesslich per E-Mail an:
V-FA@astra.admin.ch

9. Januar 2026

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen: Stellungnahme economiesuisse

Mit Schreiben vom 26. September 2025 haben Sie uns eingeladen, zur Vernehmlassung 2025/71
Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts bezliglich Anpassungen fir Elektro-Nutz-
fahrzeuge bis 4,25 Tonnen Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen fur diese Mdglichkeit.

economiesuisse vertritt die Interessen von rund 100 Branchenverbanden, 20 Handelskammern und rund
100'000 Unternehmen in der Schweiz. Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t bieten der Wirtschaft eine wichtige
Moglichkeit, den CO,-Ausstoss durch Investitionen in innovative Technologien zu senken. Die aktuelle recht-
liche Benachteiligung dieser Fahrzeuge ist weder sachlich gerechtfertigt noch praktikabel und fihrt zu unné-
tigen Belastungen fir Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren wollen.

Die vorgeschlagenen Anpassungen sind ein wichtiger Schritt, um die Wettbewerbsfahigkeit zu sichern und
die Umstellung auf emissionsfreie Antriebe zu erleichtern. Entscheidend ist, dass keine neuen administrati-
ven Hurden entstehen. So sollte klar festgehalten werden, dass fir Elektro-Lieferwagen bis 4,25t im Binnen-
verkehr weder eine Pflicht zur Ausriistung mit Tachographen noch eine Bedienpflicht besteht. Gleichzeitig
soll es Herstellern méglich bleiben, Tachographen freiwillig gemass europaischen Standards einzubauen.

Ebenso ist sicherzustellen, dass die Einfihrung einer Lizenzpflicht fir Unternehmen, die E-Fahrzeuge tber
2,51t einsetzen, unterbleibt. Eine solche Regelung ware sachlich nicht begriindbar, da sich Einsatzspektrum
und betriebliche Ablaufe gegenlber konventionellen Lieferwagen nicht unterscheiden. Zusatzliche Lizenz-
pflichten wirden die Verbreitung von Elektro-Nutzfahrzeugen unnétig erschweren und stehen im Wider-
spruch zum Ziel, klimafreundliche Technologien zu férdern.

economiesuisse = Verband der Schweizer Unternehmen
Hegibachstrasse 47 = Postfach = CH-8032 Zirich = +41 44 421 35 35 - info@economiesuisse.ch = economiesuisse.ch
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Die geplanten Anderungen tragen dazu bei, die Gleichstellung der Antriebstechnologien zu erreichen und
die Rahmenbedingungen fir Unternehmen praxisgerecht auszugestalten. economiesuisse unterstitzt daher
die Stossrichtung des Bundesrates und erachtet die vorgeschlagenen Anpassungen als ausgewogen und
zukunftsorientiert.

Wir danken Ihnen vielmals fiir die Berlicksichtigung unserer Argumente.

Freundliche Grisse

economiesuisse

e S fite

Lukas Federer David Stauffacher
Bereichsleiter Energie, Umwelt, Infrastruktur & Projektleiter Infrastruktur und Digitales
Digitales

Mitglied der erweiterten Geschaftsleitung

Beilage:
- Fragebogen
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Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

economiesuisse
Hegibachstrasse 47
8032 Ziirich

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bsund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundséatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N, (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Sehr geehrte Damen und Herren

Mit lhrem Schreiben vom 26. September 2025 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband
(SGV) das oben erwahnte Geschaft zur Vernehmlassung unterbreitet. Flr die Gelegenheit, uns aus
Sicht der rund 1500 dem SGV angeschlossenen Gemeinden aussern zu kénnen, danken wir lhnen.

Nach dem Studium der Unterlagen teilen wir Ihnen hiermit jedoch mit, dass der SGV zu dieser
Vorlage keine Stellungnahme einreicht.

Besten Dank fiir Ihre Kenntnisnahme.

Isabelle Schletti

Schweizerischer Gemeindeverband

Isabelle Schletti

Fachverantwortliche Raumplanung, Energie und Mobilitat
Holzikofenweg 8, Postfach

3001 Bern

031 380 70 03

Arbeitstage: Mo, Di, Fr sowie Do Morgen

http://www.chgemeinden.ch

in] {10

SGV - Gemeinsam fiir starke Gemeinden

Der Schweizerische Gemeindeverband vertritt die Anliegen der Gemeinden auf nationaler Ebene.
Er setzt sich dafir ein, dass der Gestaltungsspielraum der Gemeinden nicht weiter eingeschrankt
wird. Er informiert in der «Schweizer Gemeinde» - hier geht es zur aktuellen Ausgabe - im Internet
und an Fachtagungen tGiber kommunalpolitisch relevante Themen und gute Praxisbeispiele. Unter den
Gemeinden férdert er den Austausch, mit dem Ziel, ihre Leistungsfahigkeit zu steigern.
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Dachorganisation der Schweizer KMU
Organisation faitiere des PME suisses
Organizzazione mantello delle PMI svizzere
Umbrella organization of Swiss SME

sgv@usam

Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

3003 Bern

V-FA@astra.admin.ch

Bern, 9. Januar 2026 sgv-ml/ym

Vernehmlassungsantwort: Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts be-
ziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Sehr geehrte Damen und Herren

Als grosste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband
sgv Uber 230 Verbande und tber 600 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen
in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grésste Dachverband der
Schweizer Wirtschaft fir optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie fir ein un-
ternehmensfreundliches Umfeld ein.

Elektrisch betriebene Fahrzeuge sind immer weiter verbreitet. Der elektrische Antrieb fihrt jedoch zu
einem hdheren Gewicht als ein Verbrennungsmotor. Lieferwagen sind damit mit elektrischem Antrieb
schwerer als 3.5 Tonnen. Solche Lieferwagen durfen zwar seit 1. April 2022 (geandertes Strassenver-
kehrsgesetz) bis zu 750 kg schwerer sein, aber sie haben trotzdem noch einige Nachteile gegentber
fossil betriebenen Lieferwagen. Mit der Vorlage sollen die Bestimmungen fir Elektro-Nutzfahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht von bis zu 4.25 Tonnen angepasst werden, um diese Nachteile zu beseitigen.

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstiitzt die Vorlage mit den untenstehenden Ande-
rungsantragen.

Der sgv hat sich bereits im Rahmen der Beratung der Anderung des Strassenverkehrsgesetzes
2021/2022 fir die Erhéhung des zulassigen Gewichts eingesetzt, sofern dieses auf die alternative An-
triebsart zurtickzufiihren ist. Fir KMU ist es wichtig, dass der Einsatz der neuen, umweltfreundlichen
Technologien nicht zu einer Verringerung der Ladekapazitaten fuhrt. Pragmatischen Erleichterungen im
Schwerverkehr sollen auch eine schnelle Marktdurchdringung mit emissionsarmen Antriebstechnolo-
gien vereinfachen.

Entsprechend beflrwortet der sgv, dass mit der aktuellen Vorlage auch die verbleibenden punktuellen
Nachteile von Elektro-Nutzfahrzeugen ausgeglichen werden sollen. Zudem fordert der sgv eine
schnellstmoégliche Umsetzung der Vorlage, damit die aktuell bestehenden Nachteile fur Elektro-Nutz-
fahrzeuge rasch beseitigt werden kénnen.

Ausserdem fordert der sgv, dass Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 Tonnen, deren Mehrgewicht auf den
emissionsfreien Antrieb zurtickzuflhren ist, grundsatzlich als leichte und nicht als schwere Motorwagen
behandelt werden.

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern - Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15 - info@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch | www.x.com/gewerbeverband | www.facebook.com/sgvusam | www.linkedin.com/company/sgv-usam
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Weiter fordert der sgv, dass Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 Tonnen, deren Mehrgewicht auf den emis-
sionsfreien Antrieb zurlickzufiihren ist, im Binnenverkehr nicht tiber einen Tachographen verfligen miis-
sen. Daher ist in der Verordnung uber die Arbeits- und Ruhezeit der berufsméassigen
Motorfahrzeugfihrer und -fihrerinnen (ARV1) ausdrucklich festzuhalten, dass fir entsprechende Fahr-
zeuge weder eine Bedienpflicht bei vorhandenen Tachographen noch eine Pflicht zur Ausristung mit
entsprechenden Geraten besteht.

Gemass erlauterndem Bericht sollen Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 Tonnen, deren Mehrgewicht auf
den emissionsfreien Antrieb zurtickzuflhren ist, weiterhin der Ausristungspflicht mit seitlichen Schutz-
vorrichtungen unterstehen. Bei herkdbmmlichen Lieferwagen bis zu 3.5 Tonnen gilt keine entsprechende
Pflicht. Im Sinne der Gleichbehandlung samtlicher Lieferwagen — unabhangig von der Antriebstechnolo-
gie — fordert der sgv, auf eine entsprechende Ausristungspflicht zu verzichten.

Weiter ist der sgv der Ansicht, dass Unternehmen, welche ausschliesslich im Binnenmarkt tatig sind,
und ausschliesslich Lieferwagen einsetzen — darunter Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 Tonnen, deren
Mehrgewicht auf den emissionsfreien Antrieb zurtickzufiihren ist — nicht der Pflicht unterstehen sollten,
eine Lizenz als Transportunternehmen zu erwerben.

Zusatzlich zu den oben ausgefiihrten Punkten nimmt der sgv zu den weiteren Fragen im beigefiigten
Fragebogen Stellung.

Freundliche Griisse

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

T

Urs Furrer Michéle Lisibach
Direktor Ressortleiterin
Beilage

e erwahnt
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
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Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
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Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der sgv hat sich bereits im Rahmen der Beratung der Anderung des Strassenverkehrs-
gesetzes 2021/2022 fir die Erhéhung des zulassigen Gewichts eingesetzt, sofern die-
ses auf die alternative Antriebsart zurtickzufthren ist. Fir KMU ist es wichtig, dass der
Einsatz der neuen, umweltfreundlichen Technologien nicht zu einer Verringerung der
Ladekapazitaten fuhrt.

Entsprechend beflirwortet der sgv, dass mit der aktuellen Vorlage auch die verbleiben-
den punktuellen Nachteile von Elektro-Nutzfahrzeugen ausgeglichen werden sollen. Zu-
dem fordert der sgv eine schnellstmdgliche Umsetzung der Vorlage, damit die aktuell
bestehenden Nachteile fir Elektro-Nutzfahrzeuge rasch beseitigt werden kénnen.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Der sgv befurwortet die Ausnahme der Fihrerinnen und Fuhrer entsprechender Fahr-

zeuge von der ARV 1.

Weiter fordert der sgv, dass ebendiese Fahrzeuge im Binnenverkehr nicht iber einen
Tachographen verfligen missen. Daher ist in der ARV 1 ausdricklich festzuhalten,
dass fur entsprechende Fahrzeuge weder eine Bedienpflicht bei vorhandenen Tacho-
graphen noch eine Pflicht zur Ausristung mit entsprechenden Geraten besteht.

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe Bemerkung zu Frage 2.

Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation flr die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Der sgv beflirwortet, dass fur die Lenkerinnen und Lenker entsprechender Fahrzeuge

die Verkehrsregeln und Signalisation fur leichte Motorwagen gelten.

Ausserdem fordert der sgv, dass Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 Tonnen, deren Mehr-
gewicht auf den emissionsfreien Antrieb zuriickzufiihren ist, grundsatzlich als leichte
und nicht als schwere Motorwagen behandelt werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

[]JA I NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation UVEK

Per Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Bern, 7. Januar 2025

Vernehmlassung zur Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich
Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 t

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fiir die Gelegenheit, zu den im Titel erwahnten Rechtsanpassungen Stellung neh-
men zu kénnen. Der Schweizerische Stadteverband vertritt die Stadte, die stadtischen Gemeinden
und die Agglomerationen in der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevolkerung.

Nebst der Vermeidung von Verkehr und der Verlagerung auf klimaschonende und flacheneffiziente
Verkehrsmittel ist die Dekarbonisierung ein zentrales Handlungsfeld fur die Erreichung der Klimaziele
im Verkehrssektor. Die Elektromobilitat spielt dabei als Antriebstechnologie die Schliisselrolle. Elektri-
sche Fahrzeuge emittieren im Betrieb kein CO2 und keine gesundheitsschadigende Luftschadstoffe. In
Kombination mit Tempo 30 reduzieren E-Fahrzeuge wirksam die Larmemissionen, die heute auf vie-
len stadtischen Strassen tber den Grenzwerten liegen. Aus diesen Grinden ist die Elektromobilitat fir
eine nachhaltige, urbane Mobilitat von grosser Bedeutung. Seit ihrer Lancierung unterstiitzt der Stad-
teverband die Roadmap Elektromobilitat des UVEK, die mittels freiwilliger Massnahmen die Marktent-
wicklung von E-Fahrzeugen voranbringen will.

Der Guterverkehr wird in Zukunft weiterwachsen, davon betroffen ist insbesondere der Lieferverkehr
im stadtischen Raum. Wenn Nutzfahrzeuge zunehmend elektrisch unterwegs sind, fliihrt dies aus den
genannten Griinden zu positiven Effekten im stadtischen Verkehr. Die Verbreitung elektrischer Nutz-
fahrzeuge darf nicht durch regulatorische, technische oder verkehrsrechtliche Anforderungen unnétig
behindert werden. Per 1. April 2022 wurden deshalb Erleichterungen fir emissionsfreie Fahrzeuge
eingeflhrt, die aufgrund ihrer Antriebtechnologie schwerer sind als Lieferwagen. Seither ist der Anteil
elektrischer Nutzfahrzeuge gestiegen, er bewegt sich jedoch nach wie vor auf sehr bescheidenem Ni-
veau. Aufgrund ihrer Kategorisierung als schwere Motorfahrzeuge bestehen weitere Benachteiligun-
gen von E-Fahrzeugen bis 4.25 Tonnen Gewicht gegentiber Lieferwagen mit Verbrennungsmotor.
Diese Benachteiligungen sollen nun mittels entsprechender Rechtsanpassungen abgebaut werden.
Dazu gehdrt die Befreiung von den Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit-Vorschriften im Binnenverkehr, die

Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 356 32 32

info@staedteverband.ch, www.staedteverband.ch
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Erhéhung der Héchstgeschwindigkeit auf 120 km/h, die Aufhebung der Mitnahmepflicht eines Feuerl6-
schers sowie Vereinfachungen bei der Zulassung. Der Stadteverband unterstiitzt alle vorgeschla-
genen Anpassungen zum Abbau der Nachteile von E-Nutzfahrzeugen bis 4.25 Tonnen.

Aus Sicht der Stadte handelt es sich um sinnvolle Erleichterungen, welche die kinftige Marktentwick-
lung unterstiitzen werden. Die Mehrheit der Stadte erwarten keine nennenswerten, negativen Nach-
teile durch die Rechtsanpassungen. Als Flottenbetreiberinnen mit ehrgeizigen Elekitrifizierungszielen
werden viele Stadte konkret von den Erleichterungen profitieren. Die Auswirkungen des héheren Fahr-
zeuggewichts von elektrischen Nutzfahrzeugen auf den Zustand und den Unterhalt der Strassen wird
von den Stadten als vernachlassigbar eingeschatzt — gemessen an der Beanspruchung durch den ge-
samten Schwer- und Busverkehr.

Einzelne Stadte befiirchten Einbussen bei der Verkehrssicherheit, insbesondere durch die Aufhebung
der Geschwindigkeitsbeschrankung und der Befreiung von den Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit-Vor-
schriften. Diese Stadte sind jedoch in der Minderheit.

Im beiliegenden Fragebogen finden sich erganzende Ausfiihrungen. Wir danken lhnen fir die Berick-
sichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse

Schweizerischer Stadteverband

Prasident Direktorin
Hanspeter Hilfiker Monika Litscher
Stadtprasident Aarau

Kopie:  Schweizerischer Gemeindeverband

Beilage: erwahnt
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
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Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
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Schweizerischer Stadteverband
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3001 Bern
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251222_Stellungnahme_ SSV_E-Nutzfahrzeuge_Fragebogen
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Die meisten Stadten sind mit den Vorschlagen einverstanden. Einigen, wenigen Stadten
gehen die vorgeschlagenen Erleichterungen teilweise zu weit, da sie aus ihrer Sicht zu

erhohten Verkehrsrisiken fliihren.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bPsund
bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die meisten Stadte sind mit dieser Anpassung einverstanden. Einzelne Stadte lehnen die
vollstandige Befreiung von den Arbeits-, Lenk- und Ruhezeitvorschriften fir Fahrzeug-
kombinationen aus Grinden der Verkehrssicherheit ab.

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fuh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die meisten Stadte sind mit dieser Anpassung einverstanden. Einzelne Stadte lehnen
die Anderung ab, weil sie die Abgrenzung zum gewerblichen Giiterverkehr, den Vollzug
und den Arbeitnehmerschutz erschweren wiirde.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundséatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Mehrheit der Stadte ist mit dieser Gleichstellung zu den Lenkerinnen und Lenker von
leichten Motorwagen einverstanden. Einige Stadte lehnen die Erhdhung der zulassigen
Geschwindigkeit auf 120 km/h und den Wegfall des Mindestabstandsgebots aus Sicher-

heitsgrinden ab.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die grosse Mehrheit der Stadte ist mit der Anderung einverstanden. Einzelne Stadte leh-
nen sie ab, weil sie Risiken fir die technische Sicherheit berge und die behérdliche Kon-
trolle reduziere.

. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Einzelne Stadte lehnen den Verzicht auf eine Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
aus Verkehrssicherheitsgrinden ab.

. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Herr Bundesrat Albert Rosti
Bundeshaus Nord

CH-3003 Bern

Elektronische Eingabe: V-FA@astra.admin.ch

Bern, 8. Januar 2026 / FP

«Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziig-
lich Anpassungen fir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»

Stellungnahme des Automobil Club der Schweiz ACS

Kontaktperson fur Ruckfragen:
Fabien Produit, Generalsekretar Automobil Club der Schweiz ACS,
fabien.produit@acs.ch Tel. 031 328 31 17

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fir die Einladung zur Stellungnahme durch Beantworten des Fragebogens
zur obigen Vernehmlassung.

Der ACS setzt sich fur Technologieoffenheit ein und begrusst deshalb, dass zukunftig Fahr-
zeuge mit Elektroantrieb bis zu einem Gewicht von 4.25t zukUnftig als leichte Nutzfahrzeuge
eingestuft werden und damit den entsprechenden Vorschriften fiir diese Kategorie unterstellt
werden. Dies ist vor allem auch im Sinn der vielen Nutzern von Wohnmobilen, die zukinftig
nicht mehr benachteiligt werden, wenn sie sich ein entsprechendes Fahrzeug mit Elektroan-
trieb anschaffen.

Zudem erlauben die in der Vorlage prasentierten Anpassungen fur Elektro-Nutzfahrzeuge eine
Anpassung an die in der EU neu eingefuhrten, diesbezlglichen Richtlinien, was zu begrissen
ist. Die aus unserer Sicht auch deshalb, weil vor allem Reisende mit Wohnmobilen mit ihren
Fahrzeugen oft in Nachbarlandern unterwegs sind. Fir sie ist es von Vorteil, wenn die Richtli-
nien fur ihre Fahrzeuge in der Schweiz und im benachbarten Ausland gleich sind.


mailto:V-FA@astra.admin.ch
mailto:fabien.produit@acs.ch

Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Gerne stellen wir Ihnen den von uns ausgefullten Fragebogen als weiteren Teil unserer Stel-
lungnahme zur Verfigung.

Wir danken lhnen im Voraus bestens flr Ihre Kenntnisnahme und die BerUcksichtigung unse-
rer Stellungnahme.

Freundliche Grisse

Automobil Club der Schweiz

(Ol
Fabien Produit
Generalsekretar

Der ACS

Der Automobil Club der Schweiz (ACS) wurde am 6. Dezember 1898 in Genf gegriindet und ist ein Zusammen-
schluss von Automobilistinnen und Automobilisten zur Wahrung der verkehrspolitischen, wirtschaftlichen, tou-
ristischen, sportlichen und weiterer mit dem motorisierten Privatverkehr zusammenhangenden Interessen. Er
widmet der Strassenverkehrsgesetzgebung und ihrer Anwendung besondere Aufmerksamkeit und setzt sich
far die Verkehrssicherheit auf der Strasse ein.



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[] Kanton X Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Automobil Club der Schweiz AC
Wasserwerkgasse 39

3000 Bern 13

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragebogen_ACS_Anpassungen_Elektro-Nutzfahrzeuge_4.25 t


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt

und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der

emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Im Sinne einer Gleichstellung aller Fahrzeuge in dieser Kategorie, unabhangig von ihrer

Antriebstechnologie, erachten wir die vorgeschlagenen Erleichterungen als sinnvoll.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund
bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA I NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

3/4



Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

4/4



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[] Kanton [_] Verband [X] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:
Arbeitsgemeinschaft der Chefs der Verkehrspolizeien der Schweiz und des Firstentums
Liechtensteins ACVS

c/o Kantonspolizei St.Gallen
Prasident Philipp Sennhauser
Klosterhof 12

9001 St.Gallen

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Elektronutzfahrzeuge


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund
bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA I NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

3/4



Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es gilt zu beachten, dass das Mitflhren eines Feuerldschers nicht nur der Sicherheit des
betreffenden Fahrzeuges und dessen Insassen dient, sondern generell im Ereignisfall
(z.B. brennende Ladung oder Brand eines anderen Fahrzeuges) eingesetzt werden kann.
Die Einsparung des geringen Gewichts und Platzes scheint in diesem Zusammenhang
weniger wichtig als der allgemeine Nutzen.
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cesvisse

Dachverband der Wirtschaft fiir
erneuerbare Energien und Energieeffizienz

aeesuisse = Falkenplatz 11 = 3012 Bern

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fiir Strassen, ASTRA

Per Mail: V-FA@astra.admin.ch

Bern, 9. Januar 2026

Stellungnahme zur Vernehmlassung «Anderung von vier
Verordnungen des Strassenverkehrsrechts bezuglich
Anpassungen flir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fiir die Méglichkeit, zur Vernehmlassung «Anderung von vier Verordnungen des
Strassenverkehrsrechts bezuiglich Anpassungen fir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t» Stellung
nehmen zu kénnen.

Als Dachverband der Wirtschaft fir erneuerbare Energien und Energieeffizienz vertreten wir die
konsolidierten Interessen von 30 Branchenverbanden und rund 600 Unternehmen (darunter
zahlreiche EVU), die in den Bereichen der erneuerbaren Energieerzeugung, Energieverteilung und
-vermarktung, Energiespeicherung, Energieeffizienz und Mobilitdt engagiert sind. In ihrem Sinne
stehen wir ein fiir eine fortschrittliche und nachhaltige Energie- und Klimapolitik. Wir unterstiitzen
den Bundesrat in seinem Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 und engagieren uns fiir eine
konsequente und beschleunigte Umsetzung der Energiestrategie 2050.

Die aeesuisse bewertet die vom Bundesamt fiir Strassen vorgelegte Revision des
Strassenverkehrsrechts folglich sehr positiv und anerkennt den wichtigen Beitrag, den die
vorgeschlagenen Massnahmen zur Entwicklung der Elektromobilitdt und zur Dekarbonisierung des
Nutzfahrzeugsektors leisten.

Damit die Gleichstellung elektrischer Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen mit konventionellen
Fahrzeugen konsequent umgesetzt werden kann, verweisen wir auf die wenigen
Optimierungsvorschlage, die in der Stellungnahme von Swiss eMobility artikuliert werden.

Wir danken Ihnen fiir die Berlicksichtigung dieser Stellungnahme bei der Weiterbehandlung dieses
Geschéftes und stehen fiir Rickfragen jederzeit zur Verfigung.

Freundliche Griisse

Priska Wismer-Felder Christoph Schaer Stefan Batzli

Co-Présidentin Co-Préasident Geschéftsfiihrer
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Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I"automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile

Herr Bundesrat Albert Rosti
Eidgendssisches Departement fir Umwel,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

per E-Mail: V-FA@astra.admin.ch

Bern, 9. Januar 2026

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassun-
gen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t
Stellungnahme des Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) vertritt seit 1927 die Interessen von heute rund
4’000 Garagenbetrieben in der Schweiz und dem Firstentum Liechtenstein.

Der AGVS bedankt sich fur die Gelegenheit zur Stellungnahme zum titelerwadhnten Geschaft.

Die Vorlage bringt aus Sicht des AGVS sinnvolle und praxisnahe Anpassungen, die ein Un-
gleichgewicht korrigieren, dass unsere Branche seit mehreren Jahren beschéftigt. Es ist ins-
besondere erfreulich, dass Transportfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb unter fairen und
praxisgerechten Bedingungen betrieben werden kdnnen. Der AGVS ist zuversichtlich, dass
durch die vorgeschlagene Revision der Kauf von emissionsfrei betriebenen Lieferwagen at-
traktiver gemacht wird. Im Sinne der Erreichung der Klimaziele der Schweiz und der Star-
kung des Autohandels — sind doch auch Unternehmen ein bedeutsamer Abnehmer von Neu-
fahrzeugen — ist diese Entwicklung positiv zu wirdigen.

Insgesamt unterstiitzt der AGVS die Vorlage und ihre Stossrichtung. Sie ist ausgewogen, re-
alitatsnah und hilft sowohl der Branche wie auch den Unternehmen, die auf moderne und Kli-
mafreundliche Transportldsungen setzen.

Einzig in Bezug auf das Erfordernis des seitlichen Unterfahrschutzes beantragen wir die ana-
loge Handhabung wie bei Lieferwagen mit Gesamtgewicht bis 3,5t. Auch trotz des Mehrge-
wichts durch den elektrischen Antrieb sind die Fahrzeuge von den Dimensionen her iden-
tisch und es muss eine gewisse gesetzliche Paritat erreicht werden.

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen dieser
Vernehmlassung direkt aus dem Fragebogen zur Vernehmlassungsvorlage.

AGVS/UPSA
Wolflistrasse 5, 3006 Bern
Telefon 031 307 15 15, Fax 031 307 15 16

. .
mObIIC”-y.Ch info@agvs-upsa.ch, www,agvs-upsa.ch



Fur die Bertcksichtigung unserer Position bedanken wir uns im Voraus bestens und stehen
fur Fragen gerne zur Verfligung.

Freundliche Grisse
Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS)

Manfred Wellauer Christian Wyssmann
Zentralprasident Geschaftsfuhrer
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[ ] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS)

Tahir Pardhan

Wolflistrasse 5

3006 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

20260109_Fragenkatalog_ AGVS
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Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der AGVS ist der Vorlage gegeniiber gesamthaft positiv gestimmt. In Bezug auf das Er-
fordernis des seitlichen Unterfahrschutzes beantragen wir, dass dies analog den Liefer-
wagen mit Gesamtgewicht bis 3,5t gehandhabt wird. Auch trotz des Mehrgewichts durch
den elektrischen Antrieb sind die Fahrzeuge von den Dimensionen her identisch. Das
Gefahrenpotenzial ist durch den Gewichtsunterschied nicht markant héher, um eine un-
terschiedliche Behandlung von Fahrzeugen gleicher Dimension zu rechtfertigen. Durch
die Vorgabe eines seitlichen Unterfahrschutzes entstehen Gewichtsnachteile in der ef-
fektiven Nutzlast der Fahrzeuge, was aufgrund der zu erreichenden Gleichstellung zu
vermeiden ist.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Auf diese Weise werden Berufslenkerinnen und Berufslenker von leichten und schweren
Nutzfahrzeugen samtlicher Antriebsformen den gleichen Voraussetzungen unterstellt.

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr FUhrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA I NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Auf diese Weise werden Berufslenkerinnen und Berufslenker von leichten und schwe-
ren Nutzfahrzeugen samtlicher Antriebsformen den gleichen Voraussetzungen unter-

stellt.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32

Abs. 2 E-VTS)?
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X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N> (Lastwagen

und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-

richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefuihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [_] Verband [_] Organisation [X] Weitere interessierte Kreise

Absender:

ARVAG c/o Hirschi Beat
Aumattrain 1

1737 Plasselb / FR

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragebogen
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bsund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundséatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N, (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

L ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

asa Vereinigung der Strassenverkehrsamter
Thunstrasse 9
3005 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragebogen_Elektro-Nutzfahrzeugen_ 4.25t_asa
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bsund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Aufgrund der Grosse des Schweizer Strassennetzes und der beschrankten Reichweite

der Fahrzeuge kann eine Ausnahme von der ARV1 verantwortet werden.

. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Aufgrund der Grosse des Schweizer Strassennetzes und der beschrankten Reichweite
der Fahrzeuge kann eine Ausnahme von der ARV1 verantwortet werden.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundséatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das Mengengerist ist zu klein, damit der zusatzliche Ausbildungs- und Uberwachungs-
aufwand fir diese Ausnahmeregelung die Strassenverkehrsamter spirbar entlasten
wirde.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N, (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse Nz sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es bestehen jedoch Bedenken bezlglich der Verkehrssicherheit, da die Betriebsgefahr
von der Gesamtmasse aus geht. Es ist dabei unerheblich, aus welchen Griinden mehr
als 3,5 t zu Stande kommen.

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[1JA XI NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es ist nicht zu begriinden, weshalb ein mit Verbrennungsmotor ausgeristeter schwerer
Motorwagen zum Sachentransport einen Feuerldscher mitfiihren muss und ein Elektro-
Nutzfahrzeug bis 4,25 t nicht. Die rund 10 kg mehr Nutzlast und der Umstand, dass nur
Entstehungsbrande geldscht werden kdnnten, erachten wir nicht als ausreichende Be-
grindung.

4/4



/ /\ |— Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
‘/— _/_ _I Association suisse des transports routiers

Associazione svizzera dei trasportatori stradali

Bundesamt fur Strassen
3003 Bern

per E-Mail:
V-FA@astra.admin.ch

Bern, 3. Dezember 2025

Vernehmlassung:

Anderung von vier Verordnungen des
Strassenverkehrsrechts beziglich Anpassungen fiir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Stellungnahme des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands ASTAG

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG bedankt sich fir die Moglichkeit, zur im
Betreff erwahnten Vorlage Stellung nehmen zu kénnen.

1. Grundsatz

Wir sind mit den Vorschlagen einverstanden. Sie beseitigen die bestehenden regulatorischen
Hindernisse und schaffen die Voraussetzungen, dass die langst am Markt verfugbaren

4,25 t-E-Fahrzeuge (nachfolgend E-Fahrzeuge genannt) auf die erwlinschte, weil fir den
Klimaschutz vorteilhafte Nachfrage stossen werden. Fir die Details verweisen wir auf die
nachfolgenden Ausfihrungen und den beiliegenden Fragebogen.

2. Volistandige Herstellung der Paritat

Da wir die Herstellung der vollstandigen Paritat zwischen den konventionellen Lieferwagen
und den E-Fahrzeugen befurworten, lehnen wir die Vorschlage des Bundesrats, die
Anforderungen an die seitlichen Schutzvorrichtungen unverandert zu belassen sowie die
Nachprufintervalle nicht den Lieferwagen anzugleichen, ab.

2.1. Seitliche Schutzvorrichtungen

Die Argumentation im erlduternden Bericht, wonach die héhere Hinterachslast mit einem
«nicht unerheblichen Gefahrenpotential» einhergehe, iberzeugt nicht. Einerseits bewirkt das
Mehrgewicht des E-Fahrzeugs nur eine sehr geringfligige Erhéhung der Hinterachslast, weil
sich das Fahrzeuggewicht auch auf die Vorderachse verteilt, und andererseits stehen die
leicht erhdhten Achslasten von wenigen hundert Kilogramm (falls Gberhaupt) in keinem
Verhaltnis zu den Gewichten und Achslasten der Standardlastwagen im zweistelligen
Tonnenbereich. Auch das Verhaltnis zwischen dem grossen Nachteil der eingebussten
Nutzlast (gemass erlduterndem Bericht rund 30 kg) und dem minimalen, geradezu
vernachlassigbaren Vorteil der Verkehrssicherheitserhéhung erachten wir mit der
Zweckbestimmung der gesamten Vorlage, namlich die Nutzlastnachteile der E-Fahrzeuge
auszugleichen sowie die Attraktivitat und in der Folge den Absatz der umweltfreundlichen E-
Fahrzeuge zu férdern, als nicht vereinbar und damit die Ausristungspflicht der seitlichen
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Schutzvorrichtungen als nicht gerechtfertigt. Ebenso widerspricht die Ausristungspflicht den
Motionen Bourgeois, Giezendanner und Grossen, die allesamt die Gleichbehandlung
zwischen E-Fahrzeugen und konventionellen Lieferwagen fordern.

Wir stellen deshalb den Antrag, fiir die E-Fahrzeuge genau gleich wie fiir die
konventionellen Lieferwagen keine seitlichen Schutzvorrichtungen vorzuschreiben.

2.2. Nachprifintervalle

Auch bei den Nachprifintervallen sind keinerlei nachvollziehbaren Griinde erkennbar,
weshalb fur E-Fahrzeuge die gleichen Prufintervalle wie fur Lastwagen gelten sollen,
vielmehr musste eine Anpassung an die fir konventionelle Lieferwagen geltenden Intervalle
erfolgen. Denn zwischen E-Fahrzeugen und Lieferwagen mit Verbrennungsmotor besteht
kein Unterschied hinsichtlich der Wartung, des Verschleisses oder sonstiger, das
Prufintervall beeinflussender Faktoren, insbesondere erfordern die sicherheitsrelevanten
Bauteile der E-Fahrzeuge wie die Bremsen kein kurzer getaktetes Intervall — im Falle der
Rekuperationsfahigkeit ist die Bremsanlage von E-Fahrzeugen den Bremsanlagen von
konventionellen Lieferwagen sogar verschleisstechnisch Uberlegen. Es handelt sich beim
Vorschlag des Bundesrats somit um eine rein formalistische (wegen der erratischen
Grenzziehung zwischen leichten und schweren Fahrzeugen bei 3,5 t), unnétige und aus
praktischer Sicht nicht gerechtfertigte Vorschrift. Nattrlich beschrankten sich die
verlangerten Nachprifintervalle einzig auf den Binnenverkehr, im grenzuberschreitenden
Verkehr musste Art. 33 Abs. 2°¢ VTS analog gelten.

Wir stellen deshalb den Antrag, fiir E-Fahrzeuge die gleichen Nachpriufintervalle wie fur
Lieferwagen vorzuschreiben (4-3-2-2).

3. Transportlizenz

Wer E-Fahrzeuge einsetzt, bendtigt nach geltendem Recht eine Lizenz (vgl. STUG; SR
744.10). Anhand des folgenden Sachverhalts, den die ASTAG zur Sicherheit auch dem fir
die Erteilung der Lizenz zustandigen Bundesamt fur Verkehr (BAV) zur Beurteilung
unterbreitet hat, sei die Problematik aufgezeigt:

Sachverhalt: Eine Schweizer Transportfirma setzt ausschliesslich 3,5 t-Dieselfahrzeuge
(Fahrzeugkategorie gemass VTS: Lieferwagen) sowie 4,25 t-E-Fahrzeuge
(Fahrzeugkategorie gemass VTS: Lastwagen) ausschliesslich im Binnenverehr ein. Diese
E-Fahrzeuge sind bereits nach geltendem Recht von diversen Bestimmungen
ausgenommen, mit der aktuellen Vorlage werden weitere Ausnahmen/Erleichterungen
hinzukommen.

Frage: Bendtigt die Transportfirma eine Lizenz gemass STUG/STUV?

Das BAV hat darauf wie folgt geantwortet: «Ja, das Unternehmen benétig eine Lizenz.
Unabhéngig davon, ob es sich um ein Fahrzeug mit E-Antrieb handelt oder nicht, fallen
Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht (iber 2,5 Tonnen seit 1. Mai 2025 unter die
Lizenzpfiicht (abgesehen von den Ausnahmen). Gemdss Art. 3 Abs. 1°° Bst. b STUG ist
jedes Unternehmen, das gewerbsmassig die Gliterbeférderung mit Lieferwagen, Lastwagen,
Sattelmotorfahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen (z.B. Lieferwagen und Anhénger)
ausfiihrt, deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis 2,5 Tonnen libersteigt, der
Lizenzpflicht unterstellt. Art. 2 Bst. a STUG verweist auf Art. 7 Abs. 1 SVG. Diese
Bestimmung besagt, dass ein Motorfahrzeug im Sinne dieses Gesetzes jedes Fahrzeug mit
eigenem Antrieb ist, das sich unabhéngig von Schienen auf dem Boden fortbewegt. Diese
Bestimmungen gelten auch fiir Fahrzeuge mit E-Antrieb.»



Die ASTAG kommt zum gleichen Schluss wie das BAV: Ein Transportunternehmen, das
ausschliesslich nebst konventionellen Lieferwagen mit Verbrennungsmotor kiinftig auch E-
Fahrzeuge ausschliesslich im Binnenverkehr einsetzen wird, wird neu eine Transportlizenz
bendtigen.

Wir vermégen nicht abzuschatzen, ob die Lizenzpflicht in der Vorlage nicht bedacht oder
bewusst ausgeklammert wurde. Jedenfalls vertreten wir auch hier das Prinzip der Paritat. Die
Anforderungen an den Erwerb der Lizenz sind hoch (vgl. Art. 4 ff. STUG), nach Meinung der
ASTAG viel héher als die ARV 1-Unterstellung, die nach dem geltenden Recht das
Haupthindernis der geringen Verbreitung der E-Fahrzeuge darstellt. Mit zunehmender
Verbreitung der E-Fahrzeuge trate somit mit der Lizenzpflicht ein neues, ungleich scharferes
Hindernis hinzu. Dies lehnen wir ab.

Es gibt keinen einleuchtenden Grund, weshalb reine Lieferwagenflotten, die nur im
Binnenverkehr eingesetzt werden, keine Lizenz bendtigen, wenn konventionelle Lieferwagen
mit Verbrennungsmotor eingesetzt werden, sie der Lizenzpflicht hingegen unterstehen, wenn
zusatzlich (oder ausschliesslich) E-Fahrzeuge eingesetzt werden. Denn das
Einsatzspektrum der beiden Fahrzeugtypen ist — ausser betreffend Reichweitenleistung —
absolut identisch, das Fahrpersonal ist dasselbe, und auch Backoffice, Wartung,
Investitionsbedarf, Administration, Disposition etc. unterscheiden sich in Transportfirmen, die
ausschliesslich Lieferwagen und/oder E-Fahrzeuge einsetzen, nicht. Daher fehlt der
Differenzierung zwischen den beiden Fahrzeugtypen mit Blick auf die Lizenzpflicht die
sachlogische Grundlage.

Wir stellen deshalb den Antrag, die E-Fahrzeuge in gleicher Weise wie die
konventionellen Lieferwagen im Binnenverkehr von der Lizenzpflicht auszunehmen.
Wir bedanken uns fiir die Berlicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse

ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband

% A /&’[@ {% —

SR Thierry Burkart André Kirchhofer
Zentralprasident Vizedirektor
Beilage:

Fragebogen



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
Wolflistrasse 5
3006 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

231205-ST-Fragebogen ASTAG
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund
bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA I NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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MENSCHEN - MARKTE- MOBILITAT

Herr Bundesrat Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundeshaus Nord

3003 Bern

per E-Mail: v-fa@astra.admin.ch

Bern, 14. Oktober 2025

Vernehmlassungsverfahren Anderungen Verordnungen des Strassenverkehrsrechts
beziiglich Elektro-Nutzfahrzeug bis 4.25t
Stellungnahme von auto-schweiz

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Besten Dank fiur die Gelegenheit, zur im Titel erwdahnten Vernehmlassungsvorlage eine Stellungnahme abgeben
zu dirfen.

Die Schweizer Automobilwirtschaft stellt die drittgrosste Importwirtschaft unseres Landes dar. auto-schweiz ist
die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure und wir vertreten 39 Mitglieder, welche 61 Fahrzeug-
fabrikate von Personenwagen, leichten und schweren Nutzfahrzeugen importieren und damit rund 4'000
Markenhandler bedienen. Der jahrliche Einfuhrwert der Produkte unserer Mitglieder betragt iber 11
Milliarden Schweizer Franken. Es ist unser Auftrag und Ziel, die Interessen des Fahrzeughandels, der ganzen
Automobilwirtschaft sowie deren Nutzergruppen zwecks bestmaoglicher Rahmenbedingungen konsequent zu
vertreten.

Die Vernehmlassungsvorlage unterstiitzen wir und haben in Anlehnung an unseren Blog-Beitrag vom 13.02.2025
folgende Bemerkungen und Korrekturhinweise dazu:

e Esist wichtig, dass die Nutzernachteile der Elektro-Nutzfahrzeug schnellstméglich reduziert werden, damit
die Absicht des urspriinglichen Motionars wirksam umgesetzt werden kann, da die Nachfrage nach der
bisherigen Losung nicht ausreichend zufriedenstellend ist.

e Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV)

In der Regelung ist vorzusehen, dass die Bedienpflicht fiir die Fahrzeugfiihrer ausgenommen ist (falls ein
Tachograph verbaut ist) als auch die Ausriistungsausnahme besteht. Insofern muss die betroffene
Fahrzeugkategorie im Binnenverkehr nicht mit einem Tachographen ausgeristet sein. Die internationalen
Bedienregeln bleiben davon unberiihrt. Die Hersteller sollen die Wahlfreiheit haben, den Tachographen-
Einbau im Rahmen Europaischer Standardisierung fiir den Handel vorzusehen — selbst wenn keine
Bedienung in der Schweiz erforderlich ist.

o  Verkehrsregelverordnung (VRV)

Die betroffenen Fahrzeuge sollen in Bezug auf die Anforderungen an den Fiihrerausweis als auch im
Strassenverkehrsrecht (Fahrverbote, Uberholverbote und Geschwindigkeitsbegrenzung) als leichte
Motorwagen behandelt werden und nicht als schwere Motorwagen.

auto-schweiz Wolflistrasse 5 - CH-3006 Bern Www.auto.swiss
Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure T+41(0) 31306 65 65 info@auto.swiss
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e Verordnung Uber die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
Das Vorhandensein eines Geschwindigkeitsbegrenzers ist fir diese Fahrzeugkategorie nicht vorzusehen
oder es muss zumindest die Moglichkeit bestehen, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu deaktivieren.
Gemass dem erlauternden Bericht wird der fiir schwere Motorwagen (inkl. dieser betroffenen Kategorie
mit elektrischem Antrieb) vorgesehene seitliche Unterfahrschutz weiterhin ein technisches Erfordernis
sein, obwohl die Fahrzeuge von blossem Auge nicht von einem Lieferwagen mit 3,5t Gesamtgewicht nicht
unterschieden werden kann (Charakteristik des Fahrzeuges, Lange, Breite, Hohe usw.). Das beschriebene
nicht erhebliche Gefahrenpotenzial fir Seitenaufprall oder Abbiegeunfille ist durch den Gewichtsunter-
schied nur geringfligig und sollte daher in der Vorlage Beriicksichtigung finden. Dies auch deswegen, weil
die urspriingliche Motionsabsicht war, die Gewichtsnachteile (bspw. zusatzliche Erfordernisse) zu
reduzieren.
Wir bitten darum ,die Verlangerung der Nachpriifintervalle nochmals zu tiberdenken. Jener Beitrag dieser
Fahrzeuge — welche in den ersten Betriebsjahren technisch unbedenklich sind — wiirde den Riickstand auf
die Nachprifungen der Strassenverkehrsamter entlasten, welche seit Jahren ein Mehrarbeitsvolumen
erleben durch den massiven Anstieg des durchschnittlichen Fahrzeugalters auf derzeit 10,5 Jahre. Ebenfalls
wirde dies die Administrationsaufwendungen reduzieren fiir die Behorde, wie auch fir kleinere und
mittlere Unternehmen (KMU).

Wir freuen uns, wenn unsere Stellungnahme Beachtung findet und unsere Bemerkungen beriicksichtigt
werden.

Freundliche Grisse
auto-schweiz

.

W

Thomas Riicker
Direktor

Beilage
Fragenbogen



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:
auto-schweiz Vereinigung Schweizer Automobil-lmporteure

Wolflistrasse 5
3006 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragenkatalog
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Anreizpolitik ist unbedingt weiter fortzuflihren und zu verbessern, damit die Marktak-
zeptanz schnell voranschreitet und die Schweiz ihre Emissionszielsetzungen einhalten
kann. Die aktuelle Nachfragepenetration emissionsarmer/-freier leichter Nutzfahrzeuge
ist nicht zufriedenstellend.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund
bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die explizite Ausnahme der Bedienpflicht im Binnenmarkt ist vorzusehen. Von der Aus-
rustungspflicht kann abgesehen werden, da in einer Folgeverwendung die Fahrzeuge ggf.
exportiert werden (an eine Destination mit Ausristungspflicht).

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Flhrerinnen und Flh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA I NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Internationale Regelungen bleiben von der lokalen Lésung fur die Schweiz unberthrt.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Diese Fahrzeuge sollen betreffend Fihrerausweis und Strassenverkehrsrecht als leichte

Motorwagen behandelt werden und nicht als schwere Motorwagen.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prutfung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Ausristungspflicht fir Geschwindigkeitsbegrenzer ist fiir diese Fahrzeugkategorie
nicht vorzusehen.

Bei Vorhandensein einer Einrichtung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, darf deren Deak-
tivierung bei Inlandfahrten (CH) fiir die genannte Fahrzeugkategorie nicht ausgeschlos-
sen sein.

. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiuihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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AVENERGY
SUISSE

Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fiir Strassen ASTRA

CH-3003 Bern

Ausschliesslich per E-Mail an:
V-FA@astra.admin.ch

Ziirich, 9. Januar 2026

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassun-
gen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen: Stellungnahme Avenergy Suisse

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Gelegenheit, zum rubrizierten Geschaft Stellung zu nehmen.

Avenergy Suisse vertritt die Interessen der Importeure fliissiger Energietrdger in der
Schweiz. Die Mitglieder unseres Verbandes gewdhrleisten die Versorgungssicherheit mit
den wichtigsten Energietrdgern des Landes. Avenergy Suisse engagiert sich fiir den Erhalt
rsp. die Schaffung des freien Wettbewerbs zwischen allen Energietragern.

Avenergy Suisse lehnt eine weitere Marktverzerrung und Lockerung bestehender Vorschrif-
ten zugunsten der Elektromobilitat ab. Im vorliegenden Fall sollen bewahrte Auflagen, die
der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden dienen, selektiv fiir Elektrofahrzeuge aufgeho-
ben werden. Damit wird eine Gefdahrdung der Verkehrssicherheit in Kauf genommen, um ei-
nen der Nachteile der Elektromobilitdt — die geringere Frachtkapazitdt infolge des erhghten
Leergewichts — zu kompensieren.

Im Interesse der Verkehrssicherheit und der Gleichbehandlung aller Antriebsformen im
Strassenverkehr lehnt Avenergy Suisse die vorgeschlagenen Anderungen der vier Verord-
nungen des Strassenverkehrsrechts in ihrer Gesamtheit ab.

Wir danken Ihnen fiir die Beriicksichtigung unseres Anliegens.

Freundliche Griisse

Avenergy Suisse

lw

r Roland Bllang
Geschaftsfiihrer

Spitalgasse 5 - CH-8001 Ziirich - +41 44 218 5010 - avenergy.ch
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[] Kanton [_] Verband [X] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

BFU, Beratungsstelle fir Unfallverhitung

Hodlerstrasse 5a
3011 Bern

recht@bfu.ch
0313902222

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Vernehmlassungsantwort Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 t
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Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt

und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der

emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Fir die BFU ist es nachvollziehbar, dass flir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t ge-
wisse Erleichterungen gelten sollen, damit das Zusatzgewicht der Akkus zu keinen
rechtlichen Nachteilen fihrt. Die vorgesehenen Anpassungen missen jedoch unter
dem Aspekt der Verkehrssicherheit differenziert beurteilt werden.

Die Befreiung der Fahrzeugflihrenden von der Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit-Vor-
schriften im Binnenverkehr und damit von der Ausristungspflicht mit einem Fahrt-
schreiber ist fur die BFU flr diese Fahrzeuge vertretbar.

Aufgrund ihres hoheren Fahrzeuggewichts um bis zu 750 kg bergen die Elektro-
Nutzfahrzeuge ein hoheres Gefdhrdungspotenzial. Deshalb stuft die BFU die Erho-
hung der Hochstgeschwindigkeit auf 120 km/h und die Aufhebung des Alkoholver-
bots als problematisch ein. Auch das Mitflihren von Feuerldschern ist zweckmdssig.
So lassen sich kleine Brdnde der Ladung schnell ldschen und ein Entziinden des Ak-
kus verhindern.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das Ausklammern von Elektro-Nutzfahrzeugen aus der ARV 1 ist vertretbar, da sie wie
herkdmmliche Lieferwagen genutzt und von denselben Fahrerinnen und Fahrern ge-
flhrt werden, die weiterhin nicht Uibermiidet fahren diirfen (Art. 31 Abs. 2 SVQG).

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
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X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Vgl. die Ausfihrungen zu Frage 2.

Teilrevision VRV

4.

Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation flr die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das Gefdhrdungspotenzial eines Fahrzeugs bei einer Kollision hdngt von der kineti-
schen Energie und damit von der Masse und der Geschwindigkeit ab. Daher stuft die
BFU die vorgeschlagene Anderung als kritisch ein, E-Fahrzeuge trotz ihres héheren
Gewichts von sdmtlichen zur Diskussion gestellten Verkehrsregeln und Signalisatio-
nen fur Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen auszunehmen.

Aus Sicht der Verkehrssicherheit ist es wiinschenswert, dass Art. 5 VRV flir Elektro-
fahrzeuge bis 4,25 t mit emissionsfreiem Antrieb weiterhin auf die gleiche Weise die
Hochstgeschwindigkeit beschrankt. Wo das bereits heute der Fall ist, sollte diese ide-
alerweise 80 km/h betragen. Sie sollte jedoch generell flir besagte Elektrofahrzeuge
hochstens 100 km/h betragen.

Das Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss bleibt flr die BFU ebenfalls zentral und
muss auch fur die Lenkerinnen und Lenker der Elektrofahrzeuge gelten.

Das Beibehalten des Geltungsbereichs der Mindestabsténde und des Uberholverbots
fur Lastwagen bringt zwar Sicherheitsvorteile, die jedoch im Vergleich zur Hochstge-
schwindigkeit weniger relevant sind. Das Aufheben des Uberholverbots fiir elektrische
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t konnte dann in Betracht gezogen werden, wenn die Hochst-
geschwindigkeit flir diese Fahrzeuge im Sinne eines Kompromisses generell auf
100 km/h festgelegt wiirde. Fiir Klarheit sorgt dabei eine gut sichtbare Kennzeich-
nung.

Teilrevision SSV
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5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kUnftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Vgl. dazu auch die Antwort zur Frage 4.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wie in der Antwort zu Frage 4 dargelegt, sollte aufgrund der hoheren kinetischen Ener-
gie jedoch eine reduzierte Hochstgeschwindigkeit von hochstens 100 km/h fiir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t vorgesehen werden.

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefiuihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

C]JA X NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

Ein handelsiiblicher Feuerloscher ist bei Akkubranden zwar wirkungslos, erlaubt es
aber, eine brennende Ladung schnell zu loschen. So ldsst sich verhindern, dass die
Hitze auf den Akku tbergreift, dessen kritische Temperaturbereiche liberschreitet und
ein sogenanntes Thermal Runaway auslost.
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- aff.."  FKS CSSP CSP

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und

Kommunikation / UVEK

Bundeshaus Nord

3003 Bern

Zustellung per E-Mail an:
V-FA@astra.admin.ch

Bern, 04.12.2025 / PRP

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich
Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t:
Eroffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. September 2025 haben Sie die Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS)
eingeladen, zu der im Titel erwahnten Angelegenheit Stellung zu nehmen. Wir danken lhnen
fur die Gelegenheit und teilen lhnen mit, dass wir nach dem aktuellen Stand des Verfahrens
keine Bemerkungen zu den vorgenommenen Anderungen haben.

Wir bedanken uns flr die Méglichkeit der Mitwirkung und ersuchen darum, die obenstehenden

Hinweise zu berlicksichtigen. Fir Rickfragen oder eine vertiefte fachliche Austauschmaglich-
keit stehen wir jederzeit gerne zur Verfigung.

Freundliche Grisse
Schweizerische Feuerwehr-Koordination FKS

MLaw Petra Prévét
Generalsekretarin

B Feuerwehr Koordination Schweiz, Christoffelgasse 6, 3011 Bern, Tel. +41 31 505 11 18, info@feukos.ch, www.feukos.ch
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Gewerbeverband =
Basel-Stadt 4

Per Mail an:
V-FA@astra.admin.ch

Basel, 09. Januar 2026

VERNEHMLASSUNG ANDERUNG VON VIER VERORDNUNGEN DES
STRASSENVERKEHRSRECHTS BEZUGLICH ANPASSUNGEN FUR ELEKTRO-
NUTZFAHRZEUGE BIS 4,25 TONNEN

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Als kantonaler KMU-Verband Adussert sich der Gewerbeverband Basel-Stadt im Rahmen des
Vernehmlassungsverfahrens zur Vorlage betreffend die «Anderung von vier Verordnungen des
Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen». Wir
danken Ihnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme und fiir die Berlicksichtigung der Anliegen
des wichtigen Wirtschaftsstandortes Basel.

Fiir das Gewerbe ist es essenziell, dass Elektro-Nutzfahrzeuge, bei denen das 3,5 t liberschreitende
Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird, nicht
mehr als schwere Motorwagen klassifiziert werden. Daher begriisst der Gewerbeverband Basel-
Stadt die vorgeschlagene Anpassung aller vier Verordnungen.

Verordnung iiber die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit (ARV 1): Beseitigung von Biirokratie

Die Pflicht des Fahrtenschreibers verursacht hohe Kosten und viel administrativer Aufwand pro
Fahrzeug. Dieser Aufwand ist flr viele KMU nicht gerechtfertigt, da auch ein 3,5-Tonnen
Lieferwagen mit Verbrennungsmotor von der AVR 1 befreit ist. Dass ein elektrisches Aquivalent nur
einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik in die Kategorie der schweren
Motorwagen fallt, ist eine reine Marktverzerrung. Daher stimmt der Gewerbeverband Basel-Stadt
der Befreiung von der ARV 1 im Binnenverkehr zu, da dies den Betriebsalltag administrativ sowie
finanziell entlastet und auch zu einer Gleichbehandlung fiihrt.

Verkehrsregelnverordnung (VRV): Erh6hung von Sicherheit und Effizienz

Die aktuelle Beschrdankung fir Elektro-Nutzfahrzeuge auf 80 km/h auf Autobahnen stellt ein
Sicherheitsrisiko dar und behindert den Verkehrsfluss. Denn wenn einige Fahrzeuge sehr viel
schneller fahren als andere, miissen die langsameren Fahrzeuge oft abbremsen, um einen Abstand
zu wahren, was zu einer Erhdéhung der Fahrzeugdichte fihrt. Die Anhebung der
Hochstgeschwindigkeit auf 120 km/h sowie die Aufhebung des Uberholverbots fiir Lastwagen sind
logische Anpassungen an die technische Realitat. Ein modernes Elektroauto ist technisch fiir dieses
Tempo ausgelegt und muss im Verkehr mitschwimmen kdnnen. Zudem ist es fiir das Gewerbe
ineffizient, wenn Servicetechniker oder Lieferanten kiinstlich ausgebremst werden und fiir Strecken
deutlich lIanger brauchen als mit einem Nutzfahrzeug mit Verbrennungsmotor.
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Signalisationsverordnung (SSV): Optimale Nutzung der Infrastruktur

Das Signal «Mindestabstand» (z. B. vor Briicken oder Tunneln) zwingt schwere Lastwagen zu
grossen Licken. E-Lieferwagen haben jedoch nicht die Masse eines LKW und belasten Bauwerke
weniger. Wenn diese Fahrzeuge kiinstlich grosse Abstdnde einhalten miissen, wird wertvoller
Strassenraum verschwendet. In stddtischen Gebieten mit hoher Verkehrsdichte ist dies
kontraproduktiv.

Verordnung iiber die technischen Anforderungen (VTS): Praxisnahe Zulassung

Die Mdoglichkeit, die Fahrzeugpriifung an berechtigte Werkstdtten zu delegieren, entlastet die
kantonalen Strassenverkehrsamter und verkirzt die Wartezeiten fiir Unternehmen. Ein neues
Fahrzeug muss Geld verdienen und darf nicht wochenlang auf einen MFK-Termin warten, nur weil
es formal als «Lastwagen» gilt.

Auch die Vorschrift, einen 6-kg-Feuerléscher mitzufiihren, stammt aus der Welt der fossilen LKW.
Bei einem Batteriebrand ist ein solcher Loscher wirkungslos. Der Wegfall dieser Pflicht spart Platz
im Laderaum und reduziert das Fahrzeuggewicht (und damit Energieverbrauch).

Schlussbemerkung

Ohne diese Anpassungen bleibt der Umstieg auf E-Nutzfahrzeuge fiir viele Betriebe unattraktiv, da
die betrieblichen Nachteile die 6kologischen Vorteile (iberwiegen. Die Vorlage schafft endlich gleich
lange Spiesse zwischen Verbrennern und E-Antrieben.

Wir danken Ihnen fir die Berlicksichtigung unserer Anliegen. Fir allfallige Riickfragen steht Ihnen
Tamara Hunziker, Leiterin Politik & Kommunikation (Tel. 061 227 50 73, E-Mail:
t.hunziker@gewerbe-basel.ch) gerne zur Verfligung.

Gewerbeverband Basel-Stadt

Z/ i

Reto Baumgartner Tamara Hunziker
Direktor Leiterin Politik & Kommunikation
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Gewerbeverband Basel-Stadt

Elisabethenstrasse 21

4001 Basel

Wichtig:

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch
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Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt

und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der

emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der Gewerbeverband Basel-Stadt unterstiltzt die weiteren Erleichterungen. Die heutige
Regelung fluhrt zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten von emissionsfreien Antrie-
ben. Dass ein E-Nutzfahrzeuge, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig
durch das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird, allein auf-
grund des Batteriegewichts regulatorisch wie ein schweres Motorfahrzeug behandelt
wird, ist sachlich nicht gerechtfertigt.

Teilrevision ARV 1

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fuh-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der Gewerbeverband Basel-Stadt begriisst dies. Ohne diese Anpassung missten KMU,
die elektrisch fahren wollen, teure Fahrtenschreiber nachrusten und bedienen, wahrend
ihre Konkurrenten mit Diesel-Fahrzeugen davon befreit sind. Die Anschaffung sowie der
administrative Unterhalt von Fahrtschreibern sind fir Gewerbebetreibende, deren Haupt-
tatigkeit nicht der Transport ist, unverhaltnismassig. Da das héhere Gesamtzugsgewicht
ausschliesslich aus der Batterie resultiert und nicht zu einer hdheren Nutzlast fuhrt, ist
eine strengere Regulierung als bei fossilen 3,5t-Zugfahrzeugen sachlich nicht gerechtfer-
tigt. Die aktuelle Regelung wirkt als Investitionshemmnis fir die Dekarbonisierung.

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr FUhrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Befreiung ist zwingend notwendig, um Wettbewerbsgleichheit herzustellen. Es darf
nicht sein, dass ein KMU beim Umstieg von Diesel auf Elektro pl6tzlich mit Auflagen fur
den Schwerverkehr konfrontiert wird. Dies wirde den administrativen Aufwand far KMU
massiv erhdhen und den Umstieg auf umweltfreundliche Fahrzeuge verhindern.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation flr die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der Gewerbeverband Basel-Stadt unterstitzt dies, vor allem die daraus resultierende An-
hebung der Héchstgeschwindigkeit auf 120 km/h sowie die Aufhebung des Uberholver-
bots ausdriicklich. Eine Harmonisierung der Geschwindigkeiten verflissigt den Verkehr,
was gerade auf den hochbelasteten Nationalstrassen in der Region Basel die Kapazitat
erhoht. Fir das Gewerbe ist es ineffizient, wenn Mitarbeitende auf dem Weg zum Kunden
kinstlich ausgebremst werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Diese Anpassung ist sinnvoll, um unnétige Stausituationen und Kapazitatsverluste auf
den Strassen zu vermeiden, die durch kunstlich grosse Abstande von eigentlich leichten
E-Lieferwagen entstehen wirden. Das Signal ,Mindestabstand‘ dient der Sicherheit bei
Fahrzeugen mit langem Bremsweg. Da Elektro-Lieferwagen bis 4,25 t Uber dieselben
Bremseigenschaften verfigen wie leichte 3,5t-Fahrzeuge, ware die Anwendung dieses
Signals auf diese Fahrzeugkategorie technisch nicht gerechtfertigt. Fir die Agglomeration
Basel ist dieser Punkt entscheidend: Sind E-Lieferwagen kiinstlich gezwungen, riesige
Abstande einzuhalten, wiirde dies die Kapazitat der Strasseninfrastruktur massiv redu-
zieren und unnotig Stau verursachen. Die Anpassung sorgt fiir einen fllissigeren Verkehr,
ohne die Sicherheit zu beeintrachtigen.
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Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der Gewerbeverband Basel-Stadt begriisst diesen Abbau von blrokratischen Hirden.
Die Moglichkeit der Selbstabnahme durch berechtigte Werkstatten beschleunigt die In-
verkehrsetzung neuer Fahrzeuge massiv. Flir Gewerbebetriebe ist es nicht hinnehmbar,
dass ein einsatzbereites Neufahrzeug wochenlang auf einen Prifungstermin beim Stras-
senverkehrsamt warten muss, nur weil es formal als schweres Motorfahrzeug gilt.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sie ist die zwingende technische Konsequenz aus der Anhebung der Héchstgeschwin-
digkeit auf 120 km/h (Art. 41c E-VRV). Es ware 6konomisch und technisch widersinnig,
Fahrzeuge, die legal 120 km/h fahren dirfen, mit teuren Begrenzern kiinstlich auf 90 km/h
zu drosseln. Der Wegfall dieser Ausristungspflicht senkt die Anschaffungskosten flr die
Unternehmen und reduziert die technische Komplexitat bei der Fahrzeugkonfiguration.
Damit wird die Wettbewerbsgleichheit zum Diesel-Lieferwagen (3,5t), der ebenfalls kei-
nen Begrenzer bendtigt, hergestellt.

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrusst die Abschaffung dieser Vorschrift. Die Pflicht
zum Mitfihren eines Feuerldschers verursacht unnétige Kosten (Anschaffung und perio-
dische Wartung) und beansprucht wertvollen Raum im Fahrzeug. Da herkdmmliche
Handfeuerldscher bei Branden von Lithium-lonen-Batterien praktisch wirkungslos sind,
bringt die Vorschrift keinen Sicherheitsgewinn. Zudem erhéht der Wegfall die Nutzlast um
ca. 10 kg, was der Effizienz im Lieferverkehr zugutekommt.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:
Greenpeace Schweiz

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch
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Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wir begriissen die Bestrebungen, Nachteile der Elektromobilitdt aus dem Weg zu rau-
men. Emissionsfreie Antriebe und besonders die sich aktuell stark verbreitenden batte-
rieelektrischen Antriebe sind wegen des hohen Batteriegewichts deutlich schwerer als
nicht-emissionsfreie Antriebe. Das flhrt in der Praxis dazu, dass insbesondere Lieferwa-
gen oder Handwerksfahrzeuge, die bisher als leichte Motorfahrzeuge galten, in der E-
Ausfiihrung mehr als 3,5 t Gesamtgewicht haben und daher der strengeren Regulierung
fir schwere Motorfahrzeuge unterliegen. Die Vernehmlassungsvorlage beinhaltet ver-
schiedene Massnahmen, um E-Fahrzeugen mit gleicher Nutzlast die gleichen Bedin-
gungen zu ermdglichen wie nicht-emissionsfreien Fahrzeugen. Wir teilen die Einschét-
zung des Bundesrats, dass diese Massnahmen in der aktuellen Situation sinnvoll sind
und, dass die Regeln fiir schwere Motorfahrzeuge aber in gewissen Ausnahmen aus Si-
cherheitsgriinden nicht gelockert werden sollen.

Wahrend wir die Lockerungen fur Motorfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb mit ei-
nem Gewicht von 3,5 bis 4,25 t kurzfristig als sinnvoll erachten, ist der langfristige Nut-
zen einiger Anderungen gering. Gleichzeitig sind die Nachteile der Vernehmlassungs-
vorlage punkto Sicherheit und Umweltschutz teils einschneidend. So fiihren die hheren
erlaubten Geschwindigkeiten fir schwere Motorfahrzeuge bis 4,25 t zu einem erhéhten
Energieverbrauch und waren langfristig moglicherweise kontraproduktiv.

Wenn die Erleichterungen fur emissionsfreie Fahrzeuge aufgrund besserer Batterietech-
nik und fortgeschrittener Elektrifizierung des Verkehrs nicht mehr notwendig sind, mis-
sen sie daher ausser Kraft treten, damit sie langfristig keinen Schaden anrichten. So
verhindert der Bund, dass die schadlichen Nebenwirkungen der wichtigen Ubergangsre-
gelungen mit der Zeit unverhaltnismassig stark werden. Deshalb begriissen wir die An-
derungen als Ubergangsregelung unter der Bedingung, dass sie nach zehn Jahren au-
tomatisch ausser Kraft treten. Zu ihrem Ablaufdatum nach zehn Jahren soll der
Bundesrat die Ubergangsregelung bei Bedarf um finf bis zehn Jahre verlangern kén-
nen.

Zudem fordern wir zur arbeitsrechtlichen Gleichstellung von Paketlieferant*innen, dass
die Chauffeurverordnung fir schwere Nutzfahrzeuge (ARV 1) im Sachentransport fiir
Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von 2,5 t gilt, sofern das Lenken die berufliche
Haupttatigkeit der Fahrer*innen darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung
durchgefiihrt wird.

Der Grossteil der vorgeschlagenen Massnahmen bringt Sicherheitsrisiken. Falls der
Geltungsbereich der Chauffeurverordnung nicht um eine Tonne ausgeweitet wird, ist zu-
dem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu befiirchten. Daher fordern wir
zusétzlich zum Ablaufdatum ein Monitoring, das die Auswirkungen der neuen Regelung
auf die Transportbranche, auf die Verkehrssicherheit und auf die Umwelt beobachtet
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und darlber 6ffentlich Bericht erstattet. Zeigen sich in diesem Monitoring negative Aus-
wirkungen, so ist die Ausnahmeregelung vorzeitig zu beenden.

Teilrevision ARV 1

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Flh-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bPs und

bter E-ARV 1)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Art. 3 Abs. 3ARV 1

Die korrekte Anwendung von Fahrtschreiberkarten und Fahrerkarten verhindert
das illegale Umgehen der gesetzlichen Rechte der Fahrer*innen. Es ist daher fur
auslandische Fahrer*innen wichtig, dass der korrekte Betrieb dieser kontrolliert
wird. FUr schweizerische Fahrer*innen ist es ebenfalls wichtig, weil so unfaire Kon-
kurrenz mit schlechten Arbeitsbedingungen verhindert wird. Wir begrussen des-
halb diese Gleichstellung der schweizerischen Unternehmen mit auslandischen
Unternehmen.

Art. 4 Abs. 2 Bst. Bbis und bter sowie 4 (neu) ARV 1

Wir begriissen die vorgeschlagenen Anpassungen als Ubergangslésung, um mehr
Unternehmen zum Umstieg auf Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb zu motivie-
ren. Die vorgeschlagenen Lockerungen bedrohen angesichts des aktuellen Booms
von gewerblichen Lieferwagen mit einem Gewicht von maximal 3,5 t aber die Si-
cherheit und Arbeitsbedingungen in der Transportbranche. Um beiden Anliegen
gerecht zu werden, stimmen wir den Anderungen als Ubergangslésung zu, fordern
aber unabhangig davon eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Chauffeurver-
ordnung ARV 1.

Fehlanreize fiir nicht-emissionsfreie Antriebe verhindern

Der Geltungsbereich der ARV 1 ist aktuell ein bedeutender Wettbewerbsnachteil
fUr Nutzfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb, weil diese bei gleicher Nutzlast
mehr Eigengewicht haben und daher schneller unter die Regelungen fur die Ar-
beits- und Lenkzeit schwerer Nutzfahrzeuge fallen. Geregelte Arbeits- und Lenkzei-
ten sind sinnvoll, aber die bisherige Regelung schafft unerwinschte Nachteile ftr
Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb. Eine Ausnahme flr Fahrzeuge mit emissi-
onsfreiem Antrieb und einem Gewicht zwischen 3,5 und 4,25 Tonnen von der
Chauffeurverordnung ARV 1 ist daher im Interesse des Umstiegs auf Elektromobili-
tat sinnvoll. Damit werden die Nachteile verringert und die Anreize erhéht, als Un-
ternehmen auf emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge umzusteigen.

Relevanz der Ausdehnung des ARV-1-Geltungsbereichs
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Im Zeitraum von 2010 bis 2023 ist der Bestand an Lieferwagen (maximal 3,5 t) drei-
zehnmal starker angestiegen als jener von schweren Nutzfahrzeugen (52 % vs. 4
%)." Der Gutertransport mit leichten Motorfahrzeugen gewinnt an Bedeutung. Ver-
kehrsprognosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Jah-
ren fortsetzen wird.2 Das ist bedenklich, weil die Arbeits- und Ruhezeiten von Fah-
rer*innen von leichten Motorfahrzeugen weniger stark geregelt sind als von
schweren Motorfahrzeugen.

Heute kdnnen angestellte Fahrer*innen von leichten Nutzfahrzeugen bis zu 12,5
Stunden arbeiten und Selbststandige unbegrenzt lange. Die langen Arbeitszeiten
fiihren zu Ubermiidung und Stress und damit gemass BFU zu einem Sicherheitsri-
siko.? Die besseren Arbeitsbedingungen der ARV 1 wiirden nicht nur die Sicherheit
aller im Strassenverkehr gewahrleisten, sondern waren auch fur die Fahrer*innen
ein Gewinn. Diese sind heute oft Ubermudet und ausgebrannt. Viele machen den
Job nicht lange.* Bei besseren Arbeitsbedingungen konnten Fahrer*innen in der
Branche bleiben. Das wirde dem Fachkraftemangel entgegenwirken.

Hohere Fahrzeuggewichte wirken sich nachteilig auf die Kompatibilitat im Falle ei-
ner Kollision mit leichteren Personenwagen aus. Aus Forschungsberichten ist be-
kannt, dass bei einer Kollision mit einem schweren Fahrzeug die Verletzungsfolgen
bei den Insassen im leichteren Fahrzeug tberdurchschnittlich stark zunehmen und
das Sicherheitsniveau insgesamt sinkt. Daher profitieren alle Verkehrsteilnehmen-
den von starkeren Sicherheitsvorschriften flr Lenkende schwerer Fahrzeuge.

Schutz von Sicherheit sowie Arbeitsbedingungen und Erleichterungen fir E-
Fahrzeuge

Aus diesen Grunden fordern wir eine Ausweitung der Gultigkeit der ARV 1 auf
leichte Motorfahrzeuge ab 2,5 t fir hauptberufliche Fahrten. Damit werden auch
bei wachsender Verbreitung von leichten Nutzfahrzeugen die Sicherheit aller sowie
gute Arbeitsbedingungen der Fahrer*innen gewahrleistet.

Die 2,5 t-Grenze ist umso sinnvoller, weil im grenziberschreitenden Verkehr der EU
mit der Verordnung (EU) 2020/1054 ab 2026 Fahrer*innen von Fahrzeugen ab ei-
nem Gewicht von 2,5 t die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer*innen von schweren
Motorfahrzeugen einhalten missen.®> Wenn diese Regelung nun (fir nicht-emissi-
onsfreie Fahrzeuge) auch im schweizerischen Binnenverkehr gilt, wird eine einheit-
liche Regelung geférdert. Zur Ubernahme der EU-Regelung wurden 2023 in einem
Verordnungsentwurf der ARV 1 mit dem Ziel, regulatorische Liicken betreffend Lie-
ferwagen zu schliessen, 2,5 t als Grenzwert der ARV 1 (fir grenziiberschreitenden
Verkehr) vorgeschlagen. Diese Einschatzung stitzt die Annahme, dass 2,5 t ange-
sichts der wachsenden Zahl an Lieferwagen ein verntnftiger Grenzwert fr die Gul-
tigkeit der ARV 1 ist.

Die Vorteile der Chauffeurverordnung ARV 1 erachten wir dann als gering, wenn
das Lenken nicht die berufliche Haupttatigkeit der Fahrer*innen darstellt und der
Transport auch nicht auf fremde Rechnung durchgefihrt wird. In diesen Fallen,

1 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/33046805/master, S. 2
2vgl. ARE (2022): Schweizerische Verkehrsperspektiven 2050.

3 Bundesgesetz internationaler Personen- und Guterverkehr auf der Strasse | BFU

4 ARV: Unsere Antwort — Fahrtenschreiber fiir Lieferwagen | routiers

520.4478 | Gleich lange Spiesse bei Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen | Geschéft | Das Schweizer Parlament; Vernehmlassung Ausweitung des Geltungsbereichs der
Chauffeurverordnung
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beispielsweise bei Handwerker*innen, begrissen wir den Status Quo mit der vor-
geschlagenen Kompensation des Mehrgewichts des emissionsfreien Antriebs bis
4,25t

Daher fordern wir, die Gultigkeit der ARV 1 auf Fahrzeuge ab einem Gesamtge-
wicht von 2,5 t auszudehnen, sofern das Lenken die berufliche Haupttatigkeit der
Fahrer*innen darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung durchgefihrt
wird. Wir begrissen die Kompensation des Mehrgewichts von emissionsfreien An-
trieben. Wenn die ARV 1 auf Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 2,5 t ausge-
weitet wird, sollen deshalb Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis 3,25 t vom
Geltungsbereich der ARV 1 ausgenommen sein, wenn ihr Mehrgewicht ausschliess-
lich durch den emissionsfreien Antrieb verursacht wird. Der Mechanismus der Vor-
lage und der positive Anreiz fur E-Nutzfahrzeuge bleiben damit erhalten. Gleichzei-
tig werden die Lenkzeiten von gewerblichen Fahrer*innen leichter Motorfahrzeuge
besser geregelt zum Vorteil von Fahrer*innen und der Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmenden.

Wird der Geltungsbereich der ARV 1 nicht um eine Tonne ausgeweitet, so mussen
auch hier die Erleichterungen fir Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb auf eine
Zeitdauer von zehn Jahren befristet sein. Falls der Umstieg auf emissionsfreie Mo-
bilitat zu diesem Zeitpunkt weiterhin einen Nachteilsausgleich fur emissionsfreie
Fahrzeuge bedarf, so soll der Bundesrat die Regelung um funf bis zehn Jahre ver-
langern kénnen. Sobald die Erleichterung nicht mehr nétig ist, muss sie abge-
schafft werden, damit die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Transport-
branche nicht unter der Regelung leiden.

Zudem ist durch die diversen absehbaren Risiken dieser Anderung umso wichtiger,
dass Nachteile und Risiken allfalliger Lockerungen in einem Monitoring eng Uber-
wacht und transparent verdffentlicht werden. Falls Probleme auftreten, muss die
Ubergangsregelung vorzeitig beendet werden.

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Flhrerinnen und Fuh-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe unsere Stellungnahme zu Frage 2.
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Teilrevision VRV

Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundséatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die vorgeschlagenen Anderungen setzen wertvolle Anreize fiir den Umstieg auf
emissionsfreie Antriebe. Sie schwachen jedoch die Sicherheit im Strassenverkehr
und erhéhen langfristig die Umweltbelastung. Wir heissen die Vernehmlassungs-
vorlage auch hier als zehnjahrige Ubergangsregelung, die von einem Monitoring
eng Uberwacht wird, gut.

Geringfiigige Anderungen bringen Vorteile ohne grosse Risiken

Sowohl der Zweck als auch das Aussehen der emissionsfrei angetriebenen Fahr-
zeuge bis 4,25 t entspricht jenem von leichten nicht-emissionsfrei angetriebenen
Motorfahrzeugen. Daher beflirworten wir, dass sie dort, wo Regelungen den Fahr-
zeugtyp und weniger das faktische Fahrzeuggewicht betreffen, die Regeln fur
leichte statt fUr schwere Motorwagen beachten mussen.

Wir begrussen ebenfalls die sicherheitstechnisch wichtige Klarstellung in Abs. 2,
dass signalisierte Gewichtsbeschrankungen unabhangig aller Ausnahmen fir Fahr-
zeuge mit emissionsfreiem Antrieb gelten.

Hohere Geschwindigkeit birgt Risiken

Die Lockerung bei den Hochstgeschwindigkeiten stellt eine Schwachung der Si-
cherheit dar. Der Unfallschaden nimmt mit héherer Geschwindigkeit und héherem
Gewicht je exponentiell zu. Auch der Energieverbrauch, der Larm und der Reifen-
abrieb sind bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h im Vergleich zu 80 km/h er-
heblich héher. Dieser Effekt ist umso grosser, je schwerer das Fahrzeug ist. Diese
Probleme existieren bei E-Fahrzeugen genauso wie bei nicht-emissionsfreien. Da-
her mussen die Lockerungen, sobald sie nicht mehr nétig sind, rickgangig ge-
macht werden.

Lockerungen fiir Wohnmobile sind besonders riskant

Im Vergleich zum Einsatz der typischen Nutzfahrzeuge sind Wohnmobile deutlich
seltener im Einsatz und die Fahrzeuglenkenden weisen eine geringere Fahrpraxis
auf. Die héhere Fremdgefahrdung wirde durch die mangelnde Fahrpraxis ver-
scharft. Dieser Sicherheitsverlust (auf Kosten der Gbrigen Verkehrsteilnehmenden)
ware im Vergleich zum 6kologischen Mehrwert unverhaltnismassig hoch.

Gerade fur schwere Wohnmotorwagen sollte die Hochstgeschwindigkeit nicht tber
80 km/h betragen. Im Interesse einer einheitlichen Regelung heissen wir die vo-
ribergehende Lockerung der erlaubten Héchstgeschwindigkeit von 100 auf 120
km/h fir emissionsfrei angetriebene Wohnmotorwagen bis 4,25 t dennoch gut.

Mit Ablaufdatum und Monitoring gegen schadliche Nebenwirklungen
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Wir befurworten die Anderungen, um die Einheitlichkeit und Verstandlichkeit der
Regelung zu férdern. Die Lockerungen - insbesondere jene der erlaubten Hoéchst-
geschwindigkeit - bergen Sicherheitsrisiken und wirken, sobald emissionsfreie An-
triebe sich im Strassenverkehr durchgesetzt haben werden, dem expliziten Ziel der
Anderung: umweltvertraglicher Mobilitat entgegen. Sobald sie fiir den Umstieg auf
emissionsfreie Mobilitat nicht mehr nétig sind, miissen die vorgeschlagen Ande-
rungen deshalb wieder ausser Kraft treten.

Falls der Bundesrat nach zehn Jahren einen weiteren Bedarf der Regelungen fur
den Umstieg auf emissionsfreie Mobilitat sieht, kann er die Ubergangsregelung
um finf bis zehn Jahre verlangern. Die Nachteile dieser Anderungen punkto Si-
cherheit und Umweltbelastung missen mit einem Monitoring eng Uberwacht und
transparent kommuniziert werden. Wenn die Nachteile Gberwiegen, muss die
Ubergangsregelung beendet werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das Signal «<Mindestabstand» (2.47) erhoht die Sicherheit, weil ein ausreichender
Abstand zwischen schweren Motorfahrzeugen in der Nahe von Gefahrenstellen
entscheidend sein kann. Gleichzeitig ist es kein wirklicher Nachteil fur Fahrer#*in-
nen oder Unternehmen, wenn sie an diesen Stellen einen Abstand einhalten mus-
sen. Daher wirde eine Lockerung hier keinen 6kologischen Nutzen, sondern pri-
mar ein Sicherheitsrisiko bringen. Aus diesen Griinden begrussen wir, dass der
Bundesrat keine Lockerungen vorschlagt.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fiir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ 1 NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:

Um der Benachteiligung von emissionsfrei angetriebenen Fahrzeugen entgegen-
zuwirken und den organisatorischen Aufwand gering zu halten, begrissen wir die
Méglichkeit der Selbstabnahme fur Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis
zum Gewicht von 4,25 t.

Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N> (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wenn emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge bis 4,25 t von der Geschwindigkeits-
begrenzung ausgenommen sind, wird die Ausrdstungspflicht mit einer Geschwin-
digkeitsbegrenzungseinrichtung unnétig. Daher begrissen wir diese Erleichterung
fur Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb.

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefiihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wir begrissen die Erleichterung fur emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge in die-
sem Punkt. Wie im erlduternden Bericht erwahnt, kann durch den Einsatz eines
Feuerldschers in erster Linie, «bei einem Unfall méglicherweise mehr Zeit bleiben,
um Personen zu bergen». Die vorgeschlagene Regelung erhéht das Hochstge-
wicht, aber nicht die Transportkapazitat von Gesellschaftswagen ohne Feuerl6-
scher. Daher steigt das Sicherheitsrisiko nicht und wir begriissen den Nachteilsaus-
gleich.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[] Kanton [_] Verband [X] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

IG Detailhandel Schweiz

Falkenplatz 11

3012 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragenkatalog_|G Detailhandel_VNML E-Lieferwagen.docx
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuihrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Gleichstellung von E-Lieferwagen ist unseres Erachtens von grosser Bedeutung, um
die Dekarbonisierung des Strassenguterverkehrs voranzutreiben. Allerdings fehlt ein
relevanter Punkt, damit Gleichstellung zufriedenstellend erreicht werden kann:

- Gleichstellung Prifintervall: Periodische Nachprifungen verursachen fir die Hal-
ter bedeutende Kosten. E-Lieferwagen mit einem Gesamtgewicht bis 4.25 t mis-
sen u. E. auch in diesem Bereich den «konventionellen» Lieferwagen gleichge-
stellt werden. Daher sollen auch E-Lieferwagen Prifintervalle geméass VTS Art.
33 Abs. 2 Bst. b zu erfiillen haben.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fiih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fuh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41c E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:




Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse Nz (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:




KKJPD
CcbJp
CDDGP

Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia

Per Mail an:
V-FA@astra.admin.ch

Bern, 8. Januar 2026
11./jag

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassun-
gen flir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) wurde eingeladen,
zur oben erwdhnter Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Wir danken lhnen daflir bestens.

Gerne teile ich lhnen mit, dass unsere Konferenz beschlossen hat auf eine Stellungnahme im Namen der
KKJPD zu verzichten, und es den einzelnen Kantonen zu Uiberlassen sich zur Vorlage zu dussern.

Besten Dank flir die Kenntnisnahme.

Freundliche Grisse

Tl

Florian Dublin

Generalsekretar

Generalsekretariat KKJPD | Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern | Tel. +41 31 318 15 05 | info@kkjpd.ch | www.kkjpd.ch 171



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[] Kanton [_] Verband [X] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:
Landtechnik Schweiz

Ausserdorfstrasse 31
5223 Riniken

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns fur die Moglichkeit der Stellungnahme zu diesem Thema.

Landtechnik Schweiz ist die Dachorganisation von 23 Sektionen und zahlt rund 18’000
Mitglieder. Der Verband vertritt die Interessen der Schweizer Landwirte und Lohnunter-
nehmer in allen Fragen der Landtechnik, nimmt aber auch zu allgemeinen Verkehrs-Vor-
lagen und solchen rund um die Landwirtschaft Stellung.

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2025-71-cons_1-doc_4-de-docx_Landtechnik Schweiz.docx
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es macht keinen Sinn, wenn die Erleichterungen wie bisher nur teilweise Giiltigkeit ha-
ben. Deshalb unterstitzt Landtechnik Schweiz die vorgeschlagenen Anpassungen. Diese
vermeiden Unsicherheiten und schaffen Klarheit beim Fihren solcher Fahrzeuge!

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund
bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA I NEIN [] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prufung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

4/4
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Engagiert flir die Fahrlehrerschaft und die Verkehrssicherheit.
Engagé pour les moniteurs de conduite et la sécurité routiére.
Impegno per i maestri conducenti e la sicurezza stradale.

L-drive.ch Postfach 3001 Bern

Herr Bundesrat Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundeshaus Nord

3003 Bern

Per Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Bern, 9. Januar 2026

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich
Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Stellungnahme von L-drive Schweiz/Suisse/Svizzera

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren

L-drive Schweiz, der Dachverband der Schweizer Fahrlehrer:innen bedankt sich fiir die
Moglichkeit, zur geplanten Anpassung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts
Stellung nehmen zu kdnnen.

Als Berufsverband vertreten wir Fahrlehrer:innen sowie Fahrschulen in der ganzen Schweiz.
Unsere Mitglieder sind in der taglichen Ausbildungspraxis direkt von regulatorischen
Anpassungen betroffen, insbesondere in Bezug auf Verkehrssicherheit, Ausbildungsqualitat,
Rechtssicherheit und in ihren eigenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Wir begriissen in diesem Zusammenhang ausdriicklich die Zielsetzung des UVEK und des
ASTRA, die Rahmenbedingungen fiir emissionsarme Nutzfahrzeuge weiterzuentwickeln und
technische Nachteile aufgrund des Batteriegewichts sachgerecht auszugleichen. Die
Harmonisierung mit europaischen Entwicklungen sowie eine pragmatische Vollzugstauglichkeit
sind aus unserer Sicht eine wichtige Voraussetzung fiir eine erfolgreiche Umsetzung.

Gleichzeitig sehen wir es als unsere Aufgabe, erganzend auf mogliche Auswirkungen auf die
Verkehrssicherheit, die Fahrausbildung und den Berufsstand hinzuweisen und konstruktive
Vorschlage zur weiteren Prazisierung der Vorlage einzubringen.
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R Grundsitzliche Erwagungen

Die vorgesehene Gleichstellung von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t mit konventionellen
Fahrzeugen der 3,5-t-Kategorie ist nachvollziehbar und grundsatzlich geeignet, die
Marktdurchdringung emissionsarmer Fahrzeuge zu unterstuitzen. Entscheidend ist aus Sicht der
Ausbildung, dass die Regelungen klar, verstandlich und widerspruchsfrei ausgestaltet werden
und keine Unsicherheiten im Vollzug entstehen.

Elektrofahrzeuge in héheren Gewichtsklassen unterscheiden sich in Fahrverhalten,
Bremsdynamik, Rekuperation und Assistenzsystemen teilweise deutlich von herkdmmlichen
Fahrzeugen. Diese Aspekte sind in der Ausbildung bereits heute relevant und gewinnen mit
zunehmender Verbreitung weiter an Bedeutung.

. Rolle der professionellen Fahrausbildung

Die professionelle Fahrausbildung tragt wesentlich zur sicheren Einflihrung neuer Technologien
im Strassenverkehr bei. Fahrlehr:innen vermitteln nicht nur fahrtechnische Kompetenzen,
sondern auch rechtliche Sicherheit, Risikobewusstsein und energieeffizientes Verhalten.

Aus unserer Sicht ist es hilfreich, wenn regulatorische Anpassungen perspektivisch mit einer
fachlichen Uberpriifung der Ausbildungs- und Priifungsinhalte begleitet werden. Dies
ermoglicht, neue technische Entwicklungen friihzeitig systematisch in die Ausbildung zu
integrieren und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu starken.

Diese Uberlegungen bilden die Basis unserer Stellungnahme.

Hinweise und Antrage
1. Arbeits- und Ruhezeit (ARV) - Tachographen

Wir begriissen die vorgesehene Befreiung von Fahrzeugfiihrenden von Elektro-Nutzfahrzeugen
bis 4,25 t im nationalen Verkehr von der Fahrtenschreiberpflicht/Tachopflicht sowie deren
Befreiung von den Bestimmungen der Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV).

Die explizite Klarstellung im Verordnungstext ist Gberfallig und hatte bereits mit der Revision
vom 1. April 2022 gemacht werden miissen. Sie schafft jetzt Rechtssicherheit und lasst keine
Interpretationsspielraume offen. Schulung und Ausbildung werden dadurch fiir die Zukunft
erleichtert.
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2.

Verkehrsregelverordnung (VRV)

Art. 41c VRV neu: In der Verkehrsregelnverordnung VRV wird neu Art. 41c eingefiihrt. Dieser
stellt klar, dass schwere Motorwagen mit emissionsfreiem Antrieb bis 4'250 kg:

die Verkehrsregeln und die Signalisationen fiir die Fiihrer leichter Motorwagen beachten
mussen,

bei Gesellschafts- und Wohnmotorwagen bestimmte Zusatzpflichten beachten missen,
Gewichtsbeschrankungen weiterhin gelten.

Wir gehen davon aus, dass folgende Punkte in der Praxis zu Problemen fiihren werden:

a)

Die Bestimmung, wonach schwere Motorwagen mit emissionsfreiem Antrieb bis 4'250
kg die Verkehrsregeln und die Signalisationen fiir leichte Motorwagen anwenden
mussen, steht im Kern im Widerspruch zur Bestimmung wonach die
Gewichtsbeschrankungen gemass Art. 20 SSV in jedem Fall gilt.

Praxisbeispiel: Schon heute stellen wir fest, dass Fahrzeugfiihrende mit Personenwagen
und Anhanger Gewichtsbeschrankungen fiir Fahrzeuge tiber 3,5 Tonnen missachten. Sie
gehen als Inhaber eines Fiihrerausweises Kat. B und mangels besseren Wissens
falschlicherweise davon aus, dass diese Gewichtsbeschrankungen fiir sie nicht gelten.
Ahnliches diirfte bei Fahrzeugfiihrenden von schweren Motorwagen mit
emissionsfreiem Antrieb bis 4'250 kg passieren, da sie vom Grundsatz ausgehen die
Verkehrsregeln und die Signalisationen fiir die Fiihrer leichter Motorwagen beachten zu
konnen. Es ist davon auszugehen, dass sie signalisisierte Gewichtslimiten regelmassig
nicht beachten werden, da sie annehmen, dass fiir sie in jedem Fall die Verkehrsregeln
fir leichte Motorwagen gemass Lemma 1 gelten.

Antrag: Wir wiirden es sehr begriissen, wenn die entsprechenden Verkehrsregeln im
Zusammenhang mit der Signalisationsverordnung widerspruchsfreier ausgestaltet werden
konnten.

b) Neue Unklarheiten werden auch beziiglich der Zusatzpflichten bei Gesellschafts- und

Wohnmotorwagen geschaffen. In diesem Zusammenhang sehen wir vor allem
hinsichtlich des heute bereits fiir Kleinbusse und Gesellschaftswagen geltenden Art 3a
Abs. 3 VRV, wonach mitfahrende Personen in Gesellschaftswagen und Kleinbussen auf
geeignete Art und Weise auf die Gurtentragpflicht aufmerksam zu machen sind, neue
Unklarheiten. Das Mehrgewicht flr Elektro-Fahrzeuge andert an dieser Bestimmung in
Art. 3a Abs. 3 VRV im Grundsatz nichts. Es geht um die Anzahl Platze (> 9), welche fiir Art.
3a Abs. 3 VRV entscheidend ist. Indessen wird mit Bezug zum Gewicht fir ein Elektro-
Fahrzeug bis 4,25 Tonnen, das als Gesellschaftswagen zugelassen ist, eine von der
Platzzahl abweichende Regelung eingefiihrt. Diese unterschiedlichen Bestimmungen
konnen so kaum begriindet und vermittelt werden.

Antrag: Entsprechend mochten wir beliebt machen Art. 41c Abs 1 lit. b zu streichen, da diese
Bestimmung mit Bezug zur Platzzahl (> 9) heute schon fiir leichte und schwere
Personentransportfahrzeuge (Kleinbusse und Gesellschaftswagen) gilt.
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c) Esistuns bewusst, dass die Fragen der Lizenzpflicht grundsatzlich im Rahmen des
Bundesgesetzes liber die Strassentransportunternehmen (STUG) resp. in der
Verordnung liber Strassentransportunternehmen (STUV) geregelt werden. Es entzieht
sich unserer Kenntnis, inwiefern das zustandige Bundesamt fiir Verkehr (BAV)
diesbezliglich Prazisierungen vorsieht, damit die Regelungen kongruent sind und kein
zusatzlicher Interpretationsspielraum entsteht. Jedenfalls konnen wir uns gut
vorstellen, dass diesbezliglich bald schon ein Prazisierungsbedarf in Art. 3 1ter, Abs. 3
STUG beziiglich Lizenzpflicht entstehen kdnnte. Fiir uns ist jedenfalls unklar, ob
Unternehmen, die ausschliesslich Giitertransporte mit schweren Motorwagen mit
emissionsfreiem Antrieb bis 4'250 kg durchfiihren im Sinne einer Zusatzpflicht neu der
Lizenzpflicht unterstehen oder ob die Elektro-Fahrzeuge bis 4,25 Tonnen im STUG als
3,5 Tonnen-Fahrzeuge betrachtet werden.

Eine diesbeziigliche Prazisierung in den Erlauterungen nach Riicksprache mit dem Bundesamt
fiir Verkehr (BAV) wiirden wir begriissen.

Erganzungen mit Blick auf die Verkehrssicherheit

Antrag: Pflicht zum Anbringen von Unterlegkeilen: Mit Blick auf die Verkehrssicherheit
fordern wir darliber hinaus, Art. 41c VRV dahingehend zu erganzen, dass Art 22 Abs. 3 VRV,
wonach bei schweren Motorwagen (...) auch in leichteren Gefallen Unterlegkeile anzubringen
sind, auch fiir 4,25 Tonnen-Elektro-Fahrzeuge Gultigkeit hat. Es ist physikalisch alles andere als
sinnvoll, wenn Fahrzeugflihrende von schweren Motorwagen mit emissionsfreiem Antrieb bis
4'250 kg in diesem Falle die Verkehrsregeln fiir die Fiihrer leichter Motorwagen beachten
mussen. Physikalische Gesetze machen vor umweltfreundlichen Antriebstechnologien nicht
halt.

3. Verordnung iiber technische Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)

Art. 114 Abs. 2 sieht vor, Motorwagen mit emissionsfreiem Antrieb, deren Mehrgewicht ein
Gesamtgewicht von hochstens 4,25 t bewirkt, von der Feuerloscherpflicht auszunehmen. Eine
solche Bestimmung erachten wir als mit Blick auf die verheerenden Folgen von
Brandereignissen als fahrlassig. Eine Feuerloscherpflicht ware auch im Interesse und zum
Schutz der Fahrzeugfiihrenden von 4,25 Tonnen-Elektro-Fahrzeugen, weshalb wir in diesem
Zusammenhang und im Hinblick auf mogliche zukiinftige Ereignisse auch an die Verantwortung
des Gesetzgebers appellieren.

Schlussbemerkungen

Die Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologien erhoht die Anforderungen an Fachkompetenz
und Weiterbildung der Fahrlehrpersonen. L-drive Schweiz sieht darin grundsatzlich eine Chance
zur weiteren Professionalisierung des Berufsstandes, sofern die Rahmenbedingungen klar,
planbar und wirtschaftlich tragfahig bleiben.

In diesem Sinne unterstitzt L-drive Schweiz die Zielsetzung des UVEK und des ASTRA, die
Elektromobilitat sachgerecht zu férdern und die regulatorischen Rahmenbedingungen
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weiterzuentwickeln. Gerne bringen wir unsere Praxiserfahrungen und fachlichen Perspektiven
in den weiteren Dialog ein und stehen flir einen konstruktiven Austausch zur Verfligung.

Wir mochten in diesem Zusammenhang auch anregen, zu priifen, ob die bestehenden
Ausbildungs- und Priifungsinhalte fiir Fahrzeugfiihrende die spezifischen Eigenschaften
schwererer Elektrofahrzeuge noch ausreichend abdecken oder ob diese punktuell erganzt
werden missten. Eine solche fachliche Uberpriifung kdnnte in Zusammenarbeit mit den
Kantonen und den zustandigen Fachgremien sowie Verbanden erfolgen. Sie wiirden iberdies
den Zielen der ,Roadmap Elektromobilitat“ entsprechen.

Wir danken lhnen fiir die Berlicksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse
L-drive Schweiz | Suisse | Svizzera

\A)'\ QQA \/lewo'

Dr. Michael Gehrken, Willy Wismer,

Prasident Leiter der Geschaftsstelle
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Energie und Kommunikation UVEK

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[] Kanton [_] Verband X Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Nationaler Garantiefonds Schweiz
Postfach

8085 Zirich

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Stellungnahme_NGF_Vernehmlassung_2025_71
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt

und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der

emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund

bter E-ARV 1)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[]JA ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[]JA ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

4/4



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Energie und Kommunikation UVEK

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[] Kanton [_] Verband X Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Nationales Versicherungsbiro Schweiz
Postfach

8085 Zurich

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch
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Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt

und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der

emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund

bter E-ARV 1)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

2/4



Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

[]JA ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

[ ]JA [ ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

[]JA ] NEIN X keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

4/4



Die Schweizerische Post AG
Stab CEO

Public & International Affairs
Wankdorfallee 4

3030 Bern
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Die Schweizerische Post AG, Stab CEO PIA, Wankdorfallee 4, 3030 Bern

Eidgendssisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

Als PDF/Word an:

V-FA@astra.admin.ch

8.Januar 2026

Michael Flury
michael.flury.2@post.ch
+4179 63378 74

Stellungnahme der Schweizerischen Post zur Anderung von vier Verordnungen des Strassenver-
kehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fiir die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zur Anderung von vier Ver-
ordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t
Stellung nehmen zu kénnen.

Ausgangslage fiir die Schweizerische Post

Die Post verfiligt mit einer Lieferwagenflotte von ungefahr 4’800 Fahrzeugen (davon momentan ca.
1300 Elektro-Nutzfahrzeuge) iiber eine der grossten Fuhrparks der Schweiz. Der Anteil von Liefer-
wagen mit Elektroantrieb wird in den nachsten Jahren weiter steigen und bis 2030 soll die gesamte
Lieferwagenflotte an Zustellfahrzeugen der Post liber einen Batterieantrieb verfiigen und damit CO2-
frei unterwegs sein. Bei einer so grossen Flotte ist die Post auf Planungssicherheit und praktikable
sowie sinnvolle Rahmenbedingungen angewiesen.

Inhalt der Vorlage

Mit der Vorlage sollen vier Verordnungen angepasst werden, dass die Nachteile, die einem E-Liefer-
wagen aufgrund des schwereren Gewichts der Batterie entstehen, beseitigt werden. Die Anforderun-
gen fiir e-Lieferwagen bis 4.25 Tonnen sollen gleich ausgestaltet werden wie die Anforderungen fiir
dieselbetriebene Lieferwagen bis 3.5 Tonnen. Dies betrifft insbesondere die Befreiung von Vorschrif-
ten fiir Arbeits-, Lenk- und Ruhevorgaben und damit den Entfall der Ausriistungspflicht mit einem
Fahrtenschreiber, die Anpassung von Hochstgeschwindigkeitsvorgaben, die Authebung vom Lastwa-
gen-Fahrverbot und die Aufhebung der Mitnahmepflicht eines Feuerldschers.
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8. Januar 2026

Generelle Erwdgungen

Elektro-Nutzfahrzeuge bringen Herausforderungen mit sich. Wahrend bei dieselbetriebenen Nutz-
fahrzeugen eine durchschnittliche Nutzlast von 1200 Kilo vorhanden ist, betragt die Nutzlast bei
Elektro-Nutzfahrzeugen nur ca. 900 Kilo. Dieses Ungleichgewicht der méglichen Nutzlast sollte be-
reits mit der Motion 18.3420 entkraftet werden (Kompensation des Batteriegewichts fiir Lieferwa-
gen). Die verbleibenden Nachteile, die z.B. das Obligatorium eines Fahrtenschreibers und die damit
einhergehende Arbeitszeitenregelung mit sich bringen, iiberwiegen aber nach wie vor. Diese Nach-
teile bzw. zusatzlichen Anforderungen verunmaéglichen es der Post momentan, die Elektro-Lieferwa-
gen aufzulasten und damit dieselbe Nutzlast zu nutzen wie bei Dieselfahrzeugen. Im margenschwa-
chen Paketgeschift bedeutet diese Einschrankung der Nutzlast aufgrund zusatzlicher Zustelltouren
relevante Mehrkosten in den Prozessen. Ebenfalls fithren nicht voll ausgelastete Lieferwagen zu
Mehrverkehr in der Zustellung - insbesondere in urbanen und stadtischen Gebieten. Auch dieses
Missverhaltnis kann mit einer kiinftigen vollen Auslastung von e-Lieferwagen ausgeglichen werden.
Die Post begriisst daher, dass mit den vorgeschlagenen Anderungen das verbleibende Un-
gleichgewicht zwischen diesel- und elektrobetriebenen Nutzfahrzeugen ausgeglichen werden
soll. Geschieht dies nicht, wird die Umstellung von ganzen Fahrzeugflotten Richtung emissionsfreier
Lieferwagen erschwert bzw. werden Unternehmen, die diese Umstellung vornehmen wollen, finanzi-
ell starker belastet und benachteiligt.

d) Spezifisch zur LSVA-Thematik

Die Befreiung von der LSVA soll fiir elektrisch betriebene Last- und Lieferwagen im Jahr 2029 ablau-
fen. Daher muss sichergestellt werden, dass kiinftig e-Lieferwagen bis 4.25t von der LSVA be-
freit sind. Ansonsten wiirde eine neue Fahrzeugklasse in die LSVA inkludiert, die vorher nicht Teil
davon war. Miissten kiinftig auch elektrisch betriebene Lieferwagen bis 4.25 Tonnen LSVA-Abgabe
zahlen, wiirde dies Unternehmen wie die Post finanziell dusserst stark belasten und die eigenfinan-
zierte Erbringung der postalischen Grundversorgung gefdhrden. Die Elektrifizierung von Fahrzeug-
flotten ist ein entscheidender Schritt, die Klimaziele zu erreichen. Jede Benachteiligung von E-Fahr-
zeugen wirkt sich folglich negativ auf die Erreichung dieser Ziele aus.

Wir bedanken uns fiir Ihre Kenntnisnahme und bitten Sie, unsere Ausfithrungen in der Vorlage ent-
sprechend zu beriicksichtigen.

Freundliche Griisse

Die Schweizerische Post AG Die Schweizerische Post AG

Johannes Cramer Matthias Dietrich
Leiter Logistik-Services Leiter Stab CEO


https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183420

Elektronisch verschickt an:
V-FA®@astra.admin.ch

Stellungnahme zur Vernehmlassung tiber die Anderung
von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts
beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 Tonnen

Sehr geehrte Damen und Herren

Pro Alps bedankt sich fiir die Méglichkeit zur Stellungnahme zur Anderung von vier Ver-
ordnungen des Strassenverkehrsrechts betreffend Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Ton-
nen.

Wir unterstiitzen grundsatzlich Massnahmen, welche die Elektrifizierung des Nutzfahr-
zeugverkehrs fordern und bestehende Nachteile aufgrund des Batteriegewichts ausglei-
chen. Die vorgeschlagenen Erleichterungen kdnnen aus unserer Sicht jedoch nur als klar
befristete Ubergangsldsung akzeptiert werden und miissen zwingend von Schutzmassnah-
men fiir Sicherheit, Arbeitsbedingungen und Verlagerungspolitik begleitet werden.

Hohe Ineffizienz im Lieferwagenverkehr

Der Giitertransport mit leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen wachst seit Jahren stark,
sowohl bei der Fahrleistung als auch bei der Zahl der Fahrzeuge. Lieferwagen erbringen
heute rund 70 Prozent der Fahrleistungen im Strassengliterverkehr, tragen aber nur etwa
5 Prozent zur Transportleistung bei (2021, Bundesamt fiir Statistik). Von 2000 bis 2021 ist
ihre Fahrleistung um 73 Prozent gestiegen, wahrend die Transportleistung sogar leicht zu-
riickging. Es wird damit mehr und ineffizienter gefahren.

Fehlende Regulierungen im Lieferwagenverkehr

Gleichzeitig unterliegt der Lieferwagenverkehr nicht der Leistungsabhé@ngigen Schwerver-
kehrsabgabe (LSVA), kennt keine spezifischen Lenk- und Ruhezeitvorschriften und ist nicht
dem Nachtfahrverbot unterstellt. Dies fiihrt zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen ge-
geniiber dem Schwerverkehr und begiinstigt ein unerwiinschtes Ausweichverhalten von
schweren auf ineffizientere leichte Nutzfahrzeuge. Hinzu kommen ungedeckte externe
Kosten von rund 1,6 Milliarden Franken pro Jahr, die weitgehend von der Allgemeinheit ge-
tragen werden.

Es braucht Dekarbonisierung und Regulierung

Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht von Pro Alps zentral, dass die vorgeschlagenen Er-
leichterungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge nicht zu einer weiteren Verscharfung dieser
Fehlanreize flihren. Die Elektrifizierung darf nicht tiber eine faktische Deregulierung des
gewerblichen Lieferwagenverkehrs erfolgen - insbesondere nicht zulasten der Sicherheit,
der Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer sowie der Verlagerungspolitik.

proalps.ch

Fiir lebenswerte Alpen info@proalps.ch @@@ Ihre Spende
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Unsere Stellungnahme folgt deshalb drei Leitlinien:

- Elektrifizierung fordern, aber befristen: Die Kompensation des Batteriegewichts
ist sinnvoll, muss jedoch zeitlich befristet und an ein transparentes Monitoring ge-
knipft sein.

- Gleichlange Spiesse im Giiterverkehr schaffen: Lockerungen diirfen nicht dazu
fihren, dass sich Transporte weiter vom regulierten Schwerverkehr hin zu weni-
ger regulierten leichten Nutzfahrzeugen verlagern.

- Sicherheit, Arbeitshedingungen und Verlagerung schiitzen: Wo das Lenken ei-
nes leichten Nutzfahrzeuges die berufliche Haupttatigkeit darstellt oder Trans-
porte auf fremde Rechnung erfolgen, braucht es auch bei leichten Nutzfahrzeugen
wirksame Regeln zu Lenk- und Ruhezeiten sowie klare Sicherheitsanforderungen.

Auf alpinen Strassen soll auf die vorgeschlagene Erhéhung der Hochstgeschwindigkeit fiir
schwere Elektrofahrzeuge zudem verzichtet werden. Das Sicherheitsniveau in steilen Ge-
fallen und engen Kurven sinkt mit zunehmender Geschwindigkeit, da die Reaktionszeit ver-
klirzt und die Bremswege verlangert werden. Ansonsten unterstiitzt Pro Alps die vorge-
schlagenen Anpassungen mit einer Befristung auf 10 Jahre und einer allfalligen Verlange-
rung bei Bedarf. Zuletzt soll ein Monitoring den Einfluss der Anderungen beobachten, unter
anderem mit fiir den verfassungsgemassen Verlagerungsauftrag (BV, Art. 84) relevanten
Kennzahlen.

Die detaillierten Antworten und Anderungsantrige zu den einzelnen Fragen entnehmen Sie
bitte dem beiliegenden Fragebogen.

Wir danken Ihnen fiir die Berilicksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse

K== D—fs—1 :

Katrin Dorfschmid Silvan Gnos
Geschaftsleiterin Leiter Politik

Anhang: Fragebogen

proalps.ch
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Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpas-
sungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[] Kanton [X] Verband [ ] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:

Pro Alps
Hellgasse 23
6460 Altdorf

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Pro Alps

Fiir lebenswerte Alpen info@proalps.ch @@@ Ihre Spende E s
Hellgasse 23, CH-6460 Altdorf UR +4141552 8100 in guten Handen. % 4
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleich-
terungen eingefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtge-
wicht 4,25 t nicht Ubersteigt und das 3,5 t Ubersteigende Ge-
wicht einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien An-
triebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-Nutzfahr-
zeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme /
nicht betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Pro Alps begriisst die Anpassungen als Ubergangsregelung, um
Nachteile des Batteriegewichts auszugleichen. Voraussetzung ist:
- Befristung auf 10 Jahre mit Verlangerung nur bei nachge-
wiesenem Bedarf
- Monitoring mit Modal-Split und alpenspezifischen Kennzah-
len
- Keine Geschwindigkeitslockerung auf alpinen Strassen
- Lockerungen sind bei negativen Auswirkungen auf die Ver-
lagerungspolitik aufzuheben

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerin-
nen und Fuhrer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus ei-
nem Elektro-Nutzfahrzeug bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenom-
men werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bbs und bt E-ARV 1)?

[1JA X] NEIN [] keine Stellungnahme /
nicht betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Pro Alps begriisst die vorgeschlagenen Anpassungen als Uber-
gangslosung, um mehr Unternehmen zum Umstieg auf Fahr-
zeuge mit emissionsfreiem Antrieb zu motivieren, solange die
Verlagerungspolitik nicht beeintrachtigt wird.

Die vorgeschlagenen Lockerungen bedrohen angesichts des ak-
tuellen Booms von gewerblichen Lieferwagen mit einem Gewicht
von maximal 3,5 t aber die Sicherheit und Arbeitsbedingungen in

Pro Alps
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der Transportbranche. Um beiden Anliegen gerecht zu werden,
stimmt Pro Alps den Anderungen als Ubergangslésung zu, fordert
aber unabhangig davon eine Ausweitung des Geltungsbereichs
der Chauffeurverordnung ARV 1.

Der Geltungsbereich der ARV 1 ist aktuell ein bedeutender Wett-
bewerbsnachteil fur Nutzfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb,
weil diese bei gleicher Nutzlast mehr Eigengewicht haben und da-
her schneller unter die Regelungen fur die Arbeits- und Lenkzeit
schwerer Nutzfahrzeuge fallen. Geregelte Arbeits- und Lenkzeiten
sind sinnvoll, aber die bisherige Regelung schafft unerwtinschte
Nachteile fur Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb. Eine Aus-
nahme fur Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb und einem Ge-
wicht zwischen 3,5 und 4,25 Tonnen von der Chauffeurverord-
nung ARV 1 ist daher im Interesse des Umstiegs auf Elektromobi-
litat sinnvoll. Damit werden die Nachteile verringert und die An-
reize erhoht, als Unternehmen auf emissionsfrei angetriebene
Fahrzeuge umzusteigen.

Im Zeitraum von 2010 bis 2023 ist der Bestand an Lieferwagen
(maximal 3,5 t) dreizehnmal starker angestiegen als jener von
schweren Nutzfahrzeugen (52 % vs. 4 %). Der Gutertransport mit
leichten Motorfahrzeugen gewinnt an Bedeutung. Verkehrsprog-
nosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommen-
den Jahren fortsetzen wird. Das ist bedenklich, weil die Arbeits-
und Ruhezeiten von Fahrer:innen von leichten Motorfahrzeugen
weniger stark geregelt sind als von schweren Motorfahrzeugen.

Heute kdnnen angestellte Fahrer:innen von leichten Nutzfahrzeu-
gen bis zu 12,5 Stunden arbeiten und Selbststandige unbegrenzt
lange. Die langen Arbeitszeiten fiihren zu Ubermiidung und
Stress und damit gemass BFU zu einem Sicherheitsrisiko. Die
besseren Arbeitsbedingungen der ARV 1 wurden nicht nur die Si-
cherheit aller im Strassenverkehr gewahrleisten, sondern waren
auch fur die Fahrer:innen ein Gewinn. Diese sind heute oft Uber-
mudet und ausgebrannt. Viele machen den Job nicht lange. Bei
besseren Arbeitsbedingungen kénnten Fahrer:innen in der Bran-
che bleiben. Das wurde dem Fachkraftemangel entgegenwirken.

Auch Lieferwagen stellen ein erhohtes Sicherheitsrisiko dar - ge-
rade im Falle einer Kollision mit leichteren Personenwagen. Aus
Forschungsberichten ist bekannt, dass bei einer Kollision mit ei-
nem schweren Fahrzeug die Verletzungsfolgen bei den Insassen
im leichteren Fahrzeug Uberdurchschnittlich stark zunehmen und
das Sicherheitsniveau insgesamt sinkt. Daher profitieren alle Ver-
kehrsteilnehmenden von starkeren Sicherheitsvorschriften fur
Lenkende schwerer Fahrzeuge.

Pro Alps
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Die 2,5 t-Grenze ist umso sinnvoller, weil im grenziberschreiten-
den Verkehr der EU mit der Verordnung (EU) 2020/1054 ab 2026
Fahrer:innen von Fahrzeugen ab einem Gewicht von 2,5 t die
Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer:innen von schweren Motorfahr-
zeugen einhalten missen. Wenn diese Regelung nun (fur nicht-
emissionsfreie Fahrzeuge) auch im schweizerischen Binnenver-
kehr gilt, wird eine einheitliche Regelung geférdert. Zur Uber-
nahme der EU-Regelung wurden 2023 in einem Verordnungsent-
wurf der ARV 1 mit dem Ziel, regulatorische Lucken betreffend
Lieferwagen zu schliessen, 2,5 t als Grenzwert der ARV 1 (fur
grenzuberschreitenden Verkehr) vorgeschlagen. Diese Einschat-
zung stutzt die Annahme, dass 2,5 t angesichts der wachsenden
Zahl an Lieferwagen ein vernunftiger Grenzwert fur die Gultigkeit
der ARV 1 ist.

Die Vorteile der Chauffeurverordnung ARV 1 erachten wir dann
als gering, wenn das Lenken nicht die berufliche Haupttatigkeit
der Fahrer:innen darstellt und der Transport auch nicht auf
fremde Rechnung durchgefuhrt wird. In diesen Fallen, beispiels-
weise bei Handwerker:innen, begrisst Pro Alps den Status Quo
mit der vorgeschlagenen Kompensation des Mehrgewichts des
emissionsfreien Antriebs bis 4,25 t.

Daher fordert Pro Alps, die Gultigkeit der ARV 1 auf Fahrzeuge
ab einem Gesamtgewicht von 2,5 t auszudehnen, sofern das Len-
ken die berufliche Haupttatigkeit der Fahrer:innen darstellt oder
der Transport auf fremde Rechnung durchgefuhrt wird. Pro Alps
begrusst die Kompensation des Mehrgewichts von emissions-
freien Antrieben. Wenn die ARV 1 auf Fahrzeuge mit einem Ge-
samtgewicht von 2,5 t ausgeweitet wird, sollen deshalb Fahr-
zeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis 3,25 t vom Geltungsbe-
reich der ARV 1 ausgenommen sein, wenn ihr Mehrgewicht aus-
schliesslich durch den emissionsfreien Antrieb verursacht wird.
Der Mechanismus der Vorlage und der positive Anreiz fur E-Nutz-
fahrzeuge bleiben damit erhalten. Gleichzeitig werden die Lenk-
zeiten von gewerblichen Fahrer:innen leichter Motorfahrzeuge
besser geregelt zum Vorteil von Fahrer:innen und der Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmenden.

Wird der Geltungsbereich der ARV 1 nicht um eine Tonne ausge-
weitet, so mussen auch hier die Erleichterungen fur Fahrzeuge
mit emissionsfreiem Antrieb auf eine Zeitdauer von zehn Jahren
befristet sein. Falls der Umstieg auf emissionsfreie Mobilitat zu
diesem Zeitpunkt weiterhin einen Nachteilsausgleich fur emissi-
onsfreie Fahrzeuge bedarf, so soll der Bundesrat die Regelung
um funf bis zehn Jahre verlangern konnen. Sobald die Erleichte-
rung nicht mehr nétig ist, muss sie abgeschafft werden, damit die
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Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Transportbranche
nicht unter der Regelung leiden.

Zudem ist durch die diversen absehbaren Risiken dieser Ande-
rung umso wichtiger, dass Nachteile und Risiken allfalliger Locke-
rungen in einem Monitoring eng Uberwacht und transparent verof-
fentlicht werden. Das Monitoring muss sicherstellen, dass die Lo-
ckerungen keine Ruckverlagerung auf die Strasse bewirken.
Sollte dies der Fall sein, sind die Lockerungen aufzuheben. Zu-
dem sollen regionale Kennzahlen, insbesondere zum Alpenraum,
ebenfalls im Monitoring enthalten sein. Fir den Alpenraum rele-
vante Zahlen umfassen die Unfallstatistik auf Bergstrassen, die
Verkehrsverlagerung auf Transitachsen, sowie die Auswirkungen
auf den Tourismusverkehr.

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr FlUhrerin-
nen und Fuhrer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der
ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[]1JA X] NEIN [] keine Stellungnahme /
nicht betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe Stellungnahme zu Frage 2

Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker
schwerer Motorwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem
Gesamtgewicht von hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Giber-
schreitende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der emissi-
onsfreien Antriebstechnik verursacht wird, grundsatzlich die
Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen und
Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-
VRV)?

[]1JA X] NEIN [] keine Stellungnahme /
nicht betroffen

Pro Alps proalps.ch 1EW,

Fiir lebenswerte Alpen info@proalps.ch @@@ Ihre Spende E s
Hellgasse 23, CH-6460 Altdorf UR +4141552 8100 in guten Handen. % 4

CeRTIFE

EUEITN
@
)



pro
alps

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die vorgeschlagenen Anderungen setzen wertvolle Anreize fiir
den Umstieg auf emissionsfreie Antriebe. Sie schwachen jedoch
die Sicherheit im Strassenverkehr und erhdhen langfristig die Um-
weltbelastung. Pro Alps heisst die Vernehmlassungsvorlage auch
hier als zehnjahrige Ubergangsregelung, die von einem Monito-
ring eng uberwacht wird, gut.

Sowohl der Zweck als auch das Aussehen der emissionsfrei an-
getriebenen Fahrzeuge bis 4,25 t entspricht jenem von leichten
nicht-emissionsfrei angetriebenen Motorfahrzeugen. Daher beflr-
wortet Pro Alps, dass sie dort, wo Regelungen den Fahrzeugtyp
und weniger das faktische Fahrzeuggewicht betreffen, die Regeln
fur leichte statt fur schwere Motorwagen beachten mussen.

Pro Alps begrusst ebenfalls die sicherheitstechnisch wichtige
Klarstellung in Abs. 2, dass signalisierte Gewichtsbeschrankun-
gen unabhangig aller Ausnahmen fur Fahrzeuge mit emissions-
freiem Antrieb gelten.

Die Lockerung bei den Hochstgeschwindigkeiten stellt eine
Schwachung der Sicherheit dar. Der Unfallschaden nimmt mit ho-
herer Geschwindigkeit und hdherem Gewicht je exponentiell zu.
Auch der Energieverbrauch, der Larm und der Reifenabrieb sind
bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h im Vergleich zu 80 km/h
erheblich hoher. Dieser Effekt ist umso grosser, je schwerer das
Fahrzeug ist. Diese Probleme existieren bei E-Fahrzeugen ge-
nauso wie bei nicht-emissionsfreien. Daher mussen die Lockerun-
gen, sobald sie nicht mehr nétig sind, rickgangig gemacht wer-
den. Zusatzlich sinkt das Sicherheitsniveau in steilen Gefallen
und engen Kurven mit zunehmender Geschwindigkeit, da die Re-
aktionszeit verkurzt und die Bremswege verlangert werden. Daher
fordert Pro Alps den Verzicht auf eine Erhdhung der Hochstge-
schwindigkeit auf alpinen Strassen.

Im Vergleich zum Einsatz der typischen Nutzfahrzeuge sind
Wohnmobile deutlich seltener im Einsatz und die Fahrzeuglen-
kenden weisen eine geringere Fahrpraxis auf. Die hohere Fremd-
gefahrdung wurde durch die mangelnde Fahrpraxis verscharft.
Dieser Sicherheitsverlust (auf Kosten der Ubrigen Verkehrsteil-
nehmenden) ware im Vergleich zum Okologischen Mehrwert un-
verhaltnismassig hoch.

Fur schwere Wohnmotorwagen sollte die Hochstgeschwindigkeit
daher nicht Gber 80 km/h betragen. Im Interesse einer einheitli-
chen Regelung heissen wir die vorubergehende Lockerung der

Pro Alps
Fiir lebenswerte Alpen

info@proalps.ch @@@ Ihre Spende
Hellgasse 23, CH-6460 Altdorf UR +4141552 8100 in guten Handen.

proalps.ch

1?

» 5
CeRTIFE

EUEITN
O
BT



pro
alps

erlaubten Hochstgeschwindigkeit von 100 auf 120 km/h fur emis-
sionsfrei angetriebene Wohnmotorwagen bis 4,25 t dennoch gut.

Pro Alps befiirwortet die Anderungen, um die Einheitlichkeit und
Verstandlichkeit der Regelung zu férdern, fordern aber den Ver-
zicht der Erhéhung auf alpinen Strassen. Die Lockerungen — ins-
besondere jene der erlaubten Hochstgeschwindigkeit — bergen Si-
cherheitsrisiken und wirken, sobald emissionsfreie Antriebe sich
im Strassenverkehr durchgesetzt haben werden, dem expliziten
Ziel der Anderung: umweltvertraglicher Mobilitat entgegen. So-
bald sie flir den Umstieg auf emissionsfreie Mobilitat nicht mehr
ndtig sind, missen die vorgeschlagen Anderungen deshalb wie-
der ausser Kraft treten.

Falls der Bundesrat nach zehn Jahren einen weiteren Bedarf der
Regelungen fur den Umstieg auf emissionsfreie Mobilitat sieht,
kann er die Ubergangsregelung um fiinf bis zehn Jahre verlan-
gern. Die Nachteile dieser Anderungen punkto Sicherheit und
Umweltbelastung missen mit einem Monitoring eng Uberwacht
und transparent kommuniziert werden. Wenn die Nachteile Uber-
wiegen, muss die Ubergangsregelung beendet werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28
Absatz 1 SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal
«Mindestabstand» (2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und
Lenker von schweren Motorwagen und andererseits Lenkerin-
nen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, deren Gesamt-
zugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme /
nicht betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das Signal «Mindestabstand» (2.47) erhdht die Sicherheit, weil
ein ausreichender Abstand zwischen schweren Motorfahrzeugen
in der Nahe von Gefahrenstellen entscheidend sein kann. Gleich-
zeitig ist es kein wirklicher Nachteil fur Fahrer:innen oder Unter-
nehmen, wenn sie an diesen Stellen einen Abstand einhalten
mussen. Daher wirde eine Lockerung hier keinen dkologischen
Nutzen, sondern primar ein Sicherheitsrisiko bringen. Aus diesen
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Griunden begrusst Pro Alps, dass der Bundesrat keine Lockerun-
gen vorschlagt.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtli-
chen Prufung vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur
Lastwagen und Sattelschlepper zulassig ist, sofern diese
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme /
nicht betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Um der Benachteiligung von emissionsfrei angetriebenen Fahr-
zeugen entgegenzuwirken und den organisatorischen Aufwand
gering zu halten, begrisst Pro Alps die Mdglichkeit der Selbstab-
nahme fur Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis zum Ge-

wicht von 4,25 t.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N>
(Lastwagen und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Ge-
schwindigkeitsbegrenzungseinrichtung ausgerustet sein mus-
sen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t der Klasse N>
sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme /
nicht betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wenn emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge bis 4,25 t von der
Geschwindigkeitsbegrenzung ausgenommen sind, wird die Aus-
rustungspflicht mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungseinrich-
tung unnotig. Daher begrusst Pro Alps diese Erleichterung fur
Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb.

Pro Alps

Fiir lebenswerte Alpen info@proalps.ch @@@ Ihre Spende
Hellgasse 23, CH-6460 Altdorf UR +4141552 8100 in guten Handen.

proalps.ch
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8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen
bis 4,25 t kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss
(Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme /
nicht betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Pro Alps begrisst die Erleichterung fur emissionsfrei angetrie-
bene Fahrzeuge in diesem Punkt. Wie im erlauternden Bericht er-
wahnt, kann durch den Einsatz eines Feuerldschers in erster Li-
nie, «bei einem Unfall moglicherweise mehr Zeit bleiben, um Per-
sonen zu bergeny. Die vorgeschlagene Regelung erhdht das
Hochstgewicht, aber nicht die Transportkapazitat von Gesell-
schaftswagen ohne Feuerldscher. Daher steigt das Sicherheitsri-
siko nicht und Pro Alps begrusst den Nachteilsausgleich.

Pro Alps proalps.ch

Fiir lebenswerte Alpen info@proalps.ch @@@ Ihre Spende
Hellgasse 23, CH-6460 Altdorf UR +4141552 8100 in guten Handen.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[ ] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_| Weitere interessierte Kreise
Absender:

Stiftung Pusch

Susanne Rutz

Hottingerstrasse 4

8024 Zirich

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

V_E-Nutzfzg_SN_Pusch.docx



Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wir begriissen die Bestrebungen, Nachteile der Elektromobilitadt aus dem Weg zu rau-
men. Emissionsfreie Antriebe und besonders die sich aktuell stark verbreitenden batte-
rieelektrischen Antriebe sind wegen des hohen Batteriegewichts deutlich schwerer als
nicht-emissionsfreie Antriebe. Das flhrt in der Praxis dazu, dass insbesondere Lieferwa-
gen oder Handwerksfahrzeuge, die bisher als leichte Motorfahrzeuge galten, in der E-
Ausfuhrung mehr als 3,5 t Gesamtgewicht haben und daher der strengeren Regulierung
fur schwere Motorfahrzeuge unterliegen. Die Vernehmlassungsvorlage beinhaltet ver-
schiedene Massnahmen, um E-Fahrzeugen mit gleicher Nutzlast die gleichen Bedin-
gungen zu ermdglichen wie nicht-emissionsfreien Fahrzeugen. Wir teilen die Einschat-
zung des Bundesrats, dass diese Massnahmen in der aktuellen Situation sinnvoll sind
und, dass die Regeln flir schwere Motorfahrzeuge aber in gewissen Ausnahmen aus Si-
cherheitsgrinden nicht gelockert werden sollen.

Wahrend wir die Lockerungen fiir Motorfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb mit ei-
nem Gewicht von 3,5 bis 4,25 t kurzfristig als sinnvoll erachten, ist der langfristige Nut-
zen einiger Anderungen gering. Gleichzeitig sind die Nachteile der Vernehmlassungs-
vorlage punkto Sicherheit und Umweltschutz teils einschneidend. So fiihren die héheren
erlaubten Geschwindigkeiten flr schwere Motorfahrzeuge bis 4,25 t zu einem erhéhten
Energieverbrauch und waren langfristig moglicherweise kontraproduktiv.

Wenn die Erleichterungen fir emissionsfreie Fahrzeuge aufgrund besserer Batterietech-
nik und fortgeschrittener Elektrifizierung des Verkehrs nicht mehr notwendig sind, mus-
sen sie daher ausser Kraft treten, damit sie langfristig keinen Schaden anrichten. So
verhindert der Bund, dass die schadlichen Nebenwirkungen der wichtigen Ubergangsre-
gelungen mit der Zeit unverhaltnismassig stark werden. Deshalb begriissen wir die An-
derungen als Ubergangsregelung unter der Bedingung, dass sie nach zehn Jahren au-
tomatisch ausser Kraft treten. Zu ihrem Ablaufdatum nach zehn Jahren soll der
Bundesrat die Ubergangsregelung bei Bedarf um fiinf bis zehn Jahre verléangern kén-
nen.

Zudem fordern wir zur arbeitsrechtlichen Gleichstellung von Paketlieferant*innen, dass
die Chauffeurverordnung fur schwere Nutzfahrzeuge (ARV 1) im Sachentransport fur
Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von 2,5 t gilt, sofern das Lenken die berufliche
Haupttatigkeit der Fahrer*innen darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung
durchgeflhrt wird.

Der Grossteil der vorgeschlagenen Massnahmen bringt Sicherheitsrisiken. Falls der
Geltungsbereich der Chauffeurverordnung nicht um eine Tonne ausgeweitet wird, ist zu-
dem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu befurchten. Daher fordern wir
zusatzlich zum Ablaufdatum ein Monitoring, das die Auswirkungen der neuen Regelung
auf die Transportbranche, auf die Verkehrssicherheit und auf die Umwelt beobachtet
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und daruber 6ffentlich Bericht erstattet. Zeigen sich in diesem Monitoring negative Aus-
wirkungen, so ist die Ausnahmeregelung vorzeitig zu beenden.

Teilrevision ARV 1

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr FUhrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b*s und

bter E-ARV 1)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Art. 3 Abs. 3 ARV 1

Die korrekte Anwendung von Fahrtschreiberkarten und Fahrerkarten verhindert
das illegale Umgehen der gesetzlichen Rechte der Fahrer*innen. Es ist daher fir
auslandische Fahrer*innen wichtig, dass der korrekte Betrieb dieser kontrolliert
wird. Fur schweizerische Fahrer*innen ist es ebenfalls wichtig, weil so unfaire Kon-
kurrenz mit schlechten Arbeitsbedingungen verhindert wird. Wir begrtssen des-
halb diese Gleichstellung der schweizerischen Unternehmen mit auslandischen
Unternehmen.

Art. 4 Abs. 2 Bst. Bbis und bter sowie 4 (neu) ARV 1

Wir begrissen die vorgeschlagenen Anpassungen als Ubergangslésung, um mehr
Unternehmen zum Umstieg auf Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb zu motivie-
ren. Die vorgeschlagenen Lockerungen bedrohen angesichts des aktuellen Booms
von gewerblichen Lieferwagen mit einem Gewicht von maximal 3,5 t aber die Si-
cherheit und Arbeitsbedingungen in der Transportbranche. Um beiden Anliegen
gerecht zu werden, stimmen wir den Anderungen als Ubergangslésung zu, fordern
aber unabhangig davon eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Chauffeurver-
ordnung ARV 1.

Fehlanreize fiir nicht-emissionsfreie Antriebe verhindern

Der Geltungsbereich der ARV 1 ist aktuell ein bedeutender Wettbewerbsnachteil
fir Nutzfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb, weil diese bei gleicher Nutzlast
mehr Eigengewicht haben und daher schneller unter die Regelungen fir die Ar-
beits- und Lenkzeit schwerer Nutzfahrzeuge fallen. Geregelte Arbeits- und Lenkzei-
ten sind sinnvoll, aber die bisherige Regelung schafft unerwiinschte Nachteile fir
Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb. Eine Ausnahme fir Fahrzeuge mit emissi-
onsfreiem Antrieb und einem Gewicht zwischen 3,5 und 4,25 Tonnen von der
Chauffeurverordnung ARV 1 ist daher im Interesse des Umstiegs auf Elektromobili-
tat sinnvoll. Damit werden die Nachteile verringert und die Anreize erhoht, als Un-
ternehmen auf emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge umzusteigen.

Relevanz der Ausdehnung des ARV-1-Geltungsbereichs
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Im Zeitraum von 2010 bis 2023 ist der Bestand an Lieferwagen (maximal 3,5 t) drei-
zehnmal starker angestiegen als jener von schweren Nutzfahrzeugen (52 % vs. 4
%).! Der Gutertransport mit leichten Motorfahrzeugen gewinnt an Bedeutung. Ver-
kehrsprognosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Jah-
ren fortsetzen wird.2 Das ist bedenklich, weil die Arbeits- und Ruhezeiten von Fah-
rer*innen von leichten Motorfahrzeugen weniger stark geregelt sind als von
schweren Motorfahrzeugen.

Heute kdnnen angestellte Fahrer*innen von leichten Nutzfahrzeugen bis zu 12,5
Stunden arbeiten und Selbststandige unbegrenzt lange. Die langen Arbeitszeiten
fihren zu Ubermidung und Stress und damit geméss BFU zu einem Sicherheitsri-
siko.? Die besseren Arbeitsbedingungen der ARV 1 wiirden nicht nur die Sicherheit
aller im Strassenverkehr gewahrleisten, sondern waren auch fur die Fahrer*innen
ein Gewinn. Diese sind heute oft GUbermuldet und ausgebrannt. Viele machen den
Job nicht lange.* Bei besseren Arbeitsbedingungen konnten Fahrer*innen in der
Branche bleiben. Das wirde dem Fachkraftemangel entgegenwirken.

Hohere Fahrzeuggewichte wirken sich nachteilig auf die Kompatibilitdt im Falle ei-
ner Kollision mit leichteren Personenwagen aus. Aus Forschungsberichten ist be-
kannt, dass bei einer Kollision mit einem schweren Fahrzeug die Verletzungsfolgen
bei den Insassen im leichteren Fahrzeug Uberdurchschnittlich stark zunehmen und
das Sicherheitsniveau insgesamt sinkt. Daher profitieren alle Verkehrsteilnehmen-
den von starkeren Sicherheitsvorschriften fir Lenkende schwerer Fahrzeuge.

Schutz von Sicherheit sowie Arbeitsbedingungen und Erleichterungen fiir E-
Fahrzeuge

Aus diesen Griinden fordern wir eine Ausweitung der Gultigkeit der ARV 1 auf
leichte Motorfahrzeuge ab 2,5 t fir hauptberufliche Fahrten. Damit werden auch
bei wachsender Verbreitung von leichten Nutzfahrzeugen die Sicherheit aller sowie
gute Arbeitsbedingungen der Fahrer*innen gewahrleistet.

Die 2,5 t-Grenze ist umso sinnvoller, weil im grenzuberschreitenden Verkehr der EU
mit der Verordnung (EU) 2020/1054 ab 2026 Fahrer*innen von Fahrzeugen ab ei-
nem Gewicht von 2,5 t die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer*innen von schweren
Motorfahrzeugen einhalten mussen.> Wenn diese Regelung nun (fir nicht-emissi-
onsfreie Fahrzeuge) auch im schweizerischen Binnenverkehr gilt, wird eine einheit-
liche Regelung geférdert. Zur Ubernahme der EU-Regelung wurden 2023 in einem
Verordnungsentwurf der ARV 1 mit dem Ziel, regulatorische Licken betreffend Lie-
ferwagen zu schliessen, 2,5 t als Grenzwert der ARV 1 (fur grenziiberschreitenden
Verkehr) vorgeschlagen. Diese Einschatzung stutzt die Annahme, dass 2,5 t ange-
sichts der wachsenden Zahl an Lieferwagen ein verniinftiger Grenzwert fir die Gul-
tigkeit der ARV 1 ist.

Die Vorteile der Chauffeurverordnung ARV 1 erachten wir dann als gering, wenn
das Lenken nicht die berufliche Haupttatigkeit der Fahrer*innen darstellt und der
Transport auch nicht auf fremde Rechnung durchgefihrt wird. In diesen Fallen,

1 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/33046805/master, S. 2
2vgl. ARE (2022): Schweizerische Verkehrsperspektiven 2050.

3 Bundesgesetz internationaler Personen- und Guterverkehr auf der Strasse | BFU

4 ARV: Unsere Antwort — Fahrtenschreiber fir Lieferwagen | routiers

520.4478 | Gleich lange Spiesse bei Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen | Geschaft | Das Schweizer Parlament; Vernehmlassung Ausweitung des Geltungsbereichs der
Chauffeurverordnung
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beispielsweise bei Handwerker*innen, begrissen wir den Status Quo mit der vor-
geschlagenen Kompensation des Mehrgewichts des emissionsfreien Antriebs bis
4,25t.

Daher fordern wir, die Gultigkeit der ARV 1 auf Fahrzeuge ab einem Gesamtge-
wicht von 2,5 t auszudehnen, sofern das Lenken die berufliche Haupttatigkeit der
Fahrer*innen darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung durchgefihrt
wird. Wir begrussen die Kompensation des Mehrgewichts von emissionsfreien An-
trieben. Wenn die ARV 1 auf Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 2,5 t ausge-
weitet wird, sollen deshalb Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis 3,25 t vom
Geltungsbereich der ARV 1 ausgenommen sein, wenn ihr Mehrgewicht ausschliess-
lich durch den emissionsfreien Antrieb verursacht wird. Der Mechanismus der Vor-
lage und der positive Anreiz fur E-Nutzfahrzeuge bleiben damit erhalten. Gleichzei-
tig werden die Lenkzeiten von gewerblichen Fahrer*innen leichter Motorfahrzeuge
besser geregelt zum Vorteil von Fahrer*innen und der Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmenden.

Wird der Geltungsbereich der ARV 1 nicht um eine Tonne ausgeweitet, so mussen
auch hier die Erleichterungen fir Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb auf eine
Zeitdauer von zehn Jahren befristet sein. Falls der Umstieg auf emissionsfreie Mo-
bilitat zu diesem Zeitpunkt weiterhin einen Nachteilsausgleich fir emissionsfreie
Fahrzeuge bedarf, so soll der Bundesrat die Regelung um funf bis zehn Jahre ver-
langern kdnnen. Sobald die Erleichterung nicht mehr nétig ist, muss sie abge-
schafft werden, damit die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Transport-
branche nicht unter der Regelung leiden.

Zudem ist durch die diversen absehbaren Risiken dieser Anderung umso wichtiger,
dass Nachteile und Risiken allfalliger Lockerungen in einem Monitoring eng Uber-
wacht und transparent veroffentlicht werden. Falls Probleme auftreten, muss die
Ubergangsregelung vorzeitig beendet werden.

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe unsere Stellungnahme zu Frage 2.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
héchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Gberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten missen (Art. 41¢ E-VRV)?

[ ]JA X NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die vorgeschlagenen Anderungen setzen wertvolle Anreize fir den Umstieg auf
emissionsfreie Antriebe. Sie schwachen jedoch die Sicherheit im Strassenverkehr
und erhéhen langfristig die Umweltbelastung. Wir heissen die Vernehmlassungs-
vorlage auch hier als zehnjahrige Ubergangsregelung, die von einem Monitoring
eng Uberwacht wird, gut.

Geringfiigige Anderungen bringen Vorteile ohne grosse Risiken

Sowohl der Zweck als auch das Aussehen der emissionsfrei angetriebenen Fahr-
zeuge bis 4,25 t entspricht jenem von leichten nicht-emissionsfrei angetriebenen
Motorfahrzeugen. Daher beflurworten wir, dass sie dort, wo Regelungen den Fahr-
zeugtyp und weniger das faktische Fahrzeuggewicht betreffen, die Regeln fir
leichte statt fur schwere Motorwagen beachten mussen.

Wir begrissen ebenfalls die sicherheitstechnisch wichtige Klarstellung in Abs. 2,
dass signalisierte Gewichtsbeschrankungen unabhangig aller Ausnahmen fur Fahr-
zeuge mit emissionsfreiem Antrieb gelten.

Hohere Geschwindigkeit birgt Risiken

Die Lockerung bei den Hochstgeschwindigkeiten stellt eine Schwachung der Si-
cherheit dar. Der Unfallschaden nimmt mit héherer Geschwindigkeit und héherem
Gewicht je exponentiell zu. Auch der Energieverbrauch, der Ladrm und der Reifen-
abrieb sind bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h im Vergleich zu 80 km/h er-
heblich hoher. Dieser Effekt ist umso grosser, je schwerer das Fahrzeug ist. Diese
Probleme existieren bei E-Fahrzeugen genauso wie bei nicht-emissionsfreien. Da-
her mussen die Lockerungen, sobald sie nicht mehr nétig sind, rickgangig ge-
macht werden.

Lockerungen fiir Wohnmobile sind besonders riskant

Im Vergleich zum Einsatz der typischen Nutzfahrzeuge sind Wohnmobile deutlich
seltener im Einsatz und die Fahrzeuglenkenden weisen eine geringere Fahrpraxis
auf. Die hohere Fremdgefahrdung wiirde durch die mangelnde Fahrpraxis ver-
scharft. Dieser Sicherheitsverlust (auf Kosten der Gbrigen Verkehrsteilnehmenden)
ware im Vergleich zum 6kologischen Mehrwert unverhaltnismassig hoch.

Gerade fur schwere Wohnmotorwagen sollte die Hochstgeschwindigkeit nicht tber
80 km/h betragen. Im Interesse einer einheitlichen Regelung heissen wir die vo-
ribergehende Lockerung der erlaubten Hochstgeschwindigkeit von 100 auf 120
km/h fur emissionsfrei angetriebene Wohnmotorwagen bis 4,25 t dennoch gut.

Mit Ablaufdatum und Monitoring gegen schéadliche Nebenwirklungen
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Wir beflirworten die Anderungen, um die Einheitlichkeit und Verstandlichkeit der
Regelung zu férdern. Die Lockerungen - insbesondere jene der erlaubten Hochst-
geschwindigkeit - bergen Sicherheitsrisiken und wirken, sobald emissionsfreie An-
triebe sich im Strassenverkehr durchgesetzt haben werden, dem expliziten Ziel der
Anderung: umweltvertraglicher Mobilitat entgegen. Sobald sie fur den Umstieg auf
emissionsfreie Mobilitat nicht mehr nétig sind, missen die vorgeschlagen Ande-
rungen deshalb wieder ausser Kraft treten.

Falls der Bundesrat nach zehn Jahren einen weiteren Bedarf der Regelungen fur
den Umstieg auf emissionsfreie Mobilitat sieht, kann er die Ubergangsregelung
um funf bis zehn Jahre verlangern. Die Nachteile dieser Anderungen punkto Si-
cherheit und Umweltbelastung midssen mit einem Monitoring eng Uberwacht und
transparent kommuniziert werden. Wenn die Nachteile Gberwiegen, muss die
Ubergangsregelung beendet werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kinftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das Signal «Mindestabstand» (2.47) erhoht die Sicherheit, weil ein ausreichender
Abstand zwischen schweren Motorfahrzeugen in der Nahe von Gefahrenstellen
entscheidend sein kann. Gleichzeitig ist es kein wirklicher Nachteil fur Fahrer*in-
nen oder Unternehmen, wenn sie an diesen Stellen einen Abstand einhalten mus-
sen. Daher wirde eine Lockerung hier keinen 6kologischen Nutzen, sondern pri-
mar ein Sicherheitsrisiko bringen. Aus diesen Grinden begrussen wir, dass der
Bundesrat keine Lockerungen vorschlagt.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:

Um der Benachteiligung von emissionsfrei angetriebenen Fahrzeugen entgegen-
zuwirken und den organisatorischen Aufwand gering zu halten, begrussen wir die
Maoglichkeit der Selbstabnahme fiir Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis
zum Gewicht von 4,25 t.

Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wenn emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge bis 4,25 t von der Geschwindigkeits-
begrenzung ausgenommen sind, wird die Ausristungspflicht mit einer Geschwin-
digkeitsbegrenzungseinrichtung unnétig. Daher begrussen wir diese Erleichterung
flr Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb.

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wir begrussen die Erleichterung fur emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge in die-
sem Punkt. Wie im erlduternden Bericht erwdhnt, kann durch den Einsatz eines
Feuerldschers in erster Linie, «bei einem Unfall mdglicherweise mehr Zeit bleiben,
um Personen zu bergen». Die vorgeschlagene Regelung erhéht das Hochstge-
wicht, aber nicht die Transportkapazitat von Gesellschaftswagen ohne Feuerl6-
scher. Daher steigt das Sicherheitsrisiko nicht und wir begrtissen den Nachteilsaus-
gleich.

8/8



RoadCross'"
SCHWEIZ

Fiir Sie da. Mit Sicherheit.

RoadCross Schweiz, Zweierstr. 22, 8004 Zirich

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

Per Mail an: V-FA@astra.admin.ch
Frist: 9. Januar 2026
Format: Word- und PDF-Dokument

Zlrich, 26. November 2025

Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren zur Anderung von vier Verordnungen des Strassenver-
kehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25t (Vernehmlassung 2025/71)

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen fur die Einladung zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren 2025/71.
Die Forderung der Verkehrssicherheit ist fir RoadCross Schweiz ein zentrales Anliegen und steht im

Mittelpunkt unserer taglichen Arbeit.

Die aktuelle Vorlage unterstiitzen wir grundsatzlich. Daher verzichten wir auf eine Teilnahme am
Vernehmlassungsverfahren.

Wir bedanken uns fir die Moglichkeit zur Stellungnahme und freuen uns, auch kiinftig zu
Vernehmlassungen im Bereich der Verkehrssicherheit eingeladen zu werden.

Bei Fragen stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verflugung.

Freundliche Grisse
RoadCross Schweiz

\J\ i \D’«swzf &)OW A

Willi Wismer Stéphanie Kebeiks
Prasident des Stiftungsrats Geschaftsfiihrung RoadCross Schweiz

RoadCross Schweiz ~ +41 (0)44 737 48 29
Zweierstrasse 22 info@roadcross.ch
8004 Zurich www.roadcross.ch



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
0 Syndicat du personnel des transports
m Sindacato del personale dei trasporti

SEV Zentralsekretariat
Steinerstrasse 35
Postfach 1008

3000 Bern 6 Eidgendssisches Departement flir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Telefon +41 31 357 57 57 3003 Bern

info@sev-online.ch
www.sev-online.ch

Simon Burgunder Per Mail an:
Direkt ~ +4131357 5724 V-FA@astra.admin.ch

Mobil +4176 603 57 93
simon.burgunder@sev-online.ch

Bern, 08. Januar 2026
SiB

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti

Wir danken Ihnen fiir die Einladung zur Vernehmlassung beziiglich der Anderung des Strassenrechts fiir
Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t. Gerne nimmt der SEV, die Gewerkschaft des Verkehrspersonals, die
Maoglichkeit zur Stellungnahme wahr. Der SEV lehnt die vorliegende Vernehmlassungsvorlage gesamt-
haft ab. Insbesondere die Befreiung der Fahrzeugfiihrenden von den Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit-Vor-
schriften im Binnenverkehr ist aus unserer Sicht falsch.

1. Einleitende Bemerkungen

Als Gewerkschaft des Verkehrspersonals gehért der StrassenguUtertransport nicht zu unseren Kernanlie-
gen. Unsere Teilnahme an der Vernehmlassung mag deshalb auf den ersten Blick er-staunen. Doch die
Rahmenbedingungen im Strassengultertransport haben mitunter Auswirkungen auf den Schienengiter-
verkehr, aufgrund der direkten Konkurrenzsituation zwischen Strassenguter- und Schienengutertransport.
Folglich betrifft die vorliegende Anpassung die Verlagerungspolitik der Schweiz. Weil das wiederum ein
zentrales Anliegen des SEV ist, sehen wir uns verpflichtet, uns zu diesem Gesetzgebungsvorhaben ver-
nehmen zu lassen. Ausserdem sind uns faire Arbeitsbedingungen und mehr sozialer Schutz fir Arbeit-
nehmende Uber alle Branchen hinweg ein wichtiges Anliegen.

Der SEV hat deshalb die Ausweitung des Geltungsbereichs der ARV1 auf Lieferwagen ab 2,5 Tonnen im
gewerbsmassigen Strassengutertransport im grenziberschreitenden Verkehr und die daraus resultie-
rende Einbaupflicht von Fahrtschreibern begriisst. Aus Sicht des SEV ist im Binnenverkehr ebenfalls eine
Ausweitung nétig. Wir sind Uberzeugt, dass so der Gesundheitsschutz weiter verbessert und die Ver-
kehrssicherheit zusatzlich erhéht werden kann.

11. Verlagerung férdern

Die Starkung des Schienengiiterverkehrs ist fiir den SEV ein wichtiges verkehrspolitisches Anliegen. Die
Vorteile des Schienengterverkehrs sind flir den SEV offensichtlich: bessere Energie- und Flacheneffizi-
enz, keine CO2-Emissionen, und héhere Sicherheit.

Jegliche Massnahme zum Nachteil des Schienenguterverkehrs unterlauft die Bemihungen Guter von der
Strasse auf die Schiene zu verlagern. Aufgrund des harten inter- und intramodalen Kostenwettbewerbs
zwischen den verschiedenen Verkehrstragern, kdnnen bereits kleine Verschiebungen im Kostengefiige
grosse Auswirkungen haben. Die Ausweitung der Gewichtslimite fir Elektro-Nutzfahrzeuge auf 4,25 t und
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die damit einhergehenden Befreiung der Fahrzeugfiihrenden von der ARV1 stellt u. E. eine Bevorteilung
des Gitertransports mit Elektro-Lieferwagen dar. Die Verlagerungspolitik will und soll Giiter von der
Strasse auf die Schiene verlagern, ungeachtet, ob es sich um ein Verbrenner- oder um ein Elektrofahr-
zeug handelt. Eine erfolgreiche Verlagerung, insbesondere im Binnenguterverkehr, kann nur gelingen,
wenn der strukturelle Kostennachteil der Schiene wettgemacht werden kann. Héhere Transportpreise
wirden hier einen wertvollen Beitrag leisten. Ausserdem wirden weniger Strassengutertransporte mit
Fahrzeugen mit Lieferwagen die Strassenverkehrsinfrastruktur nachhaltig entlasten. Aus Sicht des SEV
muss die Politik deshalb darauf abzielen die Transportpreise auf der Strasse zu erhéhen. Die Konkur-
renzfahigkeit der Schienengltertransporte kdnnte so verbessert werden.

1.2. Verkehrssicherheit erh6hen

Fir die Verkehrssicherheit ist es letztlich unerheblich, ob der Chauffeur ein Elektro- oder ein Verbrenner-
fahrzeug fahrt. Uberlange Arbeitstage, fehlende Pausen und davon herriihrende Ubermiidung sowie Zeit-
druck, gehoren leider zur heutigen Arbeitsrealitéat von Chauffeuren von Lieferwagen'. U. E. ist es deshalb
das falsche Signal fur Elektro-Lieferwagen die Gewichtslimite zu erhdhen. Denn Lieferwagen im grenz-
Uberschreitenden Verkehr wurden richtigerweise erst kirzlich dem Geltungsbereich der ARV1 unterstellt.

1.3. Gesundheitsschutz und Arbeitsbedingungen verbessern

Was wir in unserer Stellung zur Vernehmlassung beztiglich der Ausweitung des Geltungsbereichs ge-
schrieben haben, gilt auch hier. Das eine Ausweitung des Geltungsbereichs der ARV1 den Gesundheits-
schutz erhoht und die Arbeitsbedingungen verbessert. Gerade die Fahrtschreiberpflicht ermoglicht die
Kontrolle der Arbeitszeiten Uberhaupt erst flachendeckend. Da gewerbsmassige Strassengiitertransporte
mit Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen bisher lediglich dem Arbeitsgesetz (ArG) unterstellt sind, besteht keine
Pflicht die Fahrzeiten zu erfassen. Wahrenddem das ARV1 bei Zuwiderhandlungen gegen die Kontrollbe-
stimmungen klare Strafbestimmungen vorsieht, wird bei Verletzung der Dokumentationspflicht nach Art.
46 ArG lediglich das Nicht-zur-Verfliigung-stellen bestraft, nicht aber die Verletzung der Dokumentations-
pflicht. Dieser Umstand 6ffnet einer mangelhaften Arbeitszeitkontrolle Tir und Tor, mit schwerwiegenden
Folgen flur die Arbeitnehmenden. Mit der Ausweitung des Geltungsbereichs der ARV1 kdnnte dieser
Missstand wirksam bekampft werden. Dies wiirde zu spurbaren Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
und des Sozialschutzes beitragen, was wiederum dem Chauffeurmangel effektiv entgegenwirkt, weil da-
mit die Attraktivitat des Chauffeurberufs nachhaltig steigt. Ebenfalls konnten héhere Preise zu besseren
Léhnen beitragen. Jedenfalls sind héhere Transportpreise grundsatzlich zu begrissen, weil sie volkswirt-
schaftlich, gesellschaftlich und umweltpolitisch von Nutzen sind. So wiirden héhere Transportpreise Ein-
kaufe im Detailhandel gegeniiber dem Online-Handel wieder konkurrenzfahiger machen, weil die Preisdif-
ferenz verkleinert wird. Dadurch wirde die inlandische Wertschépfung erhéht. Aus diesen Grinden hal-
ten wir die Befreiung der Fahrzeugflihrenden von der ARV1 fir falsch.

2. Zum erlauternden Bericht

21. Handlungsbedarf

In der Motion 18.3420 Bourgeois «Kompensierung des Gewichts elektrischer Batterien bei Lieferwagen
der 3,5-Tonnen-Kategorie» wird mit dem Batteriegewicht argumentiert. Es fehlt eine Gesamtbetrachtung
Uber die verschiedenen Komponenten, die das Fahrzeuggewicht ausmachen. Beispielsweise wird weder
in der Motion noch im erlauternden Bericht darauf eingegangen, dass die Motoren von Elektrofahrzeugen
wesentlich leichter sind und in Elektrofahrzeugen zudem leichtere Materialen verbaut werden, um das
Batteriegewicht zumindest teilweise zu kompensieren. Ausserdem blenden sowohl die Motion als auch
der erlduternde Bericht jeglichen technologischen Fortschritt aus. Insbesondere das Batteriegewicht
konnte in den letzten Jahren signifikant gesenkt werden. Die Wechselwirkungen zwischen Leistung,

1's. bfu-Faktenblatt Nr. 17 (2016): Ewert, U.: Kurzanalyse Lieferwagen. Bern. S. 10: «Der nicht bewilligungspflichtiger Arbeitstag
kann zwischen 6 und 20 Uhr liegen (auch Abendarbeit bis 23 Uhr ist, nach Anhérung der Arbeitnehmenden, bewilligungsfrei), darf
nicht 1anger als 14 Stunden (inkl. Pausen) dauern und die wéchentliche Hochstarbeitszeit 45 Stunden betragen. Ein Arbeitstag
kann also recht lang sein.»

s. bfu-Faktenblatt Nr. 17 (2016): Ewer, U.: Kurzanalyse Lieferwagen. Bern: S. 10: «Erheblicher Zeitdruck scheint im Betrieb von
Lieferwagen eine bedeutsame Rolle zu spielen. In einer englischen Studie [2] wurde festgestellt, dass mehr als die Halfte der
Fahrer in Firmen mit hohen Fahrleistungen berichten, dass sie «ziemlich oft» unter Zeitdruck stehen.»

Stellungnahme_SEV_Anpassung_E_Lieferwagen.docx
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Reichweite und Stromverbrauch sind entscheidenden Faktoren fiir den Kauf eines Fahrzeugs. Im Batte-
riegewicht widerspiegeln sich diese Wechselwirkungen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Bat-
teriegewicht durch die technologische Entwicklung weiter reduziert werden. Aus unserer Sicht macht es
deshalb keinen Sinn, ein fixes Mehrgewicht von 750 kg fur Elektro-Lieferwagen zu definieren, um den an-
geblichen Verlust von Transportkapazitat auszugleichen. Wir beflrchten, dass mit dieser Regelung lang-
fristig das Gegenteil erreicht wird: die Ausweitung der Transportkapazitat von Lieferwagen.

Eine solche Entwicklung halt der SEV nicht fir wiinschenswert, weil sie erstens den Schienenguterver-
kehr relativ zum Strassenverkehr schwéacht, zweitens die Verlagerungspolitik unterlduft und drittens die
prekaren Arbeitsbedingungen im Transportgewerbe fordert.

3. Antrage
Der SEV beantragt, die Gewichtslimite fir leichte Nutzfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb nicht auf
4, 25 t anzuheben und von den vorgeschlagenen Massnahmen abzusehen, d. h.

e Fahrzeugfihrende sollen nicht von den Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit-Vorschriften im Binnenverkehr
und damit von der Ausristungspflicht mit einem Fahrtschreiber befreit werden..

e Die Hochstgeschwindigkeit soll nicht von 80 km/h auf 120 km/h erhéht, keine Ausnahme vom Uber-
holverbot fiir Lastwagen, vom Mindestabstandsgebot fiir schwere Motorwagen, vom Lastwagen-Fahr-
verbot und vom Symbol «Lastwageny» auf Zusatztafeln.

e Beibehaltung der Mitnahmepflicht eines Feuerléschers.

e Keine Ausdehnung der Delegationsmdglichkeit fur die Selbstabnahme durch nicht amtliche Perso-
nen.

Fir die Berucksichtigung unserer Stellungnahme danken wir lhnen im Voraus bestens. Gerne stehen wir
Ihnen bei Fragen zur Verfigung.

Freundliche Griisse

SEV — Gewerkschaft
des Verkehrspersonals

@7% § Mj%

Matthias Hartwich Simon Burgunder
Prasident SEV Koordinator Politik

Stellungnahme_SEV_Anpassung_E_Lieferwagen.docx
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Verband des Strassenverkehrs FRS
Fédération routiére suisse FRS

Herr

Bundesrat Albert Rdsti

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Energie, Verkehr und Kommunikation UVEK

Bundeshaus Nord
3003 Bern

Per Mail an: V-FA@astra.admin.ch

Bern, den 9. Januar 2026

«Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassun-
gen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t» Stellungnahme von strasseschweiz — Verband
des Strassenverkehrs (FRS)

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns fir die Gelegenheit, zu dem im Titel genannten Thema wie folgt Stellung
nehmen zu dirfen.

Einleitende Bemerkungen

Die vorliegende Vernehmlassung zielt darauf ab, Nachteile fur Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 Tonnen aufgrund des durch die elektrische Batterie entstehenden Mehrgewichts punk-
tuell auszugleichen. In Erfullung verschiedener parlamentarischer Auftrage sollen vier Ver-
ordnungen angepasst werden, um diese besser an die realen Bedurfnisse der Nutzer anzu-
passen. strasseschweiz hatte bereits die Motion Bourgeois 18.3420 «Kompensierung des
Gewichts elektrischer Batterien bei Lieferwagen der 3,5-Tonnen-Kategorie» unterstuitzt.

strasseschweiz wird sich in der vorliegenden Stellungnahme erganzend zum ausgefiillten
und beigelegten Fragebogen zur Vorlage aussern.

Detaillierte Bemerkungen

Die vorliegenden Anderungen stellen gesamthaft eine notwendige Weiterentwicklung hin zur
Gleichstellung der Antriebstechnologien von Nutzfahrzeugen dar. strasseschweiz begrisst
die beantragten Neuregelungen weitgehend. Zur Gleichstellung der Antriebstechnologien er-
scheint es unerlasslich, dass flr alle Antriebstechnologien — auch fir elektrisch betriebene
Lieferwagen — vergleichbare Rahmenbedingungen herrschen. Es gilt jedoch darauf hinzu-
weisen, dass die Neuregelungen aufgrund des Mehrgewichts zu keiner Verminderung der
Verkehrssicherheit fuhren dirfen und bei steigenden Unfallzahlen Anpassungen — beispiels-
weise bei der Hoéchstgeschwindigkeit — in Betracht gezogen werden sollten. In Bezug auf das
Erfordernis des seitlichen Unterfahrschutzes beantragen wir die analoge Handhabung wie

www.strasseschweiz.ch
Wolflistrasse 5 = 3006 Bern = T 031 329 80 80 = info@strasseschweiz.ch « MwSt.-Nr. CHE-108.029.249 MWST
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bei Lieferwagen mit Gesamtgewicht bis 3,5t. Auch trotz des Mehrgewichts durch den elektri-
schen Antrieb sind die Fahrzeuge von den Dimensionen her identisch und es muss eine ge-
wisse gesetzliche Paritat erreicht werden. Die folgenden Punkte benétigen nach unserer Ein-
schatzung noch Anpassungen, um den zu Grunde liegenden parlamentarischen Auftragen
zu entsprechen.

1.

Verordnung Uber die Arbeits- und Ruhezeit der berufsméassigen Motorfahrzeugfihrer
und -fUhrerinnen (ARV)

Tachographen bei E- Lieferwagen bis 4.25 t

Die Neuregelung sollte ausdricklich festhalten, dass fur diese Fahrzeugkategorie we-
der eine Bedienpflicht bei vorhandenen Tachographen noch eine Pflicht zur Ausris-
tung besteht. Damit entfallt im Binnenverkehr der Einbau eines Tachographen; die in-
ternationalen Bedienvorschriften bleiben davon unberihrt. Herstellern soll jedoch er-
mdglicht werden, Tachographen gemass europaischer Standardisierung freiwillig ein-
zubauen — auch wenn in der Schweiz keine Bedienung erforderlich ist.

. Verkehrsregelverordnung (VRV)

Lizenzpflicht bei Einsatz von E-Lieferwagen

Das Bundesamt fiir Verkehr (BAV) bestatigte auf Nachfrage, dass Transportunterneh-
men unter den zur Vernehmlassung stehenden Regelungen eine Lizenz bendtigen,
sobald sie E-Fahrzeuge Uber 2,5 t einsetzen — selbst wenn diese ausschliesslich im
Binnenverkehr verkehren und bereits von zahlreichen Bestimmungen ausgenommen
sind. Damit waren reine Lieferwagenflotten, die zusatzlich oder ausschliesslich 4,25-t-
E-Fahrzeuge einsetzen, neu lizenzpflichtig, obwohl sich Einsatzspektrum, Personal,
Wartung und betriebliche Ablaufe gegenlber konventionellen Lieferwagen nicht un-
terscheiden. Strasseschweiz sieht darin eine sachlich nicht begriindbare Ungleichbe-
handlung und ein neues, unverhaltnismassig strengeres Hindernis fir die Verbreitung
von E-Fahrzeugen.

*k%k

Wir danken Ihnen fir die Berlcksichtigung unserer Stellungnahme und grissen Sie, sehr ge-
ehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, mit freundlichen Grissen.

strasseschweiz

Olivier Fantino
Geschéftsfiihrer



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise

Absender:
strasseschweiz

Wolflistrasse 5a
3006 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragebogen_strasseschweiz Entwurf


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tGbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

strasseschweiz begriusst die beantragte Neuregelung weitgehend. Zur Gleichstellung der
Antriebstechnologien erscheint es unerlasslich, dass fiir alle Antriebstechnologien — auch
Elektrofahrzeuge — vergleichbare Rahmenbedingungen herrschen. Die Neuregelung bie-
tet die Mdglichkeit, eine Ungleichbehandlung (bzgl. Nutzlast) zielfiUhrend zu beheben. Es
gilt jedoch darauf hinzuweisen, dass die Neuregelungen aufgrund des Mehrgewichts zu
keiner Verminderung der Verkehrssicherheit fiihren dirfen und bei steigenden Unfallzah-
len Anpassungen — beispielsweise bei der Hochstgeschwindigkeit — in Betracht gezogen

werden sollten.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Flh-
rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund
bte E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

strasseschweiz beflrwortet, dass Fihrerinnen und Fihrer von Fahrzeugkombinationen
bestehend aus einem E-Fahrzeug bis 4.25 Tonnen von der ARV 1 ausgenommen wer-
den. Im Sinne der Gleichstellung mit den weiteren Antriebstechnologien erscheint dies

sinnvoll.

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Flhrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Im Sinne der Gleichstellung mit den weiteren Antriebstechnologien erscheint dies sinn-

voll. Da es sich des Weiteren in der Regel um das gleiche Fahrpersonal handelt wie von

konventionellen Lieferwagen, begrusst strasseschweiz die Massnahme.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Im Sinne der Paritat zwischen den Antriebstechnologien ist diese Massnahme zu begris-
sen. Es gilt jedoch darauf hinzuweisen, dass die Neuregelungen aufgrund des Mehrge-
wichts zu keiner Verminderung der Verkehrssicherheit fihren dirfen und bei steigenden
Unfallzahlen Anpassungen — beispielsweise bei der Hochstgeschwindigkeit — in Betracht

gezogen werden sollten.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Von: Marc Epelbaum (Suva)

An: ASTRA-V-FA

Betreff: Vernehmlassung zur Anderung der ARV 1, VTS, VRV und SSV [secure transmitted]
Datum: Montag, 17. November 2025 17:26:07

Anlagen: image001.ipg

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zu den vier
Verordnungen des Strassenverkehrsrechts bezliglich Anpassungen fir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t Stellung nehmen zu kénnen. Da die Suva nicht direkt von den
Verordnungsanpassungen betroffen ist, verzichten wir auf eine Stellungnahme.
Freundliche Grisse

Marc Epelbaum, lic.iur. | Generalsekretar
Suva | Fluhmattstrasse 1 | 6004 Luzern
041 419 55 00

Velounfalle vermiesen den Alltag.
Vorausschauen. Mitdenken. Blickkontakt suchen.

Disclaimer:

Diese Nachricht und ihr eventuell angehangte Dateien sind nur flr den Adressaten bestimmt. Sie kann vertrauliche
oder gesetzlich geschltzte Daten oder Informationen beinhalten. Falls Sie diese Nachricht irrtimlich erreicht hat,
bitten wir Sie hoflich, diese unter Ausschluss jeglicher Reproduktion zu I6schen und die absendende Person zu
benachrichtigen. Danke flir Ihre Hilfe.

This message and any attached files are for the sole use of the recipient named above. It may contain confidential
or legally protected data or information. If you have received this message in error, please delete it without making
any copies whatsoever and notify the sender. Thank you for your assistance.
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Von: STP-kommandokanzlei

An: ASTRA-V-FA

Cc: STP-kommandokanzlei; info@svsp.info

Betreff: AW: [Extern] Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens: Anderung von vier Verordnungen des
Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Datum: Dienstag, 14. Oktober 2025 11:07:35

Anlagen: Antwort Stapo - Anderung vier Verordnungen Strassenverkehrsrecht Anpassungen Elektro-Nutzfahrzeuge

bis 425 t - C STA signiert.pdf
fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2025-71-cons 1-doc 4-de-docx (1).docx

Sehr geehrte Damen und Herren
Beiliegend die Antwort der SVSP (analog Stadtpolizei Zirich).

Stadtpolizei Zurich
Administration SVSP
Bahnhofquai 3

8001 Zirich

E-Mail info@svsp.info

Freundliche Griisse
Fw mbA Thomas Peterhans
Wiss. MA Politik und Strategie

D +4144 41190 04
thomas.peterhans@zuerich.ch

Stadt Zirich
Stadtpolizei
Stabsabteilung
Bahnhofquai 3
8001 Zirich

T+4144 4117117
stadtpolizei.ch

Von: aemterkonsultationen@astra.admin.ch <aemterkonsultationen@astra.admin.ch>
Gesendet: Freitag, 26. September 2025 15:09

Betreff: [Extern] Eroffnung des Vernehmlassungsverfahrens: Anderung von vier Verordnungen
des Strassenverkehrsrechts bezlglich Anpassungen fur Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

You don't often get email from aemterkonsultationen@astra.admin.ch. Learn why this is important

Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsratinnen und Regierungsrate
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Auftrag des Bundesrates begriissen wir Sie zur Vernehmlassung betreffend des Projekts zur
Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Weitere Informationen zur Vernehmlassung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Schreiben.

Medienmitteilung: Bundesrat will Hurden fir E-Lieferwagen abbauen

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts bezlglich Anpassungen fir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [] Verband [] Organisation [X] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Stadtpolizei Zirich
Verkehrspolizei
Bahnhofbricke 1
8001 Zurich

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

5901505_Antwort_Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t..docx
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuihrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fiih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41c E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen






Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen

und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-

richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Energie und Kommunikation UVEK













		







Fragebogen zur Vernehmlassung

Änderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts bezüglich Anpassungen für Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.







Stellungnahme eingereicht durch:

		[bookmark: Kontrollkästchen4]|_| Kanton |_| Verband |_| Organisation |X| Weitere interessierte Kreise



		Absender:

Vereinigung Städtischer Polizeichefs und -chefinnen (SVSP)

Stadtpolizei Zürich
Administration SVSP
Bahnhofquai 3
8001 Zürich
E-Mail info@svsp.info









		Wichtig:

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am 9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch





|_|






Fragen



		

		|_|



		1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen eingeführt werden für Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht übersteigt und das 3,5 t übersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?



		

		[bookmark: Kontrollkästchen1]|X| JA 

		|_| NEIN 

		|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen



		

		Bemerkungen / Änderungsantrag:

     



		

		|_|







Teilrevision ARV 1



		2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Führerinnen und Führer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bbis und bter E-ARV 1)?



		

		|X| JA 

		|_| NEIN 

		|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen



		

		Bemerkungen / Änderungsantrag:

     



		

		|_|



		3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Führerinnen und Führer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?



		

		|X| JA 

		|_| NEIN 

		|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen



		

		Bemerkungen / Änderungsantrag:

     



		

		|_|










Teilrevision VRV



		4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Motorwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von höchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t überschreitende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird, grundsätzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation für die Lenkerinnen und Lenker leichter Motorwagen beachten müssen (Art. 41c E-VRV)?



		

		|X| JA 

		|_| NEIN 

		|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen



		

		Bemerkungen / Änderungsantrag:

     



		

		|_|









Teilrevision SSV



		5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1 SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand» (2.47) künftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, deren Gesamtzugsgewicht 3,5 t übersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?



		

		|X| JA 

		|_| NEIN 

		|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen



		

		Bemerkungen / Änderungsantrag:

     



		

		|_|







Teilrevision VTS



		6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prüfung vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch für Lastwagen und Sattelschlepper zulässig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32 Abs. 2 E-VTS)?



		

		|X| JA 

		|_| NEIN 

		|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen



		

		Bemerkungen / Änderungsantrag:

     



		

		|_|



		7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung ausgerüstet sein müssen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?



		

		|X| JA 

		|_| NEIN 

		|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen



		

		Bemerkungen / Änderungsantrag:

     



		

		|_|



		8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t kein Feuerlöscher mehr mitgeführt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?



		

		|X| JA 

		|_| NEIN 

		|_| keine Stellungnahme / nicht betroffen



		

		Bemerkungen / Änderungsantrag:

     



		

		|_|
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra







Freundliche Griisse

Stéphanie Andrey
Leiterin Fachbereich Politik

Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fur Strassen ASTRA

Abteilung Direktionsgeschéafte

Politik, Wirtschaft, Internationales

Postadresse: 3003 Bern, Standortadresse: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen
Tel +41 58 463 16 86

stephanie.andrey@astra.admin.ch

www.astra.admin.ch


mailto:stephanie.andrey@astra.admin.ch
http://www.astra.admin.ch/

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [] Verband [] Organisation [X] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Stadtpolizei Zirich
Verkehrspolizei
Bahnhofbricke 1
8001 Zurich

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

5901505_Antwort_Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t..docx
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuihrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fiih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41c E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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SWISS () Mobility

Herr Bundesrat Albert ROsti
Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Energie, Verkehr und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

per E-Mail: v-fa@astra.admin.ch

Bern, 12. Dezember 2025

Vernehmlassungsverfahren Anderungen Verordnungen des Strassenverkehrsrechts - elektrische
Nutzfahrzeuge bis 4.25t
Stellungnahme Swiss eMobility

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir zum vorliegenden Vernehmlassungsverfahren Stellung.

Wir unterstltzen die von lhnen verfasst Vorlage und insbesondere das Bestreben, die elektrischen

Nutzfahrzeuge bis 4.25t den fossilen Nutzfahrzeugen bis 3.5t gleichzustellen.

Wie die Motionen 253219 «Gleichbehandlung von Elektronutzfahrzeugen der Kategorie B» unseres
Prasidenten NR Jirg Grossen klar aufzeigt, missen die regulatorischen Hindernisse fiir eNutzfahrzeuge bis
4.25t raschmdglichst beseitigt werden. Nur so kann die Dekarbonisierung auch in dieser Fahrzeugkategorie
erreicht werden. Wir fordern deshalb alle Bestimmungen, welche die vollumfangliche Einteilung dieser

Fahrzeuge in die Kategorie N1 ermdglicht. In diesem Sinne unterstitzen wir die Vernehmlassungsvorlage.

Unsere Anpassungsvorschlage sind wie folgt:

- Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV): unabhangig ob ein Tachograph verbaut ist oder nicht, ist
von einer Bedienpflicht abzusehen. Die Hersteller sollen Wahlfreiheit haben, den Tachographen-
Einbau im Rahmen Europaischer Standardisierung fir den Vertrieb in der Schweiz vorzusehen oder
nicht.

- Verkehrsregelverordnung (VRV): elektrische Nutzfahrzeuge missen bei den Anforderungen an
den Fihrerausweis wie auch im Strassenverkehrsrecht (Fahrverbote, Uberholverbote und
Geschwindigkeitsbegrenzung) als leichte Motorwagen behandelt werden und nicht als schwere

Motorwagen. Nur dies entspricht dem Prinzip der Gleichstellung.

Swiss eMobility | Konsumstrasse 22a | 3007 Bern
Kontakt: krispin.romang@swiss-emobility.ch | 058 510 57 91 Seite1von 2




SWISS () Mobility

- Verordnung Uber die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS): Das Vorhandensein
eines Geschwindigkeitsbegrenzers ist fur diese Fahrzeugkategorie nicht vorzusehen oder es muss
zumindest die Mdglichkeit bestehen, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu deaktivieren.

Die Absicht der Motion 25.3219 ist es, elektrische und fossile Nutzfahrzeuge gleichzustellen.
Elektrische sind oft typengleich, von blossem Auge nicht von fossilen zu unterscheiden, jedoch
aufgrund der Batterie schwerer. Das Anbringen des Unterfahrschutzes ist ein zusatzliches
Erfordernis, welches die Marktdurchdringung erschwert und zusatzliches Gewicht fur elektrische
Nutzfahrzeuge bedeutet. Von einer Verpflichtung sollte daher abgesehen werden.

Wir bitten darum, die Verlangerung der Nachprifintervalle nochmals zu Gberdenken. Jener Beitrag
dieser Fahrzeuge - welche in den ersten Betriebsjahren technisch unbedenklich sind - wiirde den
Ruckstand auf die Nachprifungen der Strassenverkehrsamter entlasten, welche seit Jahren ein
Mehrarbeitsvolumen erleben durch den massiven Anstieg des durchschnittlichen Fahrzeugalters
auf derzeit 10,5 Jahre. Ebenfalls wirde dies die Administrationsaufwendungen reduzieren fiur die

Behdrde, wie auch fur kleinere und mittlere Unternehmen (KMU).

Besten Dank fir die wohlwollende Prifung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse

Krispin Rorﬁang

Direktor Swiss eMobiIitQ

Swiss eMobility | Konsumstrasse 22a | 3007 Bern
Kontakt: krispin.romang@swiss-emobility.ch | 058 510 57 91 Seite 2 von 2




Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Swiss eMobility

Konsumstrasse 22a
3007 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

Fragebogen Auflastung leichte Nutzfahrzeuge


mailto:V-FA@astra.admin.ch

Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Anreizpolitik fiir batteriebetriebene Elektrofahrzeuge ist generell unbedingt weiter fort-
zufiihren und zu verbessern, damit die Marktakzeptanz schnell voranschreitet und die
Schweiz ihre Emissionszielsetzungen einhalten kann. Insbesondere die aktuelle Nach-
fragepenetration emissionsarmer/-freier leichter Nutzfahrzeuge ist nicht zufriedenstel-

lend.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fiihrerinnen und Fiuh-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b®sund

bter E-ARV 1)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Die explizite Ausnahme der Bedienpflicht im Binnenmarkt ist vorzusehen. Von der Aus-

rustungspflicht kann abgesehen werden, da in einer Folgeverwendung die Fahrzeuge ggf.
exportiert werden (an eine Destination mit Ausristungspflicht).

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Internationale Regelungen bleiben von der lokalen Lésung fur die Schweiz unberihrt.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Diese Fahrzeuge sollen betreffend Fiihrerausweis und Strassenverkehrsrecht als leichte

Motorwagen behandelt werden und nicht als schwere Motorwagen.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die Ausristungspflicht fir Geschwindigkeitsbegrenzer ist fir diese Fahrzeugkategorie
nicht vorzusehen.

Bei Vorhandensein einer Einrichtung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, darf deren Deak-
tivierung bei Inlandfahrten (CH) fiir die genannte Fahrzeugkategorie nicht ausgeschlos-
sen sein.

. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefuihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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SMHSS"’

CLEANTECH

Bundesamt fir Strassen ASTRA
Per Mail:

Zurich, 9. Januar 2026

Stellungnahme zur Anderung des Strassenverkehrs-
rechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahr-
zeuge bis 4.25 Tonnen

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fiir die Méglichkeit, zur Anderung der vier Verordnungen im Stras-
senverkehrsrecht beziiglich Anpassungen fir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4.25 t Stellung
zu nehmen. Als brancheniibergreifender Wirtschaftsverband mit rund 700 Mitgliedern
setzt sich swisscleantech fiir eine klimavertragliche Wirtschaft ein. Die Dekarbonisie-
rung des emissionsreichen Verkehrssektors und faire Bedingungen fiir klimaneutrale
Antriebstechnologien sind uns damit ein zentrales Anliegen; entsprechend nehmen wir
zum vorliegenden Entwurf wie folgt Stellung.

Swisscleantech begriisst die in der Vernehmlassung vorgeschlagenen Anderungen. Die
aktuelle Verbreitung der E-Mobilitat im betroffenen Segment ist unzureichend und
sollte mit Hinblick auf unsere Klimaziele deutlich verstarkt werden. Folglich beflirwor-
ten wir die Abschaffung bestehender Nachteile von leichten elektrischen Nutzfahrzeu-
gen im Vergleich zur deren Verbrenner-Pendants.

Bei allem Einverstandnis haben wir unter anderem betreffend der Bedienpflicht
(ARV 1), der Geschwindigkeitsbegrenzer (VTS) oder der generellen Betrachtung der
betroffenen Fahrzeuge als leichte Motorwagen (VRV) Anderungsvorschlige, die im
Rahmen der Beantwortung des Fragebogens naher erlautert werden.

Wir bedanken uns fiir die Berlcksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse

Christian Zeyer Darius ﬁ%

Co-Geschaftsfuhrer Mobilitat & Kreislaufwirtschaft

Wirtschaft klimatauglich.



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[] Kanton [X] Verband [_] Organisation [ | Weitere interessierte Kreise

Absender:
swisscleantech
Limmatstrasse 183
8005 Zirich

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

VNL_E-LNF_Fragebogen_swisscleantech.docx



Fragen

1.

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?
X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Es ist wiinschenswert, wenn bestehende Nachteile elektrischer, leichter Nutzfahrzeuge
weiter abgebaut werden. Die aktuelle Nachfrage fir emissionsfreie, leichte Nutzfahrzeu-
gen ist unzureichend und sollte zur Erreichung unserer Klimaziele weiter geférdert wer-

den.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b und
b*" E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht

betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Fir die Bedienpflicht im Binnenmarkt sollte explizit eine Ausnahme gelten. Von der Aus-
ristungspflicht kann abgesehen werden, da in einer Folgeverwendung die Fahrzeuge ggf.
exportiert werden (an eine Destination mit Ausriistungspflicht).

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fuh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?
X JA [ NEIN

[] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Diese lokalen Schweizer Bestimmungen berihren internationale Regelungen nicht.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
In Bezug auf den Fihrerausweis und das Strassenverkehrsrecht sollen die Fahrzeuge
per se als leichte Motorwagen und nicht als schwere Motorwagen betrachtet werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Geschwindigkeitsbegrenzer sollten fir diese Fahrzeugkategorie generell nicht mehr aus-
ristungspflichtig sein. Darlber hinaus darf die Deaktivierung bei Binnenfahrten fir die
genannte Fahrzeugkategorie nicht ausgeschlossen sein, auch wenn eine Einrichtung zur
Geschwindigkeitsbegrenzung im Fahrzeug vorhanden ist.

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerldscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

SWISSCOFEL
Christian Sohm
Belpstrasse 26

3007 Bern
"/ 4 [ e
™
Christian Sohm Roger Maeder
Direktor Bereichsleiter Logistik
Wichtig:

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

20251223 Fragebogen SWISSCOFEL.docx
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuihrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fiih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41c E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Touring Club Schweiz Peter Goetschi

Chemin de Blandonnet 4 Zentralprasident
Postfach 820 Tel.: +4158 82727 11
1214 Vernier GE peter.goetschi@tcs.ch
www.tcs.ch

Touring Club Schweiz, Postfach 820, 1214 Vernier GE

Herr Bundesrat Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Elektronischer Versand: V-FA@astra.admin.ch

Vernier/Genf, 9. Januar 2026

Vernehmlassung 2025/71 zur Anderung von vier Verordnung des Strassenverkehrsrechts
bezuglich Anpassungen fiir Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t

Position des TCS

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Touring Club Schweiz (TCS), mit seinen uber 1,6 Millionen Mitgliedern der grosste Mobilitatsclub der
Schweiz, dankt fur die Gelegenheit, zur titelvermerkten Vernehmlassung Stellung nehmen zu kénnen.

Ziel der Verordnungsanderungen ist es, Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen weitgehend den
herkdbmmlichen Lieferwagen bis 3,5 Tonnen gleichzustellen. Konkret umfasst die Vernehmlassung folgende
Anpassungen:

Befreiung der Fahrzeugfuhrenden von den Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit- Vorschriften im
Binnenverkehr und damit Entfall der Ausrtstungspflicht mit einem Fahrtschreiber (Chaffeurverordnung
ARV 1).

Erhohung der Hochstgeschwindigkeit auf 120 km/h; Ausnahme vom Uberholverbot fir Lastwagen,
Ausnahme vom Mindestabstandsgebot fur schwere Motorwagen, Ausnahme vom Lastwagen-
Fahrverbot und vom Symbol «Lastwagen» auf Zusatztafeln (Verkehrsregelnverordnung VRV und
Signalisationsverordnung SSV).

Aufhebung der Mitnahmepflicht eines Feuerldéschers (Verordnung Uber die technischen
Anforderungen an Strassenfahrzeuge VTS).

Ausdehnung der Delegationsmoglichkeit fur die Selbstabnahme durch nicht-amtliche Personen
(Verordnung Uber die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge VTS).

Der TCS unterstutzt die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen. Fahrzeuge mit Elektroantrieb sind
aufgrund des Batteriegewichts schwerer als Verbrenner. Das hat bei gleichem maximalen Fahrzeuggewicht
zur Folge, dass fur Elektrofahrzeuge weniger Transportkapazitaten zur Verfugung stehen.
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Die Verordnungsanderungen zielen darauf ab, diesen kompetitiven Nachteil auszugleichen - insofern das
Mehrgewicht von bis zu 750 kg einzig durch den alternativen Antrieb verursacht wird. Das steigert die
Attraktivitat dieser Fahrzeuge, was wiederum einen Beitrag zur Erreichung der vom Stimmvolk im Juni 2023
bestatigten Klimaziele leistet: Eine klimaneutrale Schweiz bis 2050. Die Vorschlage sind zudem kohdrent mit
der im April 2022 in Kraft getretenen Stossrichtung, Erleichterungen fur elektrisch angetriebene Fahrzeuge
einzufuhren.

Abschliessend verweist der TCS auf die Entwicklungen in der Europaischen Union. So hat die EU im Oktober
2025 ihre Beschlusse zum sogenannten Verkehrssicherheitspaket formalisiert. Die Richtlinie beinhaltet unter
anderem neue Vorschriften fur schwere Fahrzeuge — wie Wohnmobile — die nun bis 2029 im nationalen Recht
der EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt werden muissen. Der TCS begrusst, dass der Bund diese Anderungen prift
und innert angemessenem Zeitraum ein Vorschlag unterbreiten wird, damit eine potenzielle Anpassung der
schweizerischen Vorschriften zeitgleich mit der EU in Kraft treten kann.

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, fur Ihre Kenntnisnahme
und die Berucksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grusse

Zentralprasident
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:
[ ] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Aarbergergasse 61
Postfach
3001 Bern

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

E-Nutzfahrzeuge_Musterstellungnahme_VCS_Fragebogen
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Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuhrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Gbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wir begriissen die Bestrebungen, Nachteile der Elektromobilitat aus dem Weg zu rau-
men. Emissionsfreie Antriebe und besonders die sich aktuell stark verbreitenden batte-
rieelektrischen Antriebe sind wegen des hohen Batteriegewichts deutlich schwerer als
nicht-emissionsfreie Antriebe. Das fihrt in der Praxis dazu, dass insbesondere Lieferwa-
gen oder Handwerksfahrzeuge, die bisher als leichte Motorfahrzeuge galten, in der E-
Ausfiihrung mehr als 3,5 t Gesamtgewicht haben und daher der strengeren Regulierung
fir schwere Motorfahrzeuge unterliegen. Die Vernehmlassungsvorlage beinhaltet ver-
schiedene Massnahmen, um E-Fahrzeugen mit gleicher Nutzlast die gleichen Bedin-
gungen zu ermoglichen wie nicht-emissionsfreien Fahrzeugen. Wir teilen die Einschat-
zung des Bundesrats, dass diese Massnahmen in der aktuellen Situation sinnvoll sind
und, dass die Regeln fiir schwere Motorfahrzeuge aber in gewissen Ausnahmen aus Si-
cherheitsgriinden nicht gelockert werden sollen.

Wahrend wir die Lockerungen fur Motorfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb mit ei-
nem Gewicht von 3,5 bis 4,25 t kurzfristig als sinnvoll erachten, ist der langfristige Nut-
zen einiger Anderungen gering. Gleichzeitig sind die Nachteile der Vernehmlassungs-
vorlage punkto Sicherheit und Umweltschutz teils einschneidend. So flihren die héheren
erlaubten Geschwindigkeiten fiir schwere Motorfahrzeuge bis 4,25 t zu einem erhéhten
Energieverbrauch und waren langfristig méglicherweise kontraproduktiv.

Wenn die Erleichterungen fiir emissionsfreie Fahrzeuge aufgrund besserer Batterietech-
nik und fortgeschrittener Elektrifizierung des Verkehrs nicht mehr notwendig sind, mis-
sen sie daher ausser Kraft treten, damit sie langfristig keinen Schaden anrichten. So
verhindert der Bund, dass die schadlichen Nebenwirkungen der wichtigen Ubergangsre-
gelungen mit der Zeit unverhaltnisméssig stark werden. Deshalb begriissen wir die An-
derungen als Ubergangsregelung unter der Bedingung, dass sie nach zehn Jahren au-
tomatisch ausser Kraft treten. Zu ihrem Ablaufdatum nach zehn Jahren soll der
Bundesrat die Ubergangsregelung bei Bedarf um funf bis zehn Jahre verlangern kon-
nen.

Zudem fordern wir zur arbeitsrechtlichen Gleichstellung von Paketlieferant*innen, dass
die Chauffeurverordnung fur schwere Nutzfahrzeuge (ARV 1) im Sachentransport fur
Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von 2,5 t gilt, sofern das Lenken die berufliche
Haupttatigkeit der Fahrer*innen darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung
durchgefiihrt wird.

Der Grossteil der vorgeschlagenen Massnahmen bringt Sicherheitsrisiken. Falls der
Geltungsbereich der Chauffeurverordnung nicht um eine Tonne ausgeweitet wird, ist zu-
dem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu beflirchten. Daher fordern wir
zusatzlich zum Ablaufdatum ein Monitoring, das die Auswirkungen der neuen Regelung
auf die Transportbranche, auf die Verkehrssicherheit und auf die Umwelt beobachtet
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und darlber 6ffentlich Bericht erstattet. Zeigen sich in diesem Monitoring negative Aus-
wirkungen, so ist die Ausnahmeregelung vorzeitig zu beenden.

Teilrevision ARV 1

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fuh-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Art. 3 Abs. 3 ARV 1

Die korrekte Anwendung von Fahrtschreiberkarten und Fahrerkarten verhindert
das illegale Umgehen der gesetzlichen Rechte der Fahrer*innen. Es ist daher fur
auslandische Fahrer*innen wichtig, dass der korrekte Betrieb dieser kontrolliert
wird. Fur schweizerische Fahrer*innen ist es ebenfalls wichtig, weil so unfaire Kon-
kurrenz mit schlechten Arbeitsbedingungen verhindert wird. Wir begrussen des-
halb diese Gleichstellung der schweizerischen Unternehmen mit auslandischen
Unternehmen.

Art. 4 Abs. 2 Bst. Bbis und bter sowie 4 (neu) ARV 1

Wir begriissen die vorgeschlagenen Anpassungen als Ubergangslésung, um mehr
Unternehmen zum Umstieg auf Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb zu motivie-
ren. Die vorgeschlagenen Lockerungen bedrohen angesichts des aktuellen Booms
von gewerblichen Lieferwagen mit einem Gewicht von maximal 3,5 t aber die Si-
cherheit und Arbeitsbedingungen in der Transportbranche. Um beiden Anliegen
gerecht zu werden, stimmen wir den Anderungen als Ubergangslésung zu, fordern
aber unabhangig davon eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Chauffeurver-
ordnung ARV 1.

Fehlanreize fiir nicht-emissionsfreie Antriebe verhindern

Der Geltungsbereich der ARV 1 ist aktuell ein bedeutender Wettbewerbsnachteil
fUr Nutzfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb, weil diese bei gleicher Nutzlast
mehr Eigengewicht haben und daher schneller unter die Regelungen fur die Ar-
beits- und Lenkzeit schwerer Nutzfahrzeuge fallen. Geregelte Arbeits- und Lenkzei-
ten sind sinnvoll, aber die bisherige Regelung schafft unerwiinschte Nachteile fur
Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb. Eine Ausnahme fur Fahrzeuge mit emissi-
onsfreiem Antrieb und einem Gewicht zwischen 3,5 und 4,25 Tonnen von der
Chauffeurverordnung ARV 1 ist daher im Interesse des Umstiegs auf Elektromobili-
tat sinnvoll. Damit werden die Nachteile verringert und die Anreize erhéht, als Un-
ternehmen auf emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge umzusteigen.

Relevanz der Ausdehnung des ARV-1-Geltungsbereichs
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Im Zeitraum von 2010 bis 2023 ist der Bestand an Lieferwagen (maximal 3,5 t) drei-
zehnmal starker angestiegen als jener von schweren Nutzfahrzeugen (52 % vs. 4
%).! Der Gutertransport mit leichten Motorfahrzeugen gewinnt an Bedeutung. Ver-
kehrsprognosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Jah-
ren fortsetzen wird.? Das ist bedenklich, weil die Arbeits- und Ruhezeiten von Fah-
rer*innen von leichten Motorfahrzeugen weniger stark geregelt sind als von
schweren Motorfahrzeugen.

Heute kdnnen angestellte Fahrer*innen von leichten Nutzfahrzeugen bis zu 12,5
Stunden arbeiten und Selbststandige unbegrenzt lange. Die langen Arbeitszeiten
fihren zu Ubermidung und Stress und damit gemdass BFU zu einem Sicherheitsri-
siko.? Die besseren Arbeitsbedingungen der ARV 1 wirden nicht nur die Sicherheit
aller im Strassenverkehr gewahrleisten, sondern waren auch fur die Fahrer*innen
ein Gewinn. Diese sind heute oft ibermudet und ausgebrannt. Viele machen den
Job nicht lange.* Bei besseren Arbeitsbedingungen konnten Fahrer*innen in der
Branche bleiben. Das wirde dem Fachkraftemangel entgegenwirken.

Hoéhere Fahrzeuggewichte wirken sich nachteilig auf die Kompatibilitat im Falle ei-
ner Kollision mit leichteren Personenwagen aus. Aus Forschungsberichten ist be-
kannt, dass bei einer Kollision mit einem schweren Fahrzeug die Verletzungsfolgen
bei den Insassen im leichteren Fahrzeug tuberdurchschnittlich stark zunehmen und
das Sicherheitsniveau insgesamt sinkt. Daher profitieren alle Verkehrsteilnehmen-
den von starkeren Sicherheitsvorschriften fur Lenkende schwerer Fahrzeuge.

Schutz von Sicherheit sowie Arbeitsbedingungen und Erleichterungen fur E-
Fahrzeuge

Aus diesen Grunden fordern wir eine Ausweitung der Gultigkeit der ARV 1 auf
leichte Motorfahrzeuge ab 2,5 t fir hauptberufliche Fahrten. Damit werden auch
bei wachsender Verbreitung von leichten Nutzfahrzeugen die Sicherheit aller sowie
gute Arbeitsbedingungen der Fahrer*innen gewahrleistet.

Die 2,5 t-Grenze ist umso sinnvoller, weil im grenztberschreitenden Verkehr der EU
mit der Verordnung (EU) 2020/1054 ab 2026 Fahrer*innen von Fahrzeugen ab ei-
nem Gewicht von 2,5 t die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer*innen von schweren
Motorfahrzeugen einhalten mussen.> Wenn diese Regelung nun (fur nicht-emissi-
onsfreie Fahrzeuge) auch im schweizerischen Binnenverkehr gilt, wird eine einheit-
liche Regelung geférdert. Zur Ubernahme der EU-Regelung wurden 2023 in einem
Verordnungsentwurf der ARV 1 mit dem Ziel, regulatorische Licken betreffend Lie-
ferwagen zu schliessen, 2,5 t als Grenzwert der ARV 1 (flr grenziiberschreitenden
Verkehr) vorgeschlagen. Diese Einschatzung stltzt die Annahme, dass 2,5 t ange-
sichts der wachsenden Zahl an Lieferwagen ein vernunftiger Grenzwert fur die Gul-
tigkeit der ARV 1 ist.

Die Vorteile der Chauffeurverordnung ARV 1 erachten wir dann als gering, wenn
das Lenken nicht die berufliche Haupttatigkeit der Fahrer*innen darstellt und der
Transport auch nicht auf fremde Rechnung durchgefiihrt wird. In diesen Fallen,

L https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/33046805/master, S. 2
2vgl. ARE (2022): Schweizerische Verkehrsperspektiven 2050.

3 Bundesgesetz internationaler Personen- und Giiterverkehr auf der Strasse | BFU

4 ARV: Unsere Antwort — Fahrtenschreiber fiir Lieferwagen | routiers

520.4478 | Gleich lange Spiesse bei Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen | Geschéft | Das Schweizer Parlament; Vernehmlassung Ausweitung des Geltungsbereichs der
Chauffeurverordnung
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beispielsweise bei Handwerker*innen, begrissen wir den Status Quo mit der vor-
geschlagenen Kompensation des Mehrgewichts des emissionsfreien Antriebs bis
4,25t

Daher fordern wir, die Gultigkeit der ARV 1 auf Fahrzeuge ab einem Gesamtge-
wicht von 2,5 t auszudehnen, sofern das Lenken die berufliche Haupttatigkeit der
Fahrer*innen darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung durchgefuhrt
wird. Wir begrissen die Kompensation des Mehrgewichts von emissionsfreien An-
trieben. Wenn die ARV 1 auf Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 2,5 t ausge-
weitet wird, sollen deshalb Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis 3,25 t vom
Geltungsbereich der ARV 1 ausgenommen sein, wenn ihr Mehrgewicht ausschliess-
lich durch den emissionsfreien Antrieb verursacht wird. Der Mechanismus der Vor-
lage und der positive Anreiz fur E-Nutzfahrzeuge bleiben damit erhalten. Gleichzei-
tig werden die Lenkzeiten von gewerblichen Fahrer*innen leichter Motorfahrzeuge
besser geregelt zum Vorteil von Fahrer*innen und der Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmenden.

Wird der Geltungsbereich der ARV 1 nicht um eine Tonne ausgeweitet, so missen
auch hier die Erleichterungen flr Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb auf eine
Zeitdauer von zehn Jahren befristet sein. Falls der Umstieg auf emissionsfreie Mo-
bilitat zu diesem Zeitpunkt weiterhin einen Nachteilsausgleich fur emissionsfreie
Fahrzeuge bedarf, so soll der Bundesrat die Regelung um funf bis zehn Jahre ver-
langern kdénnen. Sobald die Erleichterung nicht mehr nétig ist, muss sie abge-
schafft werden, damit die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Transport-
branche nicht unter der Regelung leiden.

Zudem ist durch die diversen absehbaren Risiken dieser Anderung umso wichtiger,
dass Nachteile und Risiken allfalliger Lockerungen in einem Monitoring eng uber-
wacht und transparent veréffentlicht werden. Falls Probleme auftreten, muss die
Ubergangsregelung vorzeitig beendet werden.

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen

werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe unsere Stellungnahme zu Frage 2.
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Teilrevision VRV

Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41¢ E-VRV)?

[ ]JA X] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die vorgeschlagenen Anderungen setzen wertvolle Anreize fur den Umstieg auf
emissionsfreie Antriebe. Sie schwachen jedoch die Sicherheit im Strassenverkehr
und erhéhen langfristig die Umweltbelastung. Wir heissen die Vernehmlassungs-
vorlage auch hier als zehnjahrige Ubergangsregelung, die von einem Monitoring
eng uUberwacht wird, gut.

Geringfiigige Anderungen bringen Vorteile ohne grosse Risiken

Sowohl der Zweck als auch das Aussehen der emissionsfrei angetriebenen Fahr-
zeuge bis 4,25 t entspricht jenem von leichten nicht-emissionsfrei angetriebenen
Motorfahrzeugen. Daher befirworten wir, dass sie dort, wo Regelungen den Fahr-
zeugtyp und weniger das faktische Fahrzeuggewicht betreffen, die Regeln fur
leichte statt fur schwere Motorwagen beachten mussen.

Wir begriissen ebenfalls die sicherheitstechnisch wichtige Klarstellung in Abs. 2,
dass signalisierte Gewichtsbeschrankungen unabhangig aller Ausnahmen fur Fahr-
zeuge mit emissionsfreiem Antrieb gelten.

Hohere Geschwindigkeit birgt Risiken

Die Lockerung bei den Hochstgeschwindigkeiten stellt eine Schwachung der Si-
cherheit dar. Der Unfallschaden nimmt mit héherer Geschwindigkeit und héherem
Gewicht je exponentiell zu. Auch der Energieverbrauch, der Larm und der Reifen-
abrieb sind bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h im Vergleich zu 80 km/h er-
heblich héher. Dieser Effekt ist umso grosser, je schwerer das Fahrzeug ist. Diese
Probleme existieren bei E-Fahrzeugen genauso wie bei nicht-emissionsfreien. Da-
her missen die Lockerungen, sobald sie nicht mehr nétig sind, rickgangig ge-
macht werden.

Lockerungen fiir Wohnmobile sind besonders riskant

Im Vergleich zum Einsatz der typischen Nutzfahrzeuge sind Wohnmobile deutlich
seltener im Einsatz und die Fahrzeuglenkenden weisen eine geringere Fahrpraxis
auf. Die héhere Fremdgeféahrdung wurde durch die mangelnde Fahrpraxis ver-
scharft. Dieser Sicherheitsverlust (auf Kosten der Ubrigen Verkehrsteilnehmenden)
ware im Vergleich zum 6kologischen Mehrwert unverhaltnismassig hoch.

Gerade fur schwere Wohnmotorwagen sollte die Héchstgeschwindigkeit nicht Uber
80 km/h betragen. Im Interesse einer einheitlichen Regelung heissen wir die vo-
ribergehende Lockerung der erlaubten Héchstgeschwindigkeit von 100 auf 120
km/h fur emissionsfrei angetriebene Wohnmotorwagen bis 4,25 t dennoch gut.

Mit Ablaufdatum und Monitoring gegen schadliche Nebenwirklungen
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Wir befurworten die Anderungen, um die Einheitlichkeit und Verstandlichkeit der
Regelung zu férdern. Die Lockerungen - insbesondere jene der erlaubten Hochst-
geschwindigkeit - bergen Sicherheitsrisiken und wirken, sobald emissionsfreie An-
triebe sich im Strassenverkehr durchgesetzt haben werden, dem expliziten Ziel der
Anderung: umweltvertraglicher Mobilitat entgegen. Sobald sie fir den Umstieg auf
emissionsfreie Mobilitat nicht mehr nétig sind, miissen die vorgeschlagen Ande-
rungen deshalb wieder ausser Kraft treten.

Falls der Bundesrat nach zehn Jahren einen weiteren Bedarf der Regelungen fir
den Umstieg auf emissionsfreie Mobilitat sieht, kann er die Ubergangsregelung
um fiinf bis zehn Jahre verlangern. Die Nachteile dieser Anderungen punkto Si-
cherheit und Umweltbelastung mussen mit einem Monitoring eng uberwacht und
transparent kommuniziert werden. Wenn die Nachteile Uberwiegen, muss die
Ubergangsregelung beendet werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA I NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das Signal «Mindestabstand» (2.47) erhoht die Sicherheit, weil ein ausreichender
Abstand zwischen schweren Motorfahrzeugen in der Nahe von Gefahrenstellen
entscheidend sein kann. Gleichzeitig ist es kein wirklicher Nachteil fur Fahrer*in-
nen oder Unternehmen, wenn sie an diesen Stellen einen Abstand einhalten mius-
sen. Daher wirde eine Lockerung hier keinen 6kologischen Nutzen, sondern pri-
mar ein Sicherheitsrisiko bringen. Aus diesen Grinden begrissen wir, dass der
Bundesrat keine Lockerungen vorschlagt.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:

Um der Benachteiligung von emissionsfrei angetriebenen Fahrzeugen entgegen-
zuwirken und den organisatorischen Aufwand gering zu halten, begrissen wir die
Moglichkeit der Selbstabnahme fur Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis
zum Gewicht von 4,25 t.

Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wenn emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge bis 4,25 t von der Geschwindigkeits-
begrenzung ausgenommen sind, wird die Ausrustungspflicht mit einer Geschwin-
digkeitsbegrenzungseinrichtung unnétig. Daher begriissen wir diese Erleichterung
fUr Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb.

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wir begrissen die Erleichterung fur emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge in die-
sem Punkt. Wie im erlduternden Bericht erwahnt, kann durch den Einsatz eines
Feuerldschers in erster Linie, «bei einem Unfall méglicherweise mehr Zeit bleiben,
um Personen zu bergen». Die vorgeschlagene Regelung erhdht das Hochstge-
wicht, aber nicht die Transportkapazitat von Gesellschaftswagen ohne Feuerl6-
scher. Daher steigt das Sicherheitsrisiko nicht und wir begriissen den Nachteilsaus-
gleich.
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COMMERCIANTI DI VEICOLI INDIPENDENTI Schweizerischer Gewerbeverband

SWISS ASSOCIATION OF
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Eidgenossisches Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Herr Bundesrat Albert Rosti

Kochergasse 6

3003 Bern

Eingabe per E-Mail: V-FA@astra.admin.ch

Wohlen, 09. Januar 2026

Stellungnahme zur Vernehmlassung Anderung von vier Verordnungen des
Strassenverkehrsrechts bezlglich Anpassungen fur Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25t

Eingabe von:

VFAS — Verband freier Autohandel Schweiz
Bremgarterstrasse 75

5610 Wohlen

Telefon 056 619 71 32

info@vfas.ch

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti

Mit Schreiben vom 26. September 2025 ladt das Eidgendssische Departement fir Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation UVEK ein, sich zur Vernehmlassung tiber die Anderung von
vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziglich An-passungen fur Elektro-Nutzfahr-
zeuge bis 4,25 t zu dussern. Der VFAS dankt fir die Moglichkeit zur Stellungnahme.

Seit 1956 vertritt der VFAS die Interessen des unabhangigen und freien Autohandels in der
Schweiz. Dabei setzt er sich kompromisslos fir dessen Forderung sowie Standards fur eine
hohe Qualitat ein.

Der Verband setzt sich nebst 800 Unternehmungen auch fiir die Konsumenten ein, in dem er
sich gegen samtliche Einschrankungen und Behinderungen im freien Autohandel wehrt und
faire Rahmenbedingungen fordert. Der VFAS vertritt KMUs im Schweizer Autohandel, die so-
wohl mit Occasions- als auch mit Neufahrzeugen handeln. Dabei vertreten sind freie Handler,
Markenvertreter, Parallelimporteure und auch Generalimporteure.

VFAS — VERBAND FREIER AUTOHANDEL SCHWEIZ
Bremgarterstrasse 75, CH-5610 Wohlen, Tel. +41 (0)56 619 71 32

www.vfas.ch, info@vfas.ch
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Wir vertreten liberale Werte und setzen uns unter anderem fiir pragmatische, wirtschafts- und
konsumentenfreundliche Lésungen ein.

Der VFAS unterstitzt die Vorlage und fordert eine schnellstmdgliche Umsetzung der
Vorlage, damit die aktuell bestehenden Nachteile fir Elektro-Nutzfahrzeuge rasch be-
seitigt werden kdnnen.

Zu den weiteren Fragen nimmt der VFAS in den beigefligten Fragebogen Stellung
Wir danken fir die Mdglichkeit einer Stellungnahme und stehen fur Riuckfragen oder Ergan-
zungen gerne zur Verfigung!

Freundliche Grisse

VFAS - Verband freier Autohandel Schweiz

R(jger Kunz étephan Jaggi
Prasident Geschéftsleiter

VFAS — VERBAND FREIER AUTOHANDEL SCHWEIZ
Bremgarterstrasse 75, CH-5610 Wohlen, Tel. +41 (0)56 619 71 32
www.vfas.ch, info@vfas.ch
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernehmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[ ] Kanton [X] Verband [_] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

Verband freier Autohandel Schweiz / VFAS

Stephan Jaggi

Bremgarterstrasse 75
5610 Wohlen

info@vfas.ch

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

VFAS_Fragebogen_E-NFZ_4.25t.docx
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Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-

gefuihrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht tbersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Der VFAS unterstitzt die Vorlage und fordert eine schnellstmégliche Umsetzung der Vor-

lage, damit die aktuell bestehenden Nachteile fiir Elektro-Nutzfahrzeuge rasch beseitigt
werden kénnen.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fiih-

rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug

bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”sund

bter E-ARV 1)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

3. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fihrerinnen und Fih-

rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

X JA ] NEIN [] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hochstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fir die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten mussen (Art. 41c E-VRV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Ubersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fur Lastwagen und Sattelschlep-
per zuldssig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen




Bemerkungen / Anderungsantrag:
Wird explizit begriisst! Weitere Kategorien sollten gepruft und aufgenommen werden.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerustet sein missen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuhrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

X JA [ ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Confédération suisse Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fragebogen zur Vernenmlassung

Anderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts beziiglich Anpassungen fiir Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25t.

Stellungnahme eingereicht durch:

[] Kanton [_] Verband [X] Organisation [_] Weitere interessierte Kreise
Absender:

WWEF Schweiz

Hohlstrasse 110

8010 Zirich

Patrick Hofstetter
Patrick.hofstetter@wwf.ch

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch

E-Nutzfahrzeuge_ WWF



Fragen

Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
gefuihrt werden fur Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht Ubersteigt
und das 3,5 t Ubersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

X JA ] NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wir begrissen die Bestrebungen, Nachteile der Elektromobilitat aus dem Weg zu rdu-
men. Emissionsfreie Antriebe und besonders die sich aktuell stark verbreitenden batte-
rieelektrischen Antriebe sind wegen des hohen Batteriegewichts deutlich schwerer als
nicht-emissionsfreie Antriebe. Das fuhrt in der Praxis dazu, dass insbesondere Lieferwa-
gen oder Handwerksfahrzeuge, die bisher als leichte Motorfahrzeuge galten, in der E-
Ausfihrung mehr als 3,5 t Gesamtgewicht haben und daher der strengeren Regulierung
fur schwere Motorfahrzeuge unterliegen. Die Vernehmlassungsvorlage beinhaltet ver-
schiedene Massnahmen, um E-Fahrzeugen mit gleicher Nutzlast die gleichen Bedin-
gungen zu ermdglichen wie nicht-emissionsfreien Fahrzeugen. Wir teilen die Einschét-
zung des Bundesrats, dass diese Massnahmen in der aktuellen Situation sinnvoll sind
und, dass die Regeln fiir schwere Motorfahrzeuge aber in gewissen Ausnahmen aus Si-
cherheitsgriinden nicht gelockert werden sollen.

Wahrend wir die Lockerungen fiir Motorfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb mit ei-
nem Gewicht von 3,5 bis 4,25 t kurzfristig als sinnvoll erachten, ist der langfristige Nut-
zen einiger Anderungen gering. Gleichzeitig sind die Nachteile der Vernehmlassungs-
vorlage punkto Sicherheit und Umweltschutz teils einschneidend. So fihren die héheren
erlaubten Geschwindigkeiten fiir schwere Motorfahrzeuge bis 4,25 t zu einem erhdhten
Energieverbrauch und wéaren langfristig mdglicherweise kontraproduktiv.

Wenn die Erleichterungen fiir emissionsfreie Fahrzeuge aufgrund besserer Batterietech-
nik und fortgeschrittener Elektrifizierung des Verkehrs nicht mehr notwendig sind, mis-
sen sie daher ausser Kraft treten, damit sie langfristig keinen Schaden anrichten. So
verhindert der Bund, dass die schadlichen Nebenwirkungen der wichtigen Ubergangsre-
gelungen mit der Zeit unverhaltnismassig stark werden. Deshalb begriissen wir die An-
derungen als Ubergangsregelung unter der Bedingung, dass sie nach zehn Jahren au-
tomatisch ausser Kraft treten. Zu ihrem Ablaufdatum nach zehn Jahren soll der
Bundesrat die Ubergangsregelung bei Bedarf um fiinf bis zehn Jahre verlangern kon-
nen.

Zudem fordern wir zur arbeitsrechtlichen Gleichstellung von Paketlieferant*innen, dass
die Chauffeurverordnung fiir schwere Nutzfahrzeuge (ARV 1) im Sachentransport fir
Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von 2,5 t gilt, sofern das Lenken die berufliche
Haupttatigkeit der Fahrer*innen darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung
durchgefiihrt wird.

Der Grossteil der vorgeschlagenen Massnahmen bringt Sicherheitsrisiken. Falls der
Geltungsbereich der Chauffeurverordnung nicht um eine Tonne ausgeweitet wird, ist zu-
dem eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu beftirchten. Daher fordern wir
zusatzlich zum Ablaufdatum ein Monitoring, das die Auswirkungen der neuen Regelung
auf die Transportbranche, auf die Verkehrssicherheit und auf die Umwelt beobachtet
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und dariiber 6ffentlich Bericht erstattet. Zeigen sich in diesem Monitoring negative Aus-
wirkungen, so ist die Ausnahmeregelung vorzeitig zu beenden.

Teilrevision ARV 1

2. Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fih-
rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b”S und
b E-ARV 1)?

[]1JA X NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Art. 3 Abs. 3 ARV 1

Die korrekte Anwendung von Fahrtschreiberkarten und Fahrerkarten verhindert
das illegale Umgehen der gesetzlichen Rechte der Fahrer*innen. Es ist daher fur
auslandische Fahrer*innen wichtig, dass der korrekte Betrieb dieser kontrolliert
wird. FUr schweizerische Fahrer*innen ist es ebenfalls wichtig, weil so unfaire Kon-
kurrenz mit schlechten Arbeitsbedingungen verhindert wird. Wir begrissen des-
halb diese Gleichstellung der schweizerischen Unternehmen mit auslandischen
Unternehmen.

Art. 4 Abs. 2 Bst. Bbis und bter sowie 4 (neu) ARV 1

Wir begriissen die vorgeschlagenen Anpassungen als Ubergangslésung, um mehr
Unternehmen zum Umstieg auf Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb zu motivie-
ren. Die vorgeschlagenen Lockerungen bedrohen angesichts des aktuellen Booms
von gewerblichen Lieferwagen mit einem Gewicht von maximal 3,5 t aber die Si-
cherheit und Arbeitsbedingungen in der Transportbranche. Um beiden Anliegen
gerecht zu werden, stimmen wir den Anderungen als Ubergangslésung zu, fordern
aber unabhangig davon eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Chauffeurver-
ordnung ARV 1.

Fehlanreize fiir nicht-emissionsfreie Antriebe verhindern

Der Geltungsbereich der ARV 1 ist aktuell ein bedeutender Wettbewerbsnachteil
flr Nutzfahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb, weil diese bei gleicher Nutzlast
mehr Eigengewicht haben und daher schneller unter die Regelungen fir die Ar-
beits- und Lenkzeit schwerer Nutzfahrzeuge fallen. Geregelte Arbeits- und Lenkzei-
ten sind sinnvoll, aber die bisherige Regelung schafft unerwtinschte Nachteile fur
Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb. Eine Ausnahme fur Fahrzeuge mit emissi-
onsfreiem Antrieb und einem Gewicht zwischen 3,5 und 4,25 Tonnen von der
Chauffeurverordnung ARV 1 ist daher im Interesse des Umstiegs auf Elektromobili-
tat sinnvoll. Damit werden die Nachteile verringert und die Anreize erhéht, als Un-
ternehmen auf emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge umzusteigen.

Relevanz der Ausdehnung des ARV-1-Geltungsbereichs
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Im Zeitraum von 2010 bis 2023 ist der Bestand an Lieferwagen (maximal 3,5 t) drei-
zehnmal starker angestiegen als jener von schweren Nutzfahrzeugen (52 % vs. 4
%).! Der GUtertransport mit leichten Motorfahrzeugen gewinnt an Bedeutung. Ver-
kehrsprognosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Jah-
ren fortsetzen wird.? Das ist bedenklich, weil die Arbeits- und Ruhezeiten von Fah-
rer*innen von leichten Motorfahrzeugen weniger stark geregelt sind als von
schweren Motorfahrzeugen.

Heute kdnnen angestellte Fahrer*innen von leichten Nutzfahrzeugen bis zu 12,5
Stunden arbeiten und Selbststandige unbegrenzt lange. Die langen Arbeitszeiten
fihren zu Ubermiidung und Stress und damit gemass BFU zu einem Sicherheitsri-
siko.® Die besseren Arbeitsbedingungen der ARV 1 wiirden nicht nur die Sicherheit
aller im Strassenverkehr gewahrleisten, sondern waren auch fir die Fahrer*innen
ein Gewinn. Diese sind heute oft Ubermudet und ausgebrannt. Viele machen den
Job nicht lange.? Bei besseren Arbeitsbedingungen kdnnten Fahrer*innen in der
Branche bleiben. Das wirde dem Fachkraftemangel entgegenwirken.

Hohere Fahrzeuggewichte wirken sich nachteilig auf die Kompatibilitat im Falle ei-
ner Kollision mit leichteren Personenwagen aus. Aus Forschungsberichten ist be-
kannt, dass bei einer Kollision mit einem schweren Fahrzeug die Verletzungsfolgen
bei den Insassen im leichteren Fahrzeug Uberdurchschnittlich stark zunehmen und
das Sicherheitsniveau insgesamt sinkt. Daher profitieren alle Verkehrsteilnehmen-
den von starkeren Sicherheitsvorschriften fur Lenkende schwerer Fahrzeuge.

Schutz von Sicherheit sowie Arbeitsbedingungen und Erleichterungen fir E-
Fahrzeuge

Aus diesen Grinden fordern wir eine Ausweitung der Gultigkeit der ARV 1 auf
leichte Motorfahrzeuge ab 2,5 t fur hauptberufliche Fahrten. Damit werden auch
bei wachsender Verbreitung von leichten Nutzfahrzeugen die Sicherheit aller sowie
gute Arbeitsbedingungen der Fahrer*innen gewahrleistet.

Die 2,5 t-Grenze ist umso sinnvoller, weil im grenziberschreitenden Verkehr der EU
mit der Verordnung (EU) 2020/1054 ab 2026 Fahrer*innen von Fahrzeugen ab ei-
nem Gewicht von 2,5 t die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer*innen von schweren
Motorfahrzeugen einhalten missen.” Wenn diese Regelung nun (fur nicht-emissi-
onsfreie Fahrzeuge) auch im schweizerischen Binnenverkehr gilt, wird eine einheit-
liche Regelung geférdert. Zur Ubernahme der EU-Regelung wurden 2023 in einem
Verordnungsentwurf der ARV 1 mit dem Ziel, regulatorische Licken betreffend Lie-
ferwagen zu schliessen, 2,5 t als Grenzwert der ARV 1 (fir grenztberschreitenden
Verkehr) vorgeschlagen. Diese Einschatzung stiitzt die Annahme, dass 2,5 t ange-
sichts der wachsenden Zahl an Lieferwagen ein verntnftiger Grenzwert fur die Gul-
tigkeit der ARV 1 ist.

Die Vorteile der Chauffeurverordnung ARV 1 erachten wir dann als gering, wenn
das Lenken nicht die berufliche Haupttatigkeit der Fahrer*innen darstellt und der
Transport auch nicht auf fremde Rechnung durchgefihrt wird. In diesen Fallen,

1 https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/33046805/master, S. 2
2vgl. ARE (2022): Schweizerische Verkehrsperspektiven 2050.

3 Bundesgesetz internationaler Personen- und Guterverkehr auf der Strasse | BFU

4 ARV: Unsere Antwort — Fahrtenschreiber fir Lieferwagen | routiers

520.4478 | Gleich lange Spiesse bei Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen | Geschaft | Das Schweizer Parlament; Vernehmlassung Ausweitung des Geltungsbereichs der
Chauffeurverordnung
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beispielsweise bei Handwerker*innen, begrissen wir den Status Quo mit der vor-
geschlagenen Kompensation des Mehrgewichts des emissionsfreien Antriebs bis
4,25t

Daher fordern wir, die Gultigkeit der ARV 1 auf Fahrzeuge ab einem Gesamtge-
wicht von 2,5 t auszudehnen, sofern das Lenken die berufliche Haupttatigkeit der
Fahrer*innen darstellt oder der Transport auf fremde Rechnung durchgefuhrt
wird. Wir begrissen die Kompensation des Mehrgewichts von emissionsfreien An-
trieben. Wenn die ARV 1 auf Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 2,5 t ausge-
weitet wird, sollen deshalb Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis 3,25 t vom
Geltungsbereich der ARV 1 ausgenommen sein, wenn ihr Mehrgewicht ausschliess-
lich durch den emissionsfreien Antrieb verursacht wird. Der Mechanismus der Vor-
lage und der positive Anreiz fur E-Nutzfahrzeuge bleiben damit erhalten. Gleichzei-
tig werden die Lenkzeiten von gewerblichen Fahrer*innen leichter Motorfahrzeuge
besser geregelt zum Vorteil von Fahrer*innen und der Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmenden.

Wird der Geltungsbereich der ARV 1 nicht um eine Tonne ausgeweitet, so missen
auch hier die Erleichterungen flir Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb auf eine
Zeitdauer von zehn Jahren befristet sein. Falls der Umstieg auf emissionsfreie Mo-
bilitat zu diesem Zeitpunkt weiterhin einen Nachteilsausgleich fur emissionsfreie
Fahrzeuge bedarf, so soll der Bundesrat die Regelung um funf bis zehn Jahre ver-
langern kénnen. Sobald die Erleichterung nicht mehr nétig ist, muss sie abge-
schafft werden, damit die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Transport-
branche nicht unter der Regelung leiden.

Zudem ist durch die diversen absehbaren Risiken dieser Anderung umso wichtiger,
dass Nachteile und Risiken allfalliger Lockerungen in einem Monitoring eng tber-
wacht und transparent veréffentlicht werden. Falls Probleme auftreten, muss die
Ubergangsregelung vorzeitig beendet werden.

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Fuhrerinnen und Fuh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[]JA X NEIN [_] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:
Siehe unsere Stellungnahme zu Frage 2.
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
hdéchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t Uberschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsatzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation fur die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten missen (Art. 41c E-VRV)?

[]JA > NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Die vorgeschlagenen Anderungen setzen wertvolle Anreize fiir den Umstieg auf
emissionsfreie Antriebe. Sie schwachen jedoch die Sicherheit im Strassenverkehr
und erhéhen langfristig die Umweltbelastung. Wir heissen die Vernehmlassungs-
vorlage auch hier als zehnjéhrige Ubergangsregelung, die von einem Monitoring
eng Uberwacht wird, gut.

Geringfiigige Anderungen bringen Vorteile ohne grosse Risiken

Sowohl der Zweck als auch das Aussehen der emissionsfrei angetriebenen Fahr-
zeuge bis 4,25 t entspricht jenem von leichten nicht-emissionsfrei angetriebenen
Motorfahrzeugen. Daher beflirworten wir, dass sie dort, wo Regelungen den Fahr-
zeugtyp und weniger das faktische Fahrzeuggewicht betreffen, die Regeln fur
leichte statt fur schwere Motorwagen beachten mussen.

Wir begrussen ebenfalls die sicherheitstechnisch wichtige Klarstellung in Abs. 2,
dass signalisierte Gewichtsbeschrankungen unabhangig aller Ausnahmen fur Fahr-
zeuge mit emissionsfreiem Antrieb gelten.

Hohere Geschwindigkeit birgt Risiken

Die Lockerung bei den Hochstgeschwindigkeiten stellt eine Schwachung der Si-
cherheit dar. Der Unfallschaden nimmt mit héherer Geschwindigkeit und héherem
Gewicht je exponentiell zu. Auch der Energieverbrauch, der Larm und der Reifen-
abrieb sind bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h im Vergleich zu 80 km/h er-
heblich héher. Dieser Effekt ist umso grésser, je schwerer das Fahrzeug ist. Diese
Probleme existieren bei E-Fahrzeugen genauso wie bei nicht-emissionsfreien. Da-
her missen die Lockerungen, sobald sie nicht mehr nétig sind, rickgangig ge-
macht werden.

Lockerungen fiir Wohnmobile sind besonders riskant

Im Vergleich zum Einsatz der typischen Nutzfahrzeuge sind Wohnmobile deutlich
seltener im Einsatz und die Fahrzeuglenkenden weisen eine geringere Fahrpraxis
auf. Die héhere Fremdgefahrdung wurde durch die mangelnde Fahrpraxis ver-
scharft. Dieser Sicherheitsverlust (auf Kosten der Gbrigen Verkehrsteilnehmenden)
ware im Vergleich zum 6kologischen Mehrwert unverhaltnismassig hoch.

Gerade fur schwere Wohnmotorwagen sollte die Hochstgeschwindigkeit nicht Gber
80 km/h betragen. Im Interesse einer einheitlichen Regelung heissen wir die vo-
ribergehende Lockerung der erlaubten Hochstgeschwindigkeit von 100 auf 120
km/h fur emissionsfrei angetriebene Wohnmotorwagen bis 4,25 t dennoch gut.

Mit Ablaufdatum und Monitoring gegen schadliche Nebenwirklungen
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Wir befuirworten die Anderungen, um die Einheitlichkeit und Verstandlichkeit der
Regelung zu férdern. Die Lockerungen - insbesondere jene der erlaubten Hochst-
geschwindigkeit - bergen Sicherheitsrisiken und wirken, sobald emissionsfreie An-
triebe sich im Strassenverkehr durchgesetzt haben werden, dem expliziten Ziel der
Anderung: umweltvertraglicher Mobilitat entgegen. Sobald sie fir den Umstieg auf
emissionsfreie Mobilitat nicht mehr nétig sind, miissen die vorgeschlagen Ande-
rungen deshalb wieder ausser Kraft treten.

Falls der Bundesrat nach zehn Jahren einen weiteren Bedarf der Regelungen fur
den Umstieg auf emissionsfreie Mobilitdt sieht, kann er die Ubergangsregelung
um funf bis zehn Jahre verlangern. Die Nachteile dieser Anderungen punkto Si-
cherheit und Umweltbelastung missen mit einem Monitoring eng Uberwacht und
transparent kommuniziert werden. Wenn die Nachteile Gberwiegen, muss die
Ubergangsregelung beendet werden.

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) kunftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t Gibersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

> JA [ NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Das Signal «<Mindestabstand» (2.47) erhoht die Sicherheit, weil ein ausreichender
Abstand zwischen schweren Motorfahrzeugen in der Nahe von Gefahrenstellen
entscheidend sein kann. Gleichzeitig ist es kein wirklicher Nachteil fur Fahrer*in-
nen oder Unternehmen, wenn sie an diesen Stellen einen Abstand einhalten mus-
sen. Daher wurde eine Lockerung hier keinen dkologischen Nutzen, sondern pri-
mar ein Sicherheitsrisiko bringen. Aus diesen Grinden begrissen wir, dass der
Bundesrat keine Lockerungen vorschlagt.

Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prifung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch fir Lastwagen und Sattelschlep-
per zulassig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

> JA [ NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen
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Bemerkungen / Anderungsantrag:

Um der Benachteiligung von emissionsfrei angetriebenen Fahrzeugen entgegen-
zuwirken und den organisatorischen Aufwand gering zu halten, begriissen wir die
Moglichkeit der Selbstabnahme flir Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb bis
zum Gewicht von 4,25 t.

Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgeristet sein mussen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis

4,25 t der Klasse N sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

> JA [ NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wenn emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge bis 4,25 t von der Geschwindigkeits-
begrenzung ausgenommen sind, wird die Ausristungspflicht mit einer Geschwin-
digkeitsbegrenzungseinrichtung unnétig. Daher begrtssen wir diese Erleichterung
far Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb.

Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerléscher mehr mitgefuihrt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

> JA [ NEIN [ ] keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

Wir begrissen die Erleichterung fir emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge in die-
sem Punkt. Wie im erlduternden Bericht erwahnt, kann durch den Einsatz eines
Feuerldschers in erster Linie, «bei einem Unfall mdglicherweise mehr Zeit bleiben,
um Personen zu bergen». Die vorgeschlagene Regelung erhéht das Héchstge-
wicht, aber nicht die Transportkapazitat von Gesellschaftswagen ohne Feuerl6-
scher. Daher steigt das Sicherheitsrisiko nicht und wir begrissen den Nachteilsaus-
gleich.
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